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EXECUTIVE SUMMARY

Referenzpreismodell

Die BNetzA hat am 29. Mdrz 2019 mit REGENT eine Referenzpreismethode fir Fernleitungsnetzbetreiber
festgelegt. Ziele der zugrundeliegenden EU-Verordnung zur Festlegung des Netzkodex liber harmonisier-
te Fernleitungsentgeltstrukturen sind unter anderem Harmonisierung und Transparenz bei der Gestal-
tung der Entgeltstrukturen fiir Gasfernleitungsnetze.

Durch REGENT sollen die Netzentgelte innerhalb eines Marktgebietes vereinheitlicht werden. Kalkulati-
onsgrundlage der Vereinheitlichung ist die prognostizierte kontrahierte Kapazitat der Fernleitungsnetzbe-
treiber sowie ihre Erlésobergrenzen, jeweils auf das Marktgebiet aggregiert. Daraus ergibt sich als Aus-
gangspunkt, dass durch REGENT eine Briefmarke im Markgebiet NetConnect Germany in Héhe von 4,07
€/kWh/h/a und im Marktgebiet Gaspool von 3,36 €/kWh/h/a flir das Jahr 2020 eingefiihrt wird.

Die BNetzA begriindet die festgelegten einheitlichen Ein- und Ausspeiseentgelte insbesondere mit der
Verbesserung der Transparenz und der Verringerung der Komplexitat der Entgeltberechnung. Allerdings
ist im konkreten Fall ein Entry-Exit-Tarifsystem mit einheitlichen Entgelten nicht in der Lage, das Prinzip
der Kostenorientierung ausreichend zu beriicksichtigen. Der wesentliche Grund ist, dass ein solches Ta-
rifsystem die Heterogenitédt der deutschen Gastransportnetze und die Kostenunterschiede im Zusam-
menhang mit unterschiedlichen Transportaufgaben nicht reflektiert.

Die charakteristische Bedeutung der Transportaufgaben bei den FNBs wird anhand einer Bewertung der
strukturellen Heterogenitat zwischen den FNB aufgezeigt. Da Transportsysteme von FNBs mit system-
Ubergreifendem Profil zur Beférderung von groBen Mengen an Gas dienen, ist der Anteil der GroBrohrlei-
tungen relativ hoch. Solche FNBs weisen einen hohen Anteil an Leitungen mit Durchmesser > 700 mm
auf. Zudem ist die Ausspeisedichte bei diesen FNBs gering und der Anteil der Interkonnektor-Kapazitat
an der Ausspeisekapazitdt hoch. Des Weiteren haben sie deutlich mehr Verdichterleistung in ihrem Netz.
Im Gegensatz dazu weisen die FNBs mit einer Uberwiegend systeminternen Transportfunktion einen ho-
hen Anteil an Endverbrauchern und relativ kleine Leitungsdurchmesser auf. Ferner ist das Verhaltnis
zwischen der Anzahl der Ausspeisepunkte und der Ladnge des Netzes hier im Vergleich hoch. Die Gesamt-
leistung der Verdichtereinheiten in ihren Netzen ist dagegen im Vergleich niedrig. Zudem lasst sich auch
ein Profil eines integralen FNBs erkennen, welcher sowohl systemibergreifende als auch -interne Trans-
portaufgaben erfillt. Zu diesem Zweck beinhalten die zugrundeliegenden Transportsysteme sowohl
Netzbestandteile, die systemilbergreifende Aufgaben Gbernehmen, als auch Netzbestandteile, die primar
der systeminternen Funktion dienen.

Die Ergebnisse der Bewertung werden auch durch eine zuséatzliche Analyse der Netzvermaschung unter-
stitzt. Eine Analyse der Netzkarten zeigt, dass Netzbetreiber mit einer iberwiegend systemubergreifen-
den Transportfunktion sich im Vergleich zum Durchschnitt der Netzbetreiber durch eine geringere Anzahl
an Maschen auszeichnen. Dies lasst sich flir Gascade Gastranport GmbH und GRTgaz Deutschland GmbH
anhand der Daten, die im Rahmen des Effizienzvergleiches der FNB der dritten Regulierungsperiode
durch die BNetzA an die Netzbetreiber versandt wurden, bestdtigen. Zudem sind FNBs mit einer starke-
ren Auspragung der systeminternen Funktion durch niedrigere Ausspeisepunktdichte (als Annaherung fir
den Vermaschungsgrad) gekennzeichnet. Auch die umfangreiche Vermarktung von bedingten Produkten
im deutschen Gasnetz liefert einen weiteren Hinweis auf die vergleichsweise niedrige Vermaschung der
Fernleitungsnetze mit einer GUberwiegend systemubergreifenden Transportfunktion.

In Bezug auf die Kosten zeigt die Analyse deutlich auf, dass sich innerhalb eines Netzes die Systemfunk-
tionen und damit auch die Kosten der Funktionen unterscheiden lassen. Dabei spielt vor allem die Di-
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mensionierung der Gasleitungen eine maBgebliche Rolle bei der Kostenstruktur eines Netzbetreibers.
Netze, die vorwiegend flr systemibergreifende Transportaufgaben genutzt werden, sind durch Gaslei-
tungen mit hdherem Durchmesser und den damit verbundenen Skaleneffekten gepragt. Auch die Ver-
dichterleistung und GDRM-Anlagen partizipieren an den Skaleneffekten und die spezifischen Kosten sin-
ken mit der Steigerung der Volumina. Es wird dadurch ersichtlich, dass die spezifischen Kosten der sys-
temibergreifenden Transportfunktion im Vergleich zu denen der systeminternen Funktion niedriger sind.

Eine sachgerechte Gestaltung der Netzentgelte erfordert, dass die bei einer Netznutzungsform in An-
spruch genommenen Netzfunktionen und die damit verbundenen Kosten abgebildet werden. Im konkre-
ten Fall erflillen die vorrangig der systemibergreifenden Funktion dienenden Netze eine Doppelrolle.
Zum einen ermdglichen diese Netze den Zugang zu den Marktgebieten, der den grenz- und marktge-
bietsiiberschreitenden Transporten dient. Zum anderen, unter Bertlcksichtigung der technischen Verbun-
denheit der Gasleitungen, werden die Netze der systemibergreifenden Funktion auch zur Bedienung von
internen Markten in dem Marktgebiet genutzt. Darlber hinaus verbinden die der systeminternen Funkti-
on dienenden Netze die systemibergreifende Ebene mit regionalen bzw. lokalen Versorgungszentren und
transportieren Gas zu nachgelagerten Verteilnetzen und Letztverbrauchern.

Die Einfihrung einer einheitlichen Briefmarke durch die in der REGENT-Festlegung enthaltene Referenz-
preismethodik fihrt dazu, dass die Netzentgelte flir Gastransportaufgaben sich von den damit verbunde-
nen Kosten bedeutsam unterscheiden. Eine solche Abkehr vom Prinzip der Kostenorientierung lasst den
zukilnftigen Restwettbewerb als arbitrér erscheinen - so konkurrieren FNBs nicht mehr auf Grundlage
ihrer wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit um Netznutzer, sondern ausschlieBlich auf Grundlage der Ubrigen
Faktoren wie bspw. Produkttyp und Kapazitétsengpdssen. Damit wird die Steuerungsfunktion der Netz-
entgelte erheblich abgeschwacht. Netznutzer erhalten fehlerhafte Signale lGber die mit den potentiellen
Transportalternativen verbundenen Kosten im Gastransportnetz. Dies verzerrt ihre Entscheidungen Uber
die Wahl der Transportrouten gegeniiber bestehenden Praferenzen, gebildet auf Grundlage der Unter-
schiede zwischen Netzentgelten. Durch die zentrale Lage Deutschlands sind viele europdische Gasmarkte
davon betroffen. Eine Berechnung der Transportkosten von russischem Gas auf Routen durch die deut-
schen Marktgebiete nach Frankreich, nach Osterreich und in die Tschechische Republik bekréaftigt die
Erwartung an steigende Transportkosten fir den systemibergreifenden Transport.

Solche steigenden Transportkosten kdnnen zu Mengenrisiken infolge von Transportverlagerungen auf
andere Routen fihren. Die praktische Relevanz dieser Mengenrisiken zeigt sich vor dem Hintergrund des
zunehmenden Wettbewerbs der Transportkapazitaten, der aufgrund der zusatzlichen Kapazitaten durch
Nord Stream 2 und Turkish Stream sowie an LNG-Terminals erméglicht wird.

Bei einem durch Transportverlagerungen verursachten Rickgang der Buchungen in einem Marktgebiet
wird der Erlosausfall der jeweiligen FNBs durch das Regulierungskonto ausgeglichen. Sofern es bei ande-
ren FNBs aus dem gleichen Marktgebiet nicht zu Mehrerldsen in gleichem MaBe kommt, missen die feh-
lenden Erlése durch die Anpassung der Entgelte beriicksichtigt werden. Als Folge steigt die einheitliche
Briefmarke dann im Folgejahr. Durch einen Anstieg der Briefmarke kénnen weitere Netznutzer den Kun-
denstamm verlassen und die Briefmarke muss abermals erhéht werden. Dies kann zu einer ansteigenden
Entgeltspirale fihren.

In diesem Zusammenhang muss auch beachtet werden, dass grundsatzlich die Liquiditat bei steigenden
Netzentgelten sinkt, da erst gréBere Differenzen zwischen Marktpreisen zum Handel zwischen Gasmark-
ten fihren. Je nach Marktkonfiguration impliziert eine durch die héheren Transportkosten verursachte
Verringerung der moglichen Marge beim Handel zwischen Gasmarkten, dass Marktteilnehmer ohne lang-
fristige vertragliche Bindung und versunkene Kosten weniger Anreiz haben, im Markt zu bleiben bzw. in
den Markt einzutreten. Wenn Marktteilnehmer aus dem Markt austreten, kénnte sich die Anzahl, aber
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auch die Diversitat der Marktteilnehmer reduzieren. Die Marktkonzentration und folglich die Marktmacht
der verbleibenden Marktteilnehmer wirden sich dann erhéhen, sodass die Markteffizienz gefédhrdet wird.

Vor dem Hintergrund mdglicher Auswirkungen aus der zu erwartenden Steigerung der systemubergrei-
fenden Entgelte erscheint die durch REGENT festgelegte einheitliche Briefmarke nicht kongruent mit den
Zielen der europdischen Gasmarktintegration.

Eine Kostenorientierung der Netzentgelte und gleichzeitige Vermeidung von Quersubventionen lasst sich
insbesondere durch die explizite Trennung der Transportaufgaben und der funktionsspezifischen Kosten
erzielen. Ahnliche Ansétze wurden bereits in Frankreich und Italien implementiert. Der Vorteil dieses
Modells besteht darin, dass eine funktionsspezifische Kostenzuordnung erfolgt. Damit werden, wo mdg-
lich, die Kosten den jeweiligen Transportaufgaben zugeordnet. Als Kriterien flir die Trennung der Trans-
portaufgaben kénnen Leitungsdurchmesser, Druckstufen im Netz und die funktionsspezifische Betrach-
tung der einzelnen Netzpunkte verwendet werden. Daraus werden funktionsspezifische Entgelte in dem
jeweiligen Marktgebiet abgeleitet, welche die Kosten der systemiibergreifenden und systeminternen Gas-
transportnetzaufgaben widerspiegeln.

Rabattierung

Laut BNetzA ist ein unterbrechbares Produkt im Vergleich zu einem bedingten Kapazitdtsprodukt auf-
grund des héheren Unterbrechungsrisikos minderwertig. Mit diesem Argument wird die Rabattierung von
bedingten Kapazitdtsprodukten durch den Rabatt des uFZK limitiert. Die Annahme der BNetzA, dass be-
dingte Kapazitatsprodukte aus Prinzip immer hochwertiger sind als unterbrechbare Kapazitaten, ist unter
6konomischen Gesichtspunkten unzutreffend. Allerdings muss der Rabatt fir bedingte Kapazitatsproduk-
te sich an der Wertigkeit fir den Netznutzer orientieren und diese widerspiegeln.

Bedingte Kapazitatsprodukte werden in der Praxis haufig von Netznutzern gebucht, die Gas entlang einer
bestimmten Handelsroute transportieren wollen. In solchen Féllen ist der unterbrechbare Zugang zum
VHP nicht maBgeblich zur Bestimmung des wirtschaftlichen Werts, da der konkrete Transportkunde kein
kommerzielles Interesse am VHP-Handel hat. Dagegen kann ein Netzkunde eine uFZK buchen (mit der
Erwartung nicht unterbrochen zu werden) und erkennt die Wertigkeit des Zugangs zum VHP an, da sein
Geschaftsmodell auf diesem Zugang basiert. Durch diese Unterschiede in der Intention und den individu-
ellen Praferenzen der Nutzer wird ersichtlich, dass der Zugang zum VHP eine unterschiedliche Rolle und
Wertigkeit hat. Darum erscheint die Begrenzung des Rabatts fiir bedingte Kapazitdatsprodukte durch das
am geringsten rabattierte unterbrechbare Kapazitdatsprodukt unvollstdndig als AlleinmaBstab fir die
Preisbildung.
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1 EINLEITUNG

Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat zur Umsetzung der EU Verordnung 2017/470 zur Festlegung eines
Netzkodex Uber harmonisierte Fernleitungsentgeltstrukturen (NC TAR) am 29. Marz 2019 die Festlegun-
gen REGENT, jeweils fir die Marktgebiete GP (Az. BK9-18-611)und NCG (Az. BK9-18/610), AMELIE
(Az. BK9-18/607), BEATE 2.0 (Az. BK-9-18/608), und MARGIT (Az. BK9-18/612) erlassen. Ziel des NC
TAR ist es, «unionweite Regelungen einzufiihren, [...] zur Marktintegration beizutragen, die Versorgungs-
sicherheit zu erhéhen und den Verbund der Gasnetze zu férdern».! Durch die von der BNetzA verab-
schiedeten Festlegungen soll der EU-Verordnung Rechnung getragen werden. Kern der Festlegungen der
BNetzA ist die EinfiUhrung einer marktgebietsspezifischen einheitlichen Briefmarke als Referenzpreisme-
thode flr die Entgeltbildung (Festlegungen REGENT-GP/REGENT-NCG) und eines an diese gemeinsame
Entgeltbildung anknipfenden Ausgleichsmechanismus (AMELIE) zwischen Fernleitungsnetzbetreibern
eines Marktgebiets. Die Festlegungen sollen jeweils zum 01.01.2020 in Kraft treten. Im Hinblick auf die
bevorstehende Marktgebietszusammenfihrung zwischen NCG und GP im Jahr 2021 sollen die REGENT-
Festlegungen nach initialer Einfiihrung Uberarbeitet werden.

Die Fernleitungsnetzbetreiber GRTgaz Deutschland GmbH und GASCADE Gastransport GmbH sowie der
Erdgashdndler Gazprom export LLC haben DNV GL Energy Advisory GmbH mit der Durchfiihrung einer
Studie zu der (energie-)wirtschaftlichen Sachgerechtigkeit und Angemessenheit der verabschiedeten
Festlegungen unter Beachtung der im NC TAR geforderten Anspriiche an die Umsetzung des Kodizes
beauftragt. Im vorliegenden Gutachten werden die Ergebnisse dieser Studie dargelegt. Des Weiteren
umschlieBt das Gutachten die Untersuchung alternativer Referenzpreismethoden, die im Vergleich zu der
durch REGENT beschlossenen Referenzpreismethode eine Verbesserung der Kostenorientierung bei der
Ausgestaltung der Netzentgelte darstellen.

Bei der Erstellung des Gutachtens wurden Unbundling-Vorgaben zum Informationsaustausch umfassend
beachtet. Insbesondere wurde die Erhebung der zugrunde liegenden Daten der FNB und von Gazprom
export LLC, ihre Zusammenstellung und sich hieraus ergebende Riickfragen getrennt unter Ausschluss
der jeweils anderen Parteien aufgearbeitet. Jegliche Weitergabe von Daten unter den Parteien, insbeson-
dere der GASCADE Gastransport GmbH an die Gazprom export LLC und umgekehrt, wurde ausgeschlos-
sen.

Ausgangspunkt der Studie ist die Analyse der REGENT-Festlegungen der BNetzA. Durch REGENT sollen
die Netzentgelte innerhalb eines Marktgebietes vereinheitlicht werden. Kalkulationsgrundlage der Verein-
heitlichung ist die prognostizierte kontrahierte Kapazitat der Fernleitungsnetzbetreiber sowie ihre Erlds-
obergrenzen, jeweils auf das Marktgebiet aggregiert. Daraus ergibt sich als Ausgangspunkt, dass durch
REGENT eine Briefmarke im Markgebiet NCG in H6he von 4,07 €/kWh/h/a und im Marktgebiet GP von
3,36 €/kWh/h/a fir das Jahr 2020 eingefihrt wird. Wesentlich sind neben dem kalkulatorischen Resultat
der Referenzpreismethode die zugrundeliegenden Annahmen und Begriindungen der Umsetzung des NC
TAR und werden daher im Fokus der Studie liegen.

Um die Angemessenheit der Referenzpreismethode zu bewerten, werden ihre Charakteristika mit den
Anforderungen von Referenzpreismethoden in ihren jeweiligen Anwendungsgebieten gegenibergestellt.
Daflr wird im ersten Schritt die in REGENT beschlossene Referenzpreismethode skizziert (Kapitel 2).
Neben der Darstellung der Funktion und der Eigenschaften von Netzentgelten in Entry -Exit-Regimen
sowohl im Allgemeinen als auch im vorliegenden regulatorischen Kontext (Kapitel 3) ist insbesondere die
Beschaffenheit der deutschen Fernleitungsnetze als spezifisches Anwendungsgebiet der Referenzpreis-
methode relevant. Um diesem gerecht zu werden, zielt diese Studie darauf ab, die deutschen Fernlei-

1 NC TAR Griinde (1)
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tungsnetze aus technischer und funktionaler Perspektive zu bewerten (Kapitel 4). Hierbei gilt es, einen
besonderen Fokus auf die Kostenstrukturen der einzelnen Fernleitungsnetze zu legen (Kapitel 5).
Dadurch lassen sich die theoretischen und praktischen Anforderungen an eine sachgerechte und zulassi-
ge Referenzpreismethode identifizieren.

Aufbauend auf der Ausarbeitung der Eigenschaften der Fernleitungsnetze und des Entry-Exit-Regimes
sowie dem Ausgangspunkt der REGENT Referenzpreismethode sollen in einem weiteren Schritt mdgliche
0konomische Auswirkungen durch die Einfihrung von REGENT aufgezeigt werden. Hierbei lassen sich die
Effekte in zwei Segmente unterteilen. Zum einen werden die Auswirkungen der marktgebietsspezifischen
Briefmarken auf die Kostenorientierung und Signalwirkungen der Netzentgelte analysiert (Kapitel 6).
Zum anderen gilt es, eine wettbewerbstékonomische Bewertung der Auswirkungen sowohl auf den Wett-
bewerb auf den Gasmarkten als auch auf den Leitungswettbewerb durchzufihren (Kapitel 7). Die Analy-
se wird innerhalb der gegebenen Mdéglichkeiten auch quantitativ unterstitzt.

Anhand dieser Betrachtungen wird aufgezeigt, dass die festgelegte Referenzpreismethode der einheitli-
chen Briefmarke keine sachgerechte Umsetzung des NC TARs darstellt, sondern die Vorgaben der Kos-
tenorientierung und Vermeidung von Quersubventionen verfehlt. Darliiber hinaus werden mdgliche alter-
native Referenzpreismethoden skizziert, die der Umsetzung des NC TARs und den Zielen der Kostenori-
entierung entspricht (Kapitel 8).

Erganzend zu der Analyse der bestehenden Referenzpreismethode wird in diesem Gutachten erarbeitet,
ob und inwieweit die Beschrankung der Rabattierungsmadglichkeit zu rechtfertigen ist (Kapitel 9).
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2 REFERENZPREISMETHODIK DER BNETZA (REGENT)

Die BNetzA hat am 29. Marz 2019 mit REGENT eine Referenzpreismethode fir Fernleitungsnetzbetreiber
(FNB) festgelegt. Ziele der zugrundeliegenden Verordnung des NC TAR sind unter anderem Harmonisie-
rung und Transparenz bei der Gestaltung der Entgeltstrukturen fir Gasfernleitungsnetze. 2

Die neue in REGENT festgelegte Referenzpreismethode wird fir die Ermittlung der Entgelte der FNB ab
dem 1. Januar 2020 in jedem der zwei Marktgebiete NCG und GP angewandt. Laut der REGENT-
Festlegungen erfolgt die Kalkulation der Entgelte unter Verwendung der Briefmarken-Methode. Die Be-
hoérde bevorzugt die Briefmarken-Methode unter anderem vor dem Ansatz der kapazitatsgewichteten
Distanz.3 Im Gegensatz zu den bestehenden netzbetreiberindividuellen Entgelten fuhrt der durch die
REGENT-Festlegungen vorgegebene Ansatz zu einem einheitlichen Kapazitatsentgelt (Briefmarke) fur
jedes Marktgebiet.

Die BNetzA begriindet ihre Festlegungen insbesondere mit besserer Transparenz und Nachvollziehbarkeit.
Laut der Behdrde seien die Vorhaltekosten des Leitungsnetzes insgesamt im Entgelt abzubilden, indem
auf den Kostentreiber der voraussichtlich gebuchten Kapazitdt abgestellt wird.

Die Briefmarke wird auf Basis der prognostizierten Kapazitatsbuchung im jeweiligen Marktgebiet festge-
legt und die daraus entstehenden Einnahmeverschiebungen (Abweichungen von den zuldssigen Erlésen
je FNB) sollen durch einen Ausgleichsmechanismus unter den FNB abgewickelt werden (Festlegung
AMELIE).

Fir die Berechnung der Briefmarke werden die kumulierten Erlésobergrenzen aller FNB im jeweiligen
Marktgebiet durch die prognostizierten Kapazitatsbuchungen dividiert. Demnach verdndern sich die zu-
lassigen Erlése der FNB insgesamt nicht, sondern die Gesamterlése werden im Rahmen eines integrier-
ten Tarifsystems anders verteilt.

Der Entry-Exit-Split ergibt sich indirekt bei der Bestimmung der Kapazitétsbasis flir die Berechnung der
Briefmarke. Er betrégt 31,94%/68,06% fur das NCG-Marktgebiet und 37,63%/62,37% fir das GP-
Marktgebiet.

Die REGENT-Festlegungen enthalten auch Festlegungen zu den Netzentgelten flir Gasspeicheranlagen
und Entgelte flir bedingte verbindliche Kapazitdtsprodukte. Die Entgelte an Ein- und Ausspeisepunkten
an Gasspeicheranlagen werden mit einem Rabatt von 75% versehen.

Laut den Festlegungen gilt, dass die Hohe der Entgelte flir bedingte verbindliche Kapazitatsprodukte
nicht geringer sein darf als das Entgelt fliir das unterbrechbare Standardkapazitatsprodukt an dem jewei-
ligen Punkt. Die Untergrenze fiir das bedingte Produkt wird dadurch begriindet, dass ein unterbrechbares
Produkt im Vergleich zu den Ubrigen Kapazitaten das minderwertigste Produkt darstelle. Im Gegensatz
zu den Ubrigen Kapazitaten entfalle die Unterbrechungsmdéglichkeit unter keinen Umstédnden, weshalb
alle anderen Produkte héher zu bewerten seien.

Die Briefmarken beziehen sich auf das Standardprodukt fiir feste Jahreskapazitaten. Die Minder- und
Mehrerlése, die sich aus der Anwendung von Multiplikatoren* und Abschlédgen ergeben, werden in einem
zweiten Schritt berlicksichtigt. Konkret werden die Entgelte mit einem Anpassungsfaktor skaliert.

Eine ausfiihrliche Beschreibung der Ziele des NC TAR ist im Anhang A: Rolle und Anforderungen des NC TAR enthalten.

Die BNetzA argumentiert, dass die Methode der kapazitédtsgewichteten Distanz eine schlechtere Prognoseglite habe und weniger fehlerro-
bust sei. Nach der BNetzA bestehen die Vorteile der Briefmarken-Methode in der Kumulierung der Werte flr Kapazitatsprognosen und der
anschlieBenden Durchschnittsbildung, welche Stabilitdt der Netzentgelte bringt (BK9-18/610-NCG, Rn. 215 f.).

Die Multiplikatoren dienen zur Berechnung der Entgelte von unterschiedlichen unterjéhrigen Kapazitatsprodukten.
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Die indikativen Entgelte aus den REGENT-Festlegungen sowie weitere indikative Angaben und Berech-
nungsgrundlagen sind folgender Tabelle zu entnehmen.

NetConnect Germany GASPOOL
Prognostizierte kontrahierte Kapazitat 332.727.214 kWh/h 307.326.030 kWh/h
Erldse aus Fernleitungsdienstleistungen 1.303.030.999 € 919.124.928 €
Indikativer Referenzpreis vor Anpassung® 3,92 € 2,99 €
Anpassungsfaktor 1,08 1,09
Indikativer Referenzpreis nach Anpassung 4,21 € 3,27 €
Entry-Exit-Split 31,94 % / 68,06 % 37,63 % / 62,37 %

Tabelle 1: Indikative Angaben fiir 2020
Quelle: BNetzA®

Die FNB haben zur Jahresauktion 2019 die endgiltigen Briefmarkentarife verodffentlicht, auf deren
Grundlage auch bereits Kapazitdten auktioniert wurden. Fir NCG wird ein Briefmarkenentgelt fur alle
Ein- und Ausspeisepunkte in Hoéhe von 4,07 € pro kWh/h/a (nach Anpassung) aufgefiihrt. Fir GP liegt
das Entgelt bei 3,36 € pro kWh/h/a (nach Anpassung).”’

Die Verfahren zu REGENT miissen mindestens alle finf Jahre wiederholt werden. Aufgrund der geplanten

Marktgebietszusammenlegung zum 1. Oktober 2021 wird REGENT 2.0 voraussichtlich vor diesem Turnus
festgelegt werden.

5 Laut BNetzA beinhaltet der Preis vor der Anpassung nicht, dass basierend auf den prognostizierten Kapazitdten, je nach Buchungsverhalten
der Netznutzer, unterschiedliche Erlése erzielt werden kdnnen.

6 https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service-
Funktio-
nen/Beschlusskammern/BK09/BK9_01_Aktuell/Veroeffentlichungen/Workshop_07112018/Folien_BK9.pdf?__blob=publicationFile&v=1 (ab-
gerufen am 01.10.2019).

7

https://www.gwf-gas.de/aktuell/maerkte-und-unternehmen/24-05-2019-einheitliche-briefmarkenentgelte-2020-fuer-die-netzgebiete-
netconnect-germany-ncg-und-gaspool-veroeffentlicht/ (abgerufen am 21.10.2019).
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3 NETZENTGELTE BEI ENTRY-EXIT-REGIMEN

In diesem Kapitel werden die Merkmale eines Entry-Exit-Regimes und die Rolle der Netzentgelte vorge-
stellt. Daraufhin wird die Bedeutung der Kostenorientierung der Netzentgelte erldutert und in diesem
Zusammenhang naher auf die Netzentgelte gemaB den REGENT-Festlegungen eingegangen. Dies wird
als Grundlage fir die darauffolgenden Kapitel dienen, in denen die funktionsspezifischen Merkmale und
die Kostenstrukturen der Fernleitungsnetze im Kontext der Anwendung des Entry-Exit-Modells analysiert
werden.

3.1 Entry-Exit-Regime

GemaB der Richtlinie 2009/73/EG sind die EU-Mitgliedsléander verpflichtet, das Entry-Exit-Modell in nati-
onales Recht einzufiihren. GemaB der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 waren die Mitgliedstaaten ver-
pflichtet, zum 3. September 2011 die Bepreisung von Kontraktpfaden abzuschaffen. Die Ziele der Einfiih-
rung des Entry-Exit-Modells sind sowohl den Wettbewerb auf dem GroBhandelsmarkt zu fordern und eine
effiziente Netznutzung anzureizen als auch die Implementierung eines EU-Binnenmarkts flr Erdgas zu
unterstiitzen.8

Das Entry-Exit-Modell basiert auf der Abstraktion von Transportpfaden. Ein- und Ausspeisekapazitaten
werden dabei unabhangig voneinander durch Transportkunden gebucht. Die Kapazitdten werden auf
Basis verschiedener Produkte angeboten. Feste Kapazitdten garantieren die Bereitstellung von Trans-
portkapazitat durch den Netzbetreiber. Zudem werden unterbrechbare Transportkapazitdten und beding-
te verbindliche Kapazitatsprodukte vermarktet. Die erste Gruppe enthalt kein garantiertes Transportrecht
und die zweite beschrankt die freie Zuordenbarkeit der gebuchten Kapazitat.

Die Entry-Exit-Modelle beinhalten einen virtuellen Handelspunkt (VHP) als integralen Bestandteil. Der
VHP ist nicht an einen physischen Punkt im Netz gebunden und ist grundsatzlich fir jeden Marktteilneh-
mer erreichbar. Neben den gebuchten Ein- und Ausspeisekapazitdéten sind fir den Zugang zum VHP kei-
ne gesonderten Ein- oder Ausspeisekapazitdten nétig. Transportkunden, die Uber Einspeisekapazitat in
das Marktgebiet verfligen, kdnnen damit Gas am VHP handeln, das lGber von der Einspeisung unabhangig
gebuchte Ausspeisekapazitat ausgespeist (und somit beispielsweise an Endkunden geliefert oder in an-
grenzende Marktgebiete oder die Gastransportsysteme von Nachbarstaaten transportiert) werden kann.
Somit hangt der endglltige Tarif eines bestimmten Gasflusses von dem gewahlten Ein- und Ausspeise-
punkt ab.

3.2 Netzentgelte in Entry-Exit-Regimen

Auf funktionierenden Wettbewerbsmarkten spiegeln die Preise die (langfristigen) Grenzkosten wider. In
diesem Fall wirden die Marktteilnehmer letztlich die Kosten tragen, die durch ihre Kaufentscheidungen
verursacht werden. Da die Gastransportnetze reguliert sind und Netznutzungsentgelte festgelegt werden,
muss die Entgeltsystematik die Kostenorientierung und die potentielle Auswirkung auf Wettbewerb und
Handel an den Gasmarkten beriicksichtigen.

Das Prinzip der Kostenorientierung bedeutet, dass Ein- und Ausspeiseentgelte so festgelegt werden, dass
sie moglichst prazise den zugrundeliegenden Kosten fiir die Bereitstellung der Netzdienstleistung ent-

Die Européische Verordnung (EG) Nr. 715/2009 besagt: ,Firdie Verbesserung des Wettbewerbs durch liquide GroBhandelsgasmarkte ist
von entscheidender Bedeutung, dass Gas unabhangig davon, wo es sich im Netz befindet, gehandelt werden kann. Dies l&sst sich nur
dadurch erreichen, dass den Netznutzern die Moglichkeit eingerdumt wird, Ein- und Ausspeisekapazitdten unabhangig voneinander zu bu-
chen" (European Union, 2009/73/EG).

DNV GL - Energy - www.dnvgl.com/energy Seite 15



sprechen. Das Prinzip der Kostenorientierung® kombiniert zwei wesentliche Kriterien: ékonomische Allo-
kationseffizienz (Kostenverursachung) und Kostendeckung (Eigenwirtschaftlichkeit). 10

Um das Kriterium der Kostendeckung zu erfiillen, muss das Tarifsystem dem regulierten Netzbetreiber
erlauben seine angemessenen Kosten zu erwirtschaften. Dies bedeutet, dass die Netzentgelte so berech-
net werden, dass sie die den Netzbetreibern zugestandenen Erlésobergrenzen decken. Diese Erldésober-
grenzen umfassen die angemessenen Kapitalkosten (Abschreibungen und Kapitalverzinsung) und Be-
triebskosten und werden fir die Dauer der Regulierungsperiode festgelegt.!

Das Kriterium der Allokationseffizienz erfordert, dass die festgelegten Netzentgelte fiir den Transport-
kunden verlassliche Informationen beziiglich der Kosten generieren, die beim Netzbetreiber entstehen.
Ziel der Allokationseffizienz ist, die Kosten dem Verursacher (Netznutzer) zuzuordnen. Dadurch erhalten
Netznutzer adéaquate monetare Anreize. Sie werden Transportdienstleistungen beanspruchen, wenn der
durch ihre Entscheidungen entstehende Nutzen die verursachten Kosten Ubersteigt. Daher gilt: Netzent-
gelte sind verursachungsgerecht, wenn sie sich an den Ursache-Wirkungs-Zusammenhdngen zwischen
nutzerseitigen Entscheidungen und netzseitigen Kosten orientieren. Wenn die Entgelte niedriger sind als
die durch die Nutzung ausgeldsten Kosten im Netz, wird der Netznutzer zu einer aus gesamtwirtschaftli-
cher Sicht ineffizient hohen Inanspruchnahme des Netzes angereizt. Wenn hingegen die Entgelte hdher
sind als die vom Netznutzer verursachten Kosten, wird das Netz ineffizient wenig genutzt.

Weiterhin erhalten Netzbetreiber Anreize, die vorhandene Transportinfrastruktur wirtschaftlich einzuset-
zen. Dies gilt sowohl im Hinblick auf das Tagesgeschaft als auch auf langerfristige Sicht. Kurzfristig sind
die Preissignale darauf ausgerichtet, einen effizienten Netzbetrieb und eine effiziente Netznutzung zu
erreichen. Dagegen sorgen die Signale langfristig fir einen effizienten Netzausbau, welcher den Kapazi-
tatsbedarf zutreffend bericksichtigt. Entgelte, die verursachungsgerecht sind, entsprechen den netzseiti-
gen (langfristigen) Grenzkosten!213, die durch bestimmte Entscheidungen der Netznutzer verursacht
werden. Wesentlich ist, dass der Netznutzer hierbei grundsatzlich fir diejenige Infrastruktur aufkommt,
die von ihm filr die Transportleistung beansprucht wird.

Im Gegensatz dazu basieren die Erlésobergrenzen der Netzbetreiber auf vergangenheitsbezogenen Kos-
tenangaben. Diese Kosten werden zum GroBteil durch die zuklnftigen Entscheidungen der Netznutzer
nicht mehr beeinflusst. Sie kdnnen sich aus mehreren Grinden, bspw. aufgrund steigender Skalenertra-
ge sowie sich andernder Technologien und Faktorpreise, von den Grenzkosten unterscheiden. Um das
Kriterium der Kostendeckung zu erflllen, muss das Tarifsystem dem regulierten Netzbetreiber erlauben
seine angemessenen Kosten zu erwirtschaften. Deswegen werden in der Praxis haufig, wie in der Ent-
geltsystematik in Deutschland, Durchschnittskosten zugrunde gelegt.1# Die auf Durchschnittskosten ba-
sierten Entgelte werden durch Verteilung der zuldssigen Erlose auf eine ausgewdhlte BezugsgroBe, wie
die prognostizierte kontrahierte Kapazitat, festgelegt. Im Mittelpunkt stehen die Mechanismen der Kos-
tentragerrechnung, die diese Verteilung auf die Netznutzer ermdglichen.

Eine vollkommene Kostenverursachungsgerechtigkeit kann in der Praxis nicht erreicht werden, weil die
Netzbetriebsmittel von vielen Nutzern gemeinsam genutzt werden und keine individuellen exklusiven
Nutzungsrechte an bestimmten Netzteilen erteilt werden. Zudem erfolgt der Netzausbau durch Betriebs-

9 Vgl. z.B. Consentec / Fraunhofer, Optionen zur Weiterentwicklung der Netzentgeltsystematik flr eine sichere, umweltgerechte und kosten-
effiziente Energiewende, Studie im Auftrag des Bundesministeriums fir Wirtschaft und Energie (BMWi), 11.06. 2018.

10 Siehe auch Abschnitt 3.3, in welchem die rechtlichen Grundlagen dargestellt werden, insbesondere Art. 13 GasVO und Art. 7 NC TAR.

11 Die Unter- oder Uberdeckungen der zuldssigen Erése werden anhand eines jahresiibergreifenden Kompensationsmechanismus durch ein
Regulierungskonto ermdglicht.

12 Langfristige Grenzkosten sind die zuséatzlichen Kosten inkl. Investitionen zur Bereitstellung von zusatzlicher Transportkapazitét.

13

Vgl. Entry-exit transmission pricing with notional hubs - can it deliver a pan-European wholesale market in gas? Oxford: Oxford Institute
for Energy Studies. NG 23, Hunt, P. (2008).

Vgl. Durchleitungsbedingungen fiur Strom und Gas, Schriften des Energiewirtschaftlichen Instituts Band 51, Mlnchen, Perner, Jens/
Riechmann, Christoph / Schulz, Walter (1997).

14
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mittel mit grob abgestuften Dimensionierungen und nicht in feinen auf die Anforderungen einzelner Nut-
zer abgestimmten Schritten. Dies berihrt jedoch nicht die vorrangig distributive Frage, ob auf Basis der
tatsachlichen Netznutzung eine vertretbare Allokation bestehender Kosten auf die Netznutzer erfolgt.
Auch wenn eine vollstdndige Verursachungsgerechtigkeit nicht hergestellt werden kann, sollten die Ent-
gelte, die in einem Entry-Exit-System bestehen, den Nutzungsformen, wie die systeminterne und sys-
temibergreifende Netznutzung, in ihren Strukturen entsprechen, damit die Netznutzer einer bestimmten
Infrastruktur grundsatzlich auch deren Kosten tragen.

Eine der zentralen Entscheidungen bei der Ausgestaltung eines Entry-Exit-Tarifsystems betrifft vor die-
sem Hintergrund die Frage, inwieweit Netznutzungsentgelte differenziert oder vereinheitlicht werden. Bei
einer Differenzierung unterscheiden sich die Entgelte in Abhangigkeit von der Lage eines Ein- oder Aus-
speisepunktes im Netz bzw. Marktgebiet oder anhand anderer Kriterien. Zwischen einem vollstéandig ver-
einheitlichten Tarifsystem und einem stark differenzierten punktscharfen Tarifsystem sind Abstufungen
moglich. So kann zum Beispiel unter verschiedenen Aspekten zwischen unterschiedlichen Gruppen von
Punkten differenziert werden, um eine ansonsten fehlende Kostenorientierung der Netzentgelte herzu-
stellen. Die Entscheidung, inwieweit die Netzentgelte differenziert werden kénnen (und aus 6konomi-
scher Sicht differenziert werden sollten), hangt von den konkreten Netzverhéltnissen ab.

3.3 Rechtlicher Rahmen

Das Prinzip der Kostenorientierung ist in einer Reihe von europdischen und nationalen Dokumenten ent-
halten. Im Folgenden wird auf die relevanten Aspekte hingewiesen. Gemé&B diesen Regelungen sollen die
Entgelte nicht-diskriminierend sein und Marktliquiditat und Handel nicht einschranken.

EG-Verordnung 715/2009 zum Zugang von Erdgasfernleitungsnetzen

Laut EG-Verordnung 715/2009 !5 sollten Entgeltmodelle sicherstellen, ,dass sie dem Grundsatz der
Nichtdiskriminierung und den Erfordernissen eines gut funktionierenden Binnenmarktes vollsténdig ent-
sprechen, die erforderliche Netzintegritdt in vollem Umfang beriicksichtigen und die Ist-Kosten wider-
spiegeln, soweit diese Kosten denen eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers ent-
sprechen, transparent sind und gleichzeitig eine angemessene Kapitalrendite umfassen, sowie gegebe-
nenfalls die Tarifvergleiche der Regulierungsbehérden beriicksichtigen™ (Erwagungsgrund Nr. 7). Zudem
wird Folgendes betont: ,Die Tarife oder die Methoden zu ihrer Berechnung miissen den effizienten Gas-
handel und Wettbewerb erleichtern, wdhrend sie gleichzeitig Quersubventionen zwischen den Netznut-
zern vermeiden und Anreize fiir Investitionen und zur Aufrechterhaltung oder Herstellung der Interope-
rabilitdt der Fernleitungsnetze bieten.™ (Art. 13 Abs. 1 UA 3). Zudem bestimmt Art. 13 Abs. 2: ,Durch
die Tarife fir den Netzzugang darf weder die Marktliquiditdt eingeschrénkt noch der Handel (ber die
Grenzen verschiedener Fernleitungsnetze hinweg verzerrt werden®.

NC TAR

GemadB NC TAR soll die Referenzpreismethode unter anderem darauf abzielen, die ,bei der Erbringung
der Fernleitungsdienstleistungen tatsédchlich entstandenen Kosten unter Berlicksichtigung der Komplexi-
tdt des Fernleitungsnetzes Rechnung zu tragen™ (Art. 7 Satz 2 lit. b) sowie , Diskriminierungsfreiheit zu
gewéhrleisten™ (Art. 7 Satz 2 lit. ¢) und ,zu gewédhrleisten, dass die resultierenden Referenzpreise den
grenziiberschreitenden Handel nicht verzerren™ (Art. 7 Satz 2 lit. e). Referenzpreise sollten auBerdem so
ausgestaltet werden, dass ,ein angemessenes MaBB an Verursachungsgerechtigkeit® (Erwagungsgrund Nr.
3 Satz 3) gewadhrleistet wird.

15 Verordnung (EG) Nr. 715/2009 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 Uber die Bedingungen fir den Zugang zu

den Erdgasfernleitungsnetzen und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1775/2005.
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EnWG

Auch das EnWG!® sieht vor, dass die Entgelte auf den Kosten des jeweiligen Netzes beruhen. §21 EnWG
ist die zentrale nationale gesetzliche Grundlage der Entgeltregulierung und schreibt die materielle Grund-
lage fir die Entgeltbildung vor. Laut EnWG dlrfen die Entgelte fir den Netzzugang nicht unginstiger
sein ,als sie von den Betreibern der Energieversorgungsnetze (...) angewendet und tatsdchlich oder kal-
kulatorisch in Rechnung gestellt werden™ (§21 Abs. 1 Satz 1). Das EnWG fordert in diesem Zusammen-
hang auch die Entgelte auf der Grundlage ,der Kosten einer Betriebsfiihrung, die denen eines effizienten
und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen miissen, unter Berlicksichtigung von Anreizen
flir eine effiziente Leistungserbringung und einer angemessenen, wettbewerbsfédhigen und risikoange-
passten Verzinsung des eingesetzten Kapitals (...), soweit in einer Rechtsverordnung nach § 24 nicht
eine Abweichung von der kostenorientierten Entgeltbildung bestimmt ist" (§21 Abs. 2 Satz 1) zu bilden.
Zudem besagt das EnWG, dass ,soweit die Entgelte kostenorientiert gebildet werden, dirfen Kosten und
Kostenbestandteile, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb nicht einstellen wiirden, nicht berlick-
sichtigt werden™ (§21 Abs. 2 Satz 2).

Gasnetzentgeltverordnung

Die Gasnetzentgeltverordnung!’ fordert die Netzkosten ,méglichst verursachungsgerecht zunéchst in die
Beitrdge aufzuteilen, die durch Einspeiseentgelte einerseits und Ausspeiseentgelte andererseits zu
decken sind" (8§15 Abs. 1 Satz 1). Dabei sollen unter anderem , eine effiziente Nutzung der vorhandenen
Kapazitdten im Leitungsnetz" und die ,Beachtung der Diskriminierungsfreiheit* (§15 Abs. 2 Satz 2) er-
fullt werden.

3.4 Netzentgelte im Kontext der REGENT-Festlegungen

Die BNetzA begriindet die festgelegten einheitlichen Entry-Exit-Tarife insbesondere mit der Verbesserung
der Transparenz und der Verringerung der Komplexitdt der Entgeltberechnung. 8 Allerdings ist im kon-
kreten Fall ein Entry-Exit-Tarifsystem mit einheitlichen Entgelten nicht in der Lage, das Prinzip der Kos-
tenorientierung ausreichend zu bericksichtigen. Der wesentliche Grund ist, dass ein solches Tarifsystem
die Heterogenitat der deutschen Gastransportnetze und die Kostenunterschiede im Zusammenhang mit
unterschiedlichen Transportaufgaben nicht reflektiert.

Wie im Kapitel 4 dieses Gutachtens erlautert, werden die Gasnetze fiir systemibergreifende und system-
interne Transporte genutzt. Auch der NC TAR fordert ausdriicklich eine Unterscheidung zwischen der
systeminternen Netznutzung und der systemibergreifenden Netznutzung. ,Systeminterne Netznutzung"
bezeichnet dort den Gastransport innerhalb eines Ein- und Ausspeisesystems an Kunden, die an dieses
Ein- und Ausspeisesystem angeschlossen sind (Art. 3 Nr. 8 NC TAR). ,Systemilbergreifende Netznut-
zung" bezeichnet den Gastransport innerhalb eines Ein- und Ausspeisesystems an Kunden, die an ein
anderes Ein- und Ausspeisesystem angeschlossen sind (Art. 3 Nr. 9 NC TAR). Ein- und Ausspeisesystem
in diesem Sinne ist ein Marktgebiet.!®

16 Gesetz Uber die Elektrizitats- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG) vom 7. Juli 2005 (BGBI. I S. 1970, 3621), das zuletzt
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBIl. I S. 706) gedndert worden ist.

Verordnung Uber die Entgelte fir den Zugang zu Gasversorgungsnetzen (Gasnetzentgeltverordnung - GasNEV) vom 25. Juli 2005 (BGBI. I
S. 2197), die zuletzt durch Artikel 118 des Gesetzes vom 29. Marz 2017 (BGBI. 1 S. 626) gedndert worden ist.

Bspw. BK9-18/610-NCG Rn. 213
REGENT-GP, Rn. 176 besagt: Der Begriff des Ein-und Ausspeisesystems entspricht dem Begriff des Marktgebietes in § 2 Nr. 10 GasNZV.

17

18
19
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Die Auswirkungen der marktgebietsspezifischen Briefmarken auf die Kostenorientierung und Signalwir-
kungen der Netzentgelte werden in Kapitel 6 analysiert. Eine 6konomische Bewertung der Auswirkungen
sowohl auf den Wettbewerb auf den Gasmarkten, als auch auf den Leitungswettbewerb erfolgt im Kapi-
tel 7.
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4 BEGRIFF UND FUNKTION DER ,,FERNLEITUNG™ UND DAS
DEUTSCHE FERNLEITUNGSNETZ

4.1 Funktionen des Fernleitungsnetzes

Die ,Fernleitung™ wird laut der Verordnung EG 715/2009 mit der folgenden Definition beschrieben: ,den
Transport von Erdgas durch ein hauptsdchlich Hochdruckfernleitungen umfassendes Netz, mit Ausnahme
von vorgelagerten Rohrleitungsnetzen und des in erster Linie im Zusammenhang mit der lokalen Erdgas-
verteilung benutzten Teils von Hochdruckfernleitungen, zum Zweck der Belieferung von Kunden, jedoch
mit Ausnahme der Versorgung" (Art. 2 Absatz 1 Nr. 1 EG 715/2009).

Eine Fernleitung dient ihrem technischen Sinn und Zweck nach dem Transport von Gasmengen. Der
Transport ist notwendig, um importierte oder produzierte Gasmengen an Netze zur Weiterverteilung und
zum endgliltigen Verbrauch in diesen Gebieten anzubinden (,systeminterne Netznutzung"). Andererseits
werden auch Gasmengen an andere Ein- und Ausspeisesysteme abgegeben und weitergeleitet (,system-
Ubergreifende Netznutzung"). Insbesondere bei importabhdngigen Systemen - wie sie die meisten Ein-
und Ausspeisesysteme darstellen - erfolgt dies auch oder sogar primar, um Gasmengen von anderen
Ein- und Ausspeisesystemen entgegennehmen zu kénnen.

Das Energiewirtschaftsgesetz betont diesen Aspekt besonders, indem es Fernleitungsnetze als Netze,
~die Grenz- oder Marktgebietsiibergangspunkte aufweisen, die insbesondere die Einbindung groBer euro-
pdischer Importleitungen in das deutsche Fernleitungsnetz gewéhrleisten® (EnWG §3 Nr. 5)% definiert.
Bis zur Vollziehung der Marktgebietszusammenlegung im Jahr 2021 z&hlen auch Transporte zwischen
den beiden deutschen Marktgebieten zur systemibergreifenden Netznutzung.

Mit den zwei Funktionen der Fernleitungsnetze gehen spezifische Charakteristika einher. Dementspre-
chend werden Fernleitungsnetze oftmals als ,backbone" eines Gasversorgungsnetzes bezeichnet?!, wel-
ches in der Regel mit hohen Druckstufen betrieben wird. Im Einklang dazu steht als Kriterium auch die
Verdichterleistung, die daflr sorgt, dass der Druck im Leitungsnetz aufrecht erhalten bleibt. Als weiteres
Kriterium ist insbesondere der Leitungsdurchmesser relevant, da sowohl der Zweck der Anbindung ande-
rer Netze, als auch der weitere Zweck, andere Ein- und Ausspeisesysteme mit Gas zu beliefern, oder von
dort Gas zur Weiterleitung an andere Ein- und Ausspeisesysteme zu beziehen, entsprechende Transport-
volumina erfordert, die sich mit einem hdheren Leitungsdurchmesser steigern lassen. Von Fernleitungen
der systemubergreifenden Funktion gehen Netze der systeminternen Funktion ab.

Ob und inwieweit eine im Rahmen der kostenorientierten Entgeltbildung relevante systemubergreifende
Netznutzung zugunsten anderer Ein- und Ausspeisesysteme stattfindet, unterscheidet sich nach dem
betrachteten Ein- und Ausspeisesystem. So kann beispielsweise das Fernleitungsnetz in Schweden be-

20 Die komplette Definition lautet wie folgt: , Betreiber von Netzen, die Grenz- oder Marktgebietsiibergangspunkte aufweisen, die insbesonde-

re die Einbindung groBer europaischer Importleitungen in das deutsche Fernleitungsnetz gewdhrleisten, oder natirliche oder juristische
Personen oder rechtlich unselbststéndige Organisationseinheiten eines Energieversorgungsunternehmens, die die Aufgabe der Fernleitung
von Erdgas wahmehmen und verantwortlich sind fir den Betrieb, die Wartung sowie erforderlichenfalls den Ausbau eines Netzes, a) das
der Anbindung der inldndischen Produktion oder von LNG-Anlagen an das deutsche Fernleitungsnetz dient, sofern es sich hierbei nicht um
ein vorgelagertes Rohrleitungsnetz im Sinne von Nummer 39 handelt, oder b) das an Grenz- oder Marktgebietsiibergangspunkten Bu-
chungspunkte oder -zonen aufweist, flr die Transportkunden Kapazitaten buchen kénnen™

2 Wettbewerb auf den Ferntransportnetzen der deutschen Gaswirtschaft - Eine netzokonomische Analyse, Veroffentlichung von Prof. Glinter

Knieps 85, August 2002.
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reits mangels grenziibergreifender Ausspeisepunkte nicht systemubergreifend genutzt werden.?? Demge-
geniber ist die systemibergreifende Netznutzung im deutschen Fernleitungsnetz, wie im nachsten Ab-
schnitt erldutert, aufgrund der betréchtlichen Gasimporte und -exporte stark ausgeprégt.?

Die Fernleitungsnetze sind regelmaBig mit Verteilnetzen verbunden, die von den Fernleitungen aufge-
speist werden. Aufgabe eines Verteilnetzes ist ,die Verteilung von Gas" (EnWG §3 Nr. 6), wobei unter
Verteilung der ,Transport von Gas Uber értliche oder regionale Leitungsnetze™ verstanden wird, und zwar
mit dem Zweck, ,die Versorgung von Kunden zu erméglichen™ (§ 3 Nr. 37 EnWG). Gerade dieser Zweck
charakterisiert Verteilnetze regelmaBig durch einen hohen Vermaschungsgrad. Sie dienen technisch der
Verteilung in die Flache und haben grundsatzlich keine Relevanz fir die Versorgung anderer Ein- und
Ausspeisesysteme.

Als Indizien zur Unterscheidung beider Netzarten dienen unter anderem die unterschiedlichen Druckstu-
fen im Gasnetz. Im Allgemeinen wird zwischen Hochdruck-, Mitteldruck- und Niederdruckebenen unter-
schieden. In den Veroffentlichungspflichten nach §27 GasNEV wird die Hochdruckebene als alles Uber 1
bar definiert, die Mitteldruckebene zwischen 0,1 bar und 1 bar, wahrend in der Niederdruckebene alle
Druckstufen darunter zusammengefasst sind. Diese Aufteilung ldsst sich jedoch noch weiter differenzie-
ren. So ist in der Hochdruckebene laut dem Branchenverband DVGW bei Druckstufen zwischen 16 bar
und 100 bar von Gashochdruckleitungen die Rede, welche auch so in der Gashochdruckleitungsverord-
nung definiert werden (GasHDrLtgV §1). Gasversorgungsnetze mit Betriebsdriicken bis 16 bar bestehen
laut DVGW-Statistik zu 99% aus Netzen der Gasverteilung®*, wobei auch hier technisch unterschieden
wird zwischen Gasleitungen zwischen 4 bar und 16 bar Betriebsdruck und Gasleitungen bis 4 bar Be-
triebsdruck.

Innerhalb der Fernleitungen lasst sich weiter differenzieren. Je nachdem, ob Fernleitungen vorwiegend
der systeminternen oder systemiibergreifenden Netznutzung dienen, fallen regelmaBig die Leitungs-
durchmesser unterschiedlich aus. Dies liegt darin begriindet, dass der Gastransport zum Zwecke der
Versorgung anderer Staaten regelmaBig grdBere Transportvolumina erfordert. Mit der Zahl direkt oder
indirekt angebundener ,Abnehmerstaaten® steigt notwendigerweise das erforderliche Transportvolumen
Uber dasjenige hinaus, das fiir den marktgebietsinternen Gasverbrauch importiert wird.

Bei Fernleitungsnetzen, die typischerweise vorwiegend Funktionen des systemUibergreifenden Transports
wahrnehmen, sind in der Regel Rohrleitungen der Hochdruckebene mit héheren Durchmessern zu finden,
also Durchmesserklasse A (>= 1000 mm DN) und Durchmesserklasse B (700 mm - < 1000 mm DN).2®
Dies sieht man bspw. an der Rohrleitungsstruktur der FNBs der NEL Gastransport GmbH, der OPAL Gas-
transport GmbH aber auch der GRTgaz Deutschland GmbH, die ausschlieBlich Rohrleitungen der Lei-
tungsdurchmesserklassen A und B in ihrem Leitungsnetz besitzen. Rohrleitungen der Klassen E (bis 350

22 ACER-Report Schweden vom 30.08.2018, Rn. 41, abrufbar unter
https://acer.europa.eu/ro/Gas/Framework% 20guidelines_and_network% 20codes/Pagini/Harmonised -transmission-tariff-structures.aspx

23 5 pbbildung 5

24 Dieser Wert ergibt sich aus den im DVGW-Arbeitsblatt G 410 erfassten Daten zur Ldnge der VNB-Leitungen (292.406 km) und Lange der
FNB-Leitungen (2.245 km) im Druckbereich unterhalb von 16 bar (siehe auch DVGW Publikation ,energie|wasser-praxis Ausgabe 6/7
2019"Y).

25

Vgl. z.B. Wettbewerb im Ferntransport von Erdgas? Technisch-6konomische Grundlagen und Anwendung in Deutschland, Christian von
Hirschhausen, Anne Neumann, Sophia Ruster, Gutachten im Auftrag von EFET Deutschland, S. 17.
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mm DN) bis G (unter 110 mm DN) sind dagegen eher bei Stadtwerken oder klassischen Verteilnetzbe-
treibern anzutreffen.26

Unterschiede bei der Aufteilung des deutschen Gasleitungsnetzes in der Hochdruckebene nach Leitungs-
durchmesserklassen finden sich auch bei Fernleitungsnetzbetreibern, die lUberwiegend systeminterne
Aufgaben Ubernehmen. Hier sind in der Regel der GroBteil der Leitungskilometer in den Klassen C (zwi-
schen 700 und 500 mm DN) und F (zwischen 225 und 110 mm DN) zu finden.

Eine technische Betrachtung des Zusammenhangs zwischen Durchmesserklasse und Transportaufgabe

erfolgt in Unterkapitel 4.3. In Unterkapitel 5.1 wird dieser vor dem Hintergrund ékonomischer Gesichts-
punkte analysiert.

F/110 - <225|G/<110
8% 1%

A/ >=1000
23%

E /225 - <350
12%

D/350 - <500
12%

B/ 700 - <1000
23%

C/500 - <700
21%

Abbildung 1: Anteil der jeweiligen Durchmesserklassen am Gesamtnetz iiber alle FNBs hin-
weg

Quelle: DNV GL, FNBs

Auch eine Betrachtung der unterschiedlichen Einspeise- und Ausspeisepunkte macht deutlich, dass diese
qua Definition unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen und funktionsspezifische Bedeutung haben. So
dienen auf der Ausspeiseseite Buchungen an Grenz- sowie Marktiibergangspunkten (GUP und MUP) sys-
temibergreifenden Aufgaben, wahrend Kapazitdtsbuchungen an Ausspeisepunkten zu Letztverbrauchern
und zu nachgelagerten Verteilernetzen (fir interne Bestellungen) systeminterne Aufgaben Gbernehmen.
Buchungen auf der Einspeiseseite sind mit beiden Netznutzungsformen assoziiert.

26 In einer durch den Gutachter durchgefiihrten Stichprobenanalyse von dreizehn groBen Verteilnetzbetreibern (Avacon Netz GmbH, bnNETZE

Gmbh, EnergieNetz Mitte GmbH, Energienetze Bayern GmbH & Co. KG, e-netz Stidhessen AG, EWE Netz GmbH, GELSENWASSER Energie-
netze GmbH, inetz Gmbh, MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH, Mitteldeutsche Netzgesellschaf Gas mbH, Rheinische Netzgesellschaft
mbH, Schleswig-Holstein Netz AG, TEN Thiringer Energienetze GmbH & Co. KG) mit tiber 100.000 Kunden (ca. 116.000 Leitungskilometer
insgesamt bei -laut Monitoringbericht 2018 der BNetzA- ca. 500.000 km deutschem Gasverteilnetz) lieB sich feststellen, dass sich im ge-

samten Leitungsnetz lediglich circa 15% Hochdruckleitungen befinden, wovon liber 90% einen Leitungsdurchmesser in den Durchmesser-
klassen E bis G besitzen.
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4.2 Das deutsche Fernleitungsnetz

Das deutsche Fernleitungsnetz besteht aus ca. 40.000 km Rohrleitung, an das Gasverteilnetze mit insge-
samt (iber 470.000 km Rohrleitung angeschlossen sind.?” Dieses Fernleitungsnetz wird durch 1728 FNB
betrieben.

Die europaweit einmalig hohe Anzahl der FNB ist historisch aus primar regional aktiven privatwirtschaftli-
chen Unternehmen gewachsen. Dies stellt auch einen Faktor fiir die Existenz sich stark unterscheidender
Gasnetzbetreiber dar, der fir die Entgeltbildung relevant ist. Wahrend in der ersten Regulierungsperiode
(2009 - 2012) zwischen Verteilnetzbetreibern, tiberregionalen und regionalen Fernleitungsnetzbetreibern
differenziert wurde, wurden im Zuge gesetzlicher Neuregelungen seit der zweiten bzw. dritten Regulie-
rungsperiode bestimmte vormals regionale Fernleitungsnetzbetreiber als Verteilnetzbetreiber eingeord-
net. Verteilnetze sind in den hierarchischen Netzstrukturen nachgelagert und leiten das schon durch ein
Fernleitungsnetz transportierte Gas weiter.

Vor dem Hintergrund der Zielsetzung eines europdischen Binnenmarktes werden in mehreren Schritten
die betreiberindividuellen Ferngasnetze zu Marktgebieten zusammengelegt. Die nationale Marktgebiets-
zusammenlegung soll mit der Zusammenlegung der derzeit bestehenden Marktgebiete GP und NCG zum
1. Oktober 2021 vollendet werden. Um diese Zusammenlegung wirtschaftlich und technisch sinnvoll
durchzufiihren, werden in erster Linie Marktmechanismen eingesetzt. Technische Losungen fir Versor-
gungssicherheit und Uberlastungsmanagement wie bspw. der Bau neuer Leitungen werden unabhéngig
von der Marktgebietszusammenlegung in Netzentwicklungsplénen beschlossen und umgesetzt.

Inlandische Férderung 70 TWh

Biogas 9,3 TWh
Speichersaldo 4 TWh

Gasimporte
1676,8 TWh

Verbrauch
935,7 TWh

Abbildung 2: Gesamtgasbilanz 20172°
Quelle: DNV GL

Bedingt durch die zentrale Lage Deutschlands in Europa werden Teile des deutschen Ferngasnetzes fiir
den systemibergreifenden Transport genutzt. So betrugen im Jahr 2017 die Exportmengen (743,5 TWh)
etwa 44% des importierten Gases (1676,8 TWh). 3% Importlander waren hierfiir in absteigender Reihen-
folge der Ubernahmemenge die Tschechische Republik, die Niederlande, die Schweiz sowie Frankreich
und Osterreich, gefolgt von den restlichen Nachbarlandern Deutschlands. Dadurch stellt Deutschland

27 Quelle: https://www.fnb-gas.de/gasinfrastruktur/gassektor/

28 Die Kapazitdten der jordgas GmbH werden von Open Grid Europe GmbH und Gasunie Deutschland GmbH vermarktet (siehe:
https://www.gasunie.de/news/reorganisation-von-jordgastransport-2). Das Verfahren zur Zertifizierung der Ferngas Netzgesellschaft mbH
ist noch nicht abgeschlossen (Aktenzeichen BK7-18-051). Beide Unternehmen sind in den 17 FNB inkludiert.

29 Darstellung angelehnt an Monitoringbericht 2018 BNetzA und Bundeskartellamt, S. 339

30

Quelle: Monitoringbericht 2018 BNetzA und Bundeskartellamt, S.339
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einen wesentlichen Partner fiir diese Lander dar. Im Jahr 2017 flossen bspw. 97% aller Gasimporte
Tschechiens Uber Deutschland. Selbst Frankreich, das liber eigene LNG-Terminals verfligt und Gas so-
wohl Uber Routen aus dem Norden als auch aus dem Siden beziehen kann, bezog etwa 17% seiner
Gasimporte via Leitungen aus Deutschland.3! Einige der Ubernahmelénder gelten auBerdem als Uberga-
beland, sodass bidirektionale Gasflisse zu einigen Nachbarlandern bestehen. Die Erzeugerlda nder des
nach Deutschland transportierten Gases sind mit ca. 65% bzw. 17% uberwiegend Russland (inklusive
der GUS-Staaten) und Norwegen.32 Dariiber hinaus wird vor allem L-Gas aus den Niederlanden impor-
tiert. Durch die geplante SchlieBung des Gasfeldes bei Groningen verliert die Niederlande als Gasprodu-
zent allerdings an Bedeutung. Gas aus GroBbritannien sowie LNG Uber Terminals anderer EU-Staaten
komplettieren die Versorgerlandschaft.

Die folgenden Abbildungen zeigen die Aufteilung der Anzahl der Ausspeisepunkte und der kumulierten
technischen Ausspeisekapazitdt. Obwohl die Anteile an GUPs und MUPs insgesamt kleiner als diejenige
an Netzpunkten iB und Lv sind, ist die durchschnittliche technische Kapazitdt pro Punkt bei der ersten
Gruppe hdher (Durchschnitt im Marktgebiet GP fir GUP und MUP 3,9 GWh/h und fir Lv und iB 0,5
GWh/h; Durchschnitt im Marktgebiet NCG fiir GUP und MUP 2,0 GWh/h und fiir Lv und iB 0,2 GWh/h). 33

Auf der Einspeiseseite werden die gesamten deutschen Gasimporte auf 46 GUPs (davon 19 im GP-
Markgebiet und 27 im NCG-Marktgebiet) verteilt3*. Dies impliziert bspw. fiir das Jahr 2017 eine Durch-
schnittsimportmenge von 36,45 TWh pro Einspeisepunkt. Die Durchschnittsexportmenge pro Ausspeise-
punkt (GUPs) fiir das Jahr 2017 betrdgt 17,7 TWh. Im Vergleich dazu wurde der Verbrauch im gleichen
Jahr auf 512 Punkte fir Letztverbraucher (114 in GP und 398 in NCG) und 609 Punkte fiir interne Bestel-
lungen (197 in GP und 412 in NCG) aufgeteilt, sodass auf diese Punkte im Durchschnitt lediglich 0,83
TWh fiel.3>

Dies zeigt die bedeutsame Rolle der systemiibergreifenden Gastransporte in Deutschland. Im Folgenden
wird daher naher auf die Unterschiede zwischen den systemiibergreifenden und systeminternen Funktio-
nen, insbesondere unter Beachtung der unterschiedlichen FNBs, eingegangen.

4% 2% 10%

32%
‘ 12%
5% '

NKP (GUP) = NKP(MUP) ®NKP (iB) ®NAP(Sp) = NAP (Lv) NKP (GUP) ® NKP (MUP) ™ NKP (iB) ® NAP (Sp) = NAP (Lv)

16%

55%

41%

Abbildung 3: Anzahl der Ausspeisepunkte (links) sowie technische Ausspeisekapazitat
(rechts) fiir das Marktgebiet Gaspool
Quelle: REGENT-GP Anhang 3 (links) bzw. Anhang 2 (rechts), BNetzA (2019)

31 Quelle: IEA GTF, https://www.iea.org/gtf/

32 Quelle: Monitoringbericht 2018 BNetzA und Bundeskartellamt, S. 350.

33 REGENT Anhang 2 und 3, BNetzA (2019).

i: Auf der Ausspeiseseite liegen 16 GUP im GP-Marktgebiet und 26 GUP im NCG-Marktgebiet.

Eigene Berechnung. Quelle: Monitoringbericht 2018 BNetzA und Bundeskartellamt, S. 339; REGENT Anhang 2 und 3, BNetzA (2019).
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Abbildung 4: Anzahl der Ausspeisepunkte (links) sowie technische Ausspeisekapazitat
(rechts) fiir das Marktgebiet NetConnect Germany

Quelle: REGENT-NCG Anhang 3 (links) bzw. Anhang 2 (rechts), BNetzA (2019)

3% 59 9%

16%
42%

4%

23%

‘e%
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NKP (GUP) = NKP (MUP) = NKP (iB) = NAP (Sp) NAP (Lv) NKP (GUP) = NKP (MUP) ® NKP (iB) = NAP (Sp) NAP (Lv)

Abbildung 5: Anzahl der Ausspeisepunkte (links) sowie technische Ausspeisekapazitit
(rechts) fiir beide Marktgebiete
Quelle: REGENT-GP und REGENT-NCG Anhang 3 (links) bzw. Anhang 2 (rechts), BNetzA (2019)
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4.3 Heterogenitat des Fernleitungsnetzes

Die sich deutlich unterscheidenden Strukturen der Fernleitungsnetzbetreiber sollten in der Festlegung
einer Tarifmethodik bericksichtigt werden.

Die BNetzA misst der Heterogenitdt der Gasnetze im Zuge der festgelegten Entgeltmethode dagegen im
Ergebnis keine Bedeutung zu, obwohl diese bereits in vorgdngigen regulatorischen Analysen erkannt
wurden. Im Effizienzvergleich der Verteilnetzbetreiber wurde bspw. eine Heterogenitdt zwischen den
Verteilnetzbetreibern festgestellt. Als Konsequenz daraus mussten aufgrund von vermuteten Verzerrun-
gen der Ergebnisse durch potentielle Verdeckung von AusreiBern die ehemaligen Fernleitungsnetzbetrei-
ber vom Vergleichssample der Verteilnetzbetreiber getrennt werden, bevor eine erneute Berechnung des
Effizienzvergleiches erfolgen konnte.3¢

Auch und gerade im Bereich der Fernleitungsnetzbetreiber wird bei der Betrachtung der Netzinfrastruk-
turdaten ersichtlich, dass es sich hierbei ebenfalls um eine heterogene Gruppe handelt, was nicht zuletzt
auch auf die verschiedenen Transporttdtigkeiten im deutschen Gasnetz zurlckzufiihren ist. In unserer
Analyse zeigen wir empirisch aufgrund einer Bewertungsmatrix mit mehreren Indikatoren deutlich, dass
unterschiedliche Profile beziiglich der Transportfunktionen die Fernleitungsnetzbetreiber kennzeichnen.

4.3.1 Auswahl der Indikatoren

Die Charakterisierung der Netzbetreiber erfolgt anhand folgender finf Indikatoren:

1. Durchschnittlicher Diameter im Leitungsnetz (mm)37

2. Anteil in % der Leitungen der Durchmesserklasse A und B (also >700 mm)

3. Ausspeisepunktedichte (Ausspeisepunkte / Kilometer)

4. Anteil der Interkonnektor38-Kapazitat an der Ausspeisekapazitat (%)

5. Verhiltnis Verdichterleistung3® zu Leitungskilometer der Durchmesserklasse A und B (MW/km)

Die Variation des Durchmessers der Gasleitungen in Abhangigkeit von den Transportaufgaben wird in der
Bewertungsmatrix durch zwei Indikatoren berlcksichtigt: durchschnittlicher Diameter in dem Gaslei-
tungsnetz (mm) (Indikator 1) und Anteil der Ladnge der Gasleitungen mit Durchmesser > 700 mm in der
Gesamtnetzldnge (%) (Indikator 2). Der durchschnittliche Diameter wird als gewichteter Durchschnitt
ermittelt, wobei die Gewichtung sich anhand der Ladnge der Gasleitungen mit unterschiedlichem Durch-
messer ergibt. Diese beiden Indikatoren unterstreichen eines der zentralen Unterscheid ungsmerkmale
innerhalb des Gasfernleitungsnetzes, wobei ein hdéherer durchschnittlicher Diameter bzw. ein héherer
Anteil der Leitungsdurchmesserklassen A und B eher fir eine systemiibergreifende Transportfunktion
sprechen.

36
37

Vgl. BGH v. 12.06.2018 - EnVR 53/16 sowie VI-3 Kart 121/14 [V] (OLG Dusseldorf)

Die tatséchlichen Durchmesser sind dem Gutachter nicht bekannt. Nach §27 GasNEV sind die Netzbetreiber verpflichtet, gewisse Struktur-
daten zu verdffentlichen. Diese wurden filr diese Berechnung verwendet. Es ist méglich, dass gemeinschaftlich genutzte Leitungen mit vol-
ler Leitungslédnge in den Angaben der Netzbetreiber beriicksichtigt worden sind. Es wurden Standarddurchmesser je Durchmesserklasse
verwendet, um den durchschnittlichen Durchmesser je Netzbetreiber zu bestimmen. Bei Klasse A wurde von 1200 mm, bei Klasse B von
850 mm, bei Klasse C von 600 mm, bei Klasse D von 425 mm, bei Klasse E von 287,5 mm, bei Klasse F von 167,5 mm und bei Klasse G
von 80 mm ausgegangen. Die Daten sollten der BNetzA vollsténdig vorliegen, womit eine entsprechend weitere Analyse mdglich ware.

38 Die Informationen fir diese Indikatoren basieren auf den Daten der NEP-Datenbank 2018. Die Interkonnektor-Kapazitat beziehen sich auf

die Ausspeisekapazitdten der GUP und MUP im jeweiligen Marktgebiet.

39 Die Informationen zu den Verdichterleistungen basieren Uberwiegend auf den Veroffentlichungen des NEP 2018 vom Marz und April 2019.
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Ein anderes wichtiges Strukturmerkmal fir die Transportaufgabe ist die Anzahl der Ausspeisepunkte. Die
Anzahl der Ausspeisepunkte ist zur Abbildung der Granularitdt der Transportaufgabe geeignet. Dies kor-
respondiert mit der dargelegten systeminternen Funktion, die in der Regel auf eine Vielzahl von Ausspei-
sepunkten angewiesen ist. Entsprechend benutzen wir die Ausspeisepunktdichte, die sich aus der Divisi-
on der Anzahl der Ausspeisepunkte und der Netzlange ergibt und daher ebenfalls einen charakterisieren-
den Indikator flir die Transportfunktion darstellt (Indikator 3). Bei einer hdheren Anzahl von Ausspeise-
punkten pro Kilometer im jeweiligen Netz ist von einer hoheren Bedeutung der systeminternen Funktion
zu sprechen. Darlber hinaus berechnen wir auch den Anteil der Interkonnektor-Kapazitat an der Aus-
speisekapazitat (in %), der einen weiteren wichtigen Indikator flr die Unterscheidung der Transportfunk-
tionen darstellt (Indikator 4), bei dem ein héheres Verhdltnis von Ausspeisekapazitdten an grenz- und
marktiberschreitenden Punkten an der Gesamtkapazitat eher fir eine Uberwiegend systemibergreifende
Funktion spricht.

Da bei grenziiberschreitenden Transporten groBe Gasmengen beférdert werden, sind regelmaBig héhere
Verdichterleistungen erforderlich, damit der Druck Uber diese weiten Entfernungen stabil bleibt. Im Ge-
gensatz dazu weisen Netze mit eher systeminternen Funktionen typischerweise niedrigere Verdichterleis-
tungen auf, da sie haufig Gas aus Hochdrucknetzen abnehmen und an nachgelagerte und an die Nieder-
druckstufe angeschlossene Verteilnetzen und Letztverbrauchern abgeben. Das Verhdltnis Verdichterleis-
tung zu Leitungskilometer stellt daher einen weiteren geeigneten Indikator zur Charakterisierung der
Versorgungsaufgabe dar (Indikator 5). Im internationalen bzw. marktgebietsiibergreifenden Transport ist
der Betriebsdruck in der Regel hoher, da groBere Gasmengen (iber langere Distanzen befdrdert wer-
den.*® Dies wird auch durch ein Beispiel fiir das spanische Gasleitungsnetz deutlich, bei dem internatio-
nale Transporte nur mit Gber 60 bar transportiert werden (s. Unterkapitel 8.2.2.). Auch im niederlandi-
schen System des HTL (s. Unterkapitel 8.2.2.) sind die Druckstufen deutlich héher als im nachgelagerten
RTL.%! Die Rolle der Verdichter wird daher durch einen weiteren Indikator berlicksichtigt, welcher als
Verhdltnis der Verdichterleistung zur Léange der Leitungen mit Durchmesser >700 mm (MW/km) be-
stimmt wird.

4.3.2 Analyse der Fernleitungsnetzbetreiber

Bei der Bewertung kann jeder Netzbetreiber eine maximale Punktzahl von 20 Punkten je Indikator errei-
chen und somit Uber alle Indikatoren hinweg maximal auf einen Wert von 100 kommen. Niedrige Punk-
tewerte charakterisieren ein Netzwerk mit eher systeminternen, wdhrend ein hoher Punktewert ein
Netzwerk mit eher systemibergreifenden Funktionen kennzeichnet. Die Summe der finf Einzelwerte gibt
indikatortubergreifend einen Hinweis auf die Funktionscharakterisierung des Netzes.

Die Einteilung der jeweiligen Indikatoren wurde anhand eines Samples mit den 15 deutschen FNBs 42
vorgenommen. Fir jeden Indikator wurden innerhalb des Samples ein Wert anhand der jeweiligen Werte
der FNBs vorgenommen. Dabei stellen das jeweilige Maximum bzw. Minimum innerhalb des Samples je
Indikator die Grenzen zwischen null und 20 Punkten dar. Werte, die dazwischen liegen, erhalten eine den
Grenzen verhaltnismaBige Bewertung (lineare Interpolation). So wird bspw. ein Netzbetreiber, der einen
Wert in Hohe von 80% des Sample-Maximums eines Indikators aufweist, mit 16 Punkten bewertet.

40 Im Netz mit geringerer Druckstufe befinden sich keine oder nur eine vergleichsweise geringe Anzahl an Verdichterstationen.

41 Laut Abschnitt 5.2.1. (S.18) des Dokuments ,Ontwerp uitgangspunten transportsysteem" der Gasunie Transport Services B.V.
(https://www.gasunietransportservices.nl/uploads/download/6f579049-e1b8-42af-9935-64d707742d63) betragt der Druck je nach Strecke
in der Regel 67,2 bar, 71,6 bar oder 80,9 bar. Der maximale Druck des RTL-Systems wird mit 41 bar, der minimale Netzwerkdruck mit
16 bar angegeben (Abschnitt 6.1.4, S. 25).

42

Aufgrund der in der FuBnote 28 beschriebenen Umstédnde wurden jordgas Gastransport GmbH und Ferngas Netzgesellschaft nicht in die
Betrachtung mit aufgenommen.
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Dabei wurden AusreiBer in der Bewertung mit dem héchsten oder niedrigsten Wert bewertet, um eine
Verzerrung innerhalb des Samples zu vermeiden.*3 In der folgenden Ubersicht finden sich die Boxplot-
Diagramme der jeweiligen Indikatoren. Das Diagramm ist so zu verstehen, dass die duBeren Grenzen
der Box die Quartilsgrenzen darstellen, wahrend die ,Antennen" oberhalb oder unterhalb der Box entwe-
der den anderthalbfachen Abstand zwischen den Quartilsgrenzen (Interquartilsabstand) oder aber das
Maximum oder Minimum innerhalb der Bandbreite des Samples anzeigen. Die Grenze innerhalb der Box
stellt den Median dar, wahrend das Kreuz den Mittelwert kennzeichnet. Auf diese Weise kdnnen auch
optisch die Unterschiede zwischen den Netzbetreibern und die Streuung innerhalb der jeweiligen Indika-
toren erkannt werden.
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Abbildung 6: Boxplot-Diagramme je Indikator im Netzbetreiber-Sample
Quelle: DNV GL

Bei einer Aufsummierung des Punktewertes (ber jede Kategorie hinweg ergibt sich bei Anwendung auf
die deutschen FNBs folgendes Bild:

43 Dies war nur im dritten Indikator notwendig. AusreiBer wurden mithilfe der von John W. Tukey aufgestellten Definition identifiziert. Diese

besagt, dass Werte auBerhalb des anderthalbfachen Interquartilsabstandes als AusreiBer betrachtet werden kénnen (John W. Tukey (1977).
Exploratory Data Analysis)
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FNB GTG Nord Thyssen- Nowega Bayer- Ontras Terranets GUD OGE GASCADE  Fluxys NEL Fluxys D GRTgaz D Lubmin- OPAL GT

gas nets bw TENP Brandov GT

Indikator 1| 0.00 0.33 0.25 4.29 5.25 1.16 8.10 9.51 1178 15.12 20.00 20.00 18.16 20.00 20.00
Indikator 2| 0.00 3.09 2.02 5.58 5.61 0.82 9.38 11.87 16.37 19.94 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Indikator 3 0.00 0.00 14.14 9.86 14.31 10.94 15.96 11.96 16.98 18.20 19.78 19.99 17.98 20.00 20.00
Indikator 4 0.00 0.00 2.63 6.00 3.38 1.03 5.54 4.96 13.33 20.00 20.00 20.00 19.65 20.00 20.00
Indikator 5 0.00 10.03 0.28 1.75 0.84 20.00 5.05 6.33 10.56 6.44 0.00 0.00 11.28 8.83 9.04

Abbildung 7: Summe der Indikatorenwerte fiir alle FNBs
Quelle: DNV GL

4.3.3 Ergebnisse der Strukturanalyse

Mithilfe der in Abschnitt 4.3.2 dargestellten Ergebnisse lassen sich unterschiedliche Profile erkennen.
Diese Profile kénnen als Fernleitungsnetzbetreiber mit (berwiegend systeminterner Transportfunktion,
~integrale" Fernleitungsnetzbetreiber mit einer Kombination von beiden Transportfunktionen, sowie Fern-
leitungsnetzbetreiber mit iberwiegend systemibergreifender Transportfunktion charakterisiert werden.

Transportsysteme von FNB mit systemibergreifendem Profil dienen dazu, groBe Mengen an Gas mit ei-
ner hohen Grundauslastung zum Bedarf zu bringen. Sie sind oft durch einzelne Rohrleitungen mit gro-
Bem Durchmesser gekennzeichnet. Neben diesen Leitungen mit groBem Durchmesser gibt es im Netz-
werk oftmals nur wenige oder keine Leitungen mit kleinerem Durchmesser. Deswegen ist auch der Anteil
der GroBrohrleitungen relativ hoch. Dies wird in der Bewertungsmatrix ersichtlich, wobei die FNBs mit
Uberwiegend systemiubergreifender Transportfunktion einen hohen Anteil der Léange der Leitungen mit
Durchmesser > 700 mm (lber 60%) aufweisen. Die FNBs mit diesem Profil verfligen typischerweise Uber
eine groBe Verbindungskapazitat und relativ wenige Ausspeisepunkte. Daher ist die Ausspeisedichte bei
diesen FNBs gering und der Anteil der Interkonnektor-Kapazitét an der Ausspeisekapazitat hoch. Ab-
schlieBend haben die FNBs mit Uberwiegend systemibergreifender Transportfunktion deutlich hdhere
Gesamtleistung der Verdichtereinheiten in ihrem Netz.

Fernleitungsnetzbetreiber mit niedriger Indikatorenwertsumme erfiillen in der Regel eine Uberwiegend
systeminterne Transportfunktion. Bei Netzen mit einem hohen Anteil an Endverbrauchern und relativ
kleinen Durchmessern sind in Abschnitten auch Eigenschaften eines regionalen Verteilnetzes zu erken-
nen. Zum Beispiel verfligen diese Uber vergleichsweise viele Ausspeisepunkte. Trotz teilweise verhalt-
nismaBig langer Leitungen ist das Verhaltnis zwischen der Anzahl der Ausspeisepunkte und der Lange
des Netzes hier im Vergleich hoch. Die Gesamtleistung der Verdichtereinheiten in den Netzen der FNBs
mit Uberwiegend systeminterner Transportfunktion ist dagegen im Vergleich niedrig.

Zuletzt lasst sich auch ein Profil eines integralen FNBs erkennen, welcher sowohl systemiibergreifende
als auch -interne Transportaufgaben erflillt. Zu diesem Zweck beinhalten die zugrundeliegenden Trans-
portsysteme sowohl Netzteile, die systemuibergreifende Aufgaben Ubernehmen, als auch Netzteile, die
primar der systeminternen Funktion dienen. Aufgrund der Subsumption der einzelnen funktionsspezifi-
schen Netzteile des betreiberindividuellen Gesamtnetzes und der relativen Ausgewogenheit der funkti-
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onsspezifischen Charakteristika liegen die Werte je Indikator meist innerhalb der Bandbreiten des Samp-
les und markieren selten das eine oder andere Extrem.

Durch die Heterogenitat der Fernleitungsnetzbetreiber wird angedeutet, dass auch Uberschneidungen der
systeminternen Transportfunktion mit der Verteilfunktion bestehen kénnen. Beispiele sind Verteilnetze,
die ausschlieBlich Industriekunden bedienen (bspw. EWE RVN GmbH), aber auch einige der ehemaligen
FNB. Letztere sind teilweise in anderen FNBs oder VNBs aufgegangen. Bei einer stichprobenartigen Ana-
lyse ist auffallig, dass bspw. die Netze der Avacon Hochdrucknetz GmbH (damals E.ON Avacon) oder der
Creos Deutschland GmbH in ihrer Struktur teilweise der Gruppe der FNB mit Uberwiegend systeminterner
Funktion ahneln. So haben diese Netzbetreiber ebenfalls ausschlieBlich Leitungskilometer und Ausspeise-
punkte im Hochdrucknetz und verfiigen ebenfalls tiber wenige bis keine Rohrleitungen der hohen Durch-
messerklasssen A und B. Dies driickt sich auch in einem vergleichbaren mittleren Durchmesser#* der
Rohrleitungen aus. Auch das noch nicht abgeschlossene Verfahren der Ferngas Netzgesellschaft mbH fir
den zukiinftigen Netzbetrieb als Kombinationsnetzbetreiber weist auf Ahnlichkeiten von bestehenden
VNBs zu bestehenden FNBs hin.%>

Andererseits besteht ein analytisch erkennbarer Zusammenhang zwischen den aufgezeigten Indikato-
renwerten der FNB und der Dominanz einer systemiibergreifenden Aufgabe. Die systemubergreifende
Aufgabe wird durch den Anteil der grenziiberschreitenden Ausspeisekapazititen*® gemessen. Abbildung 8
zeigt deutlich, dass die Gastransportfunktionen (je héher der Indikatorenwert, desto mehr systemiber-
greifende Funktion je Netzbetreiber) korrekt widergespiegelt werden.

44 Der mittlere Diameter betragt bei gleichen Annahmen wie in FuBnote 37 flr Creos Deutschland 258 mm (siehe https://www.creos-
net.de/netzzugang-gas/netzinformationen/strukturmerkmale-27-gasnev.html), wahrend dieser bei Avacon Hochdrucknetz GmbH (siehe
https://www.avacon-hochdrucknetz.de/de/veroeffentlichungspflichten/strukturmerkmale.html) 246 mm betragt.

45 Aktenzeichen BK7-18-051 (Einleitung eines Verfahrens zur Zertifizierung nach § 4a EnWG)

46

Hiermit ist die Summe der GUP- und MUP-Kapazitidten gemeint.
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Summe aller Indikatoren ohne Indikator 4
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Anteil der Ausspeisekapazitit von GUP + MUP an Gesamtausspeisekapazitét

Abbildung 8: Summe der Indikatorenwerte (Indikatoren 1-3 und 5) vs. Kapazitédtsanteile der
Ausspeisekapazitit von GUP und MUP (Indikator 4)

Quelle: DNV GL

4.4 Rolle der Vermaschung

Ein wichtiger Punkt bei der Beurteilung der Netzeigenschaft kommt auch dem Grad der Vermaschung
bzw. der Anzahl der Maschen im Gesamtnetz zu.

Gasleitungssysteme lassen sich in verschiedene Grundstrukturen klassifizieren. So wird zwischen singu-
laren oder verzweigten Leitungen (einseitig oder beidseitig gespeist), Strahlennetzen mit einer Hauptlei-
tung, auf der mehrere Knotenpunkte das Netz peripherisch weiter ausbilden, sowie Ringnetzen unter-
schieden, bei denen die Leitungen zu einem Ring angeordnet sind, und vermaschten Netzen, bei denen
eine Vielzahl von Verbindungen zwischen Netzwerkpunkten bestehen (Abbildung 9).
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[ § 3
Abbildung 9: Grundstrukturen von Leitungen
Quelle: DNV GL#7

Das in Abbildung 10 aufgefiihrte Schema der vermaschten Netze wird ebenfalls in der Kostentreiber-
analyse und dem daraus folgenden Effizienzvergleich der Gasfernleitungsnetzbetreiber in der dritten
Regulierungsperiode aufgenommen.*® Dort werden die mit dem vermaschten Netz verbundenen Netz-
werkpunkte als Knoten mit und ohne Verzweigungspunkte unterschieden. So gehen von Knoten ohne
Verzweigung max. zwei Strange ab, wahrend bei Verzweigungen theoretisch eine unbegrenzte Anzahl an
Strangen vom Knotenpunkt abgehen kann. Eine Masche ist somit die Verbindung zwischen Knotenpunk-
ten in einem Verhaltnis, welches eine virtuelle Flache zwischen den Punkten beschlieBt. Fiir die Bestim-
mung eines Vermaschungsgrades wird in der Regel ,die Anzahl unabhdngiger Maschen gezdhlt, also nur
die Maschen, die sich nicht aus anderen Maschen bilden lassen™“°.

Verzweigung
M -—-___'
WSy /
\Z /
660 /
W Masche /
Verzweigung

Abbildung 10: Definition von Verzweigung und Maschen
Quelle: DNV GL>°

Der Vermaschungsgrad im deutschen Gasnetz ist differenziert zu betrachten. Zum einen wird durch das
Bundesministerium fir Wirtschaft und Energie (BMWi) ein ,eng vermaschtes Gasverteilungsnetz bis hin

47 In Anlehnung an Lipphardt (2006)
48 BNetzA (2018c)

49 BNetzA (2018¢)

50

In Anlehnung an BNetzA 2018c
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zum Endverbraucher">! beschrieben. Diese Beobachtung wird durch die exemplarische Betrachtung eines
Gasverteilnetzes (Abbildung 11) unterstiitzt. Die Gasnetzkarte macht deutlich, dass sich in einem sol-
chen Netz viele Verzweigungen und somit auch viele unabhdngige Maschen befinden.

Zeichenerklarung
[ ] Nozkopplungspunkio
Varioilloitungan

Transportisitungen

Abbildung 11: Beispiel eines VNB-Gasnetzes am Ausschnitt der Gasnetzkarte der Stadtwerke
Waren GmbH

Quelle: Stadtwerke Waren GmbH

Mit der Kategorisierung aus Abbildung 9 im Hinterkopf und dem Blick auf die Struktur der Gasfernlei-
tungsnetze in Deutschland fallt auf, dass die Vermaschung bei Betrachtung des Fernleitungsnetzes zu-
nachst hoch zu sein scheint. Allgemein sind insoweit auch deutliche regionale Unterschiede (bspw. im
Nordwesten oder im Osten Deutschlands) zu erkennen, sodass nur unter Vorbehalt iiberhaupt von einem
vermaschten Fernleitungsnetz auf nationaler Ebene gesprochen werden kann.

Bei einer Beschrankung der Betrachtung auf Gasleitungen mit iberwiegend systemiibergreifender Trans-
portfunktion (also Leitungsdurchmesserklassen A und B, s. Abschnitt 4.3) ahnelt die Netzstruktur eher
der eines Ringes mit lediglich vereinzelt groBeren Maschen (s. Abbildung 12).

51 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/gas-erdgasversorgung-in-deutschland.htm! (abgerufen 02.10.2019)
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Abbildung 12: Fernleitungsnetz in Deutschland insgesamt (links), Fernleitungsnetz mit Rohr-
leitungsdurchmesser ab 900 mm DIN52 (rechts)

Quelle: ENTSOG Transparency Map

Eine Beurteilung des Vermaschungsgrades einzelner Netze und eine weitergehende Analyse ist (allein)
der BNetzA durch die im Effizienzvergleich erhobenen Daten der einzelnen Netzbetreiber méglich. Den-
noch bestehen weitere erhebliche Indizien fiir eine differenzierte Betrachtung der Vermaschung. Ein im
Auftrag der BNetzA durch Swiss Economics durchgefiihrte Gutachten®3 zeigt eine durchschnittliche An-
zahl der Maschen je Netzbetreiber von 81,1. Die dort angegebene Standardabweichung von 196,2 lasst
dabei auf eine groBe Streuung der Ergebnisse deuten, sodass davon auszugehen ist, dass die Netze der
jeweiligen Netzbetreiber gerade keinen einheitlichen Vermaschungsgrad aufweisen.>*

Bereits die auBerliche Betrachtung der Netzkarten belegt zudem, dass Netzbetreiber mit einer Uberwie-
gend systemiibergreifenden Transportfunktion sich durch eine geringere Anzahl an Maschen auszeichnen
als der Schnitt der Netzbetreiber. Dies korrespondiert mit den obigen Indikatoren. Die Fernleitungsnetz-
betreiber Gascade Gastransport GmbH, GRTgaz Deutschland GmbH und NEL Gastransport GmbH?>> haben
zudem Daten hinsichtlich ihrer Netze bereitgestellt, die im Rahmen des Effizienzvergleiches der FNB der
dritten Regulierungsperiode durch die BNetzA an die Netzbetreiber versandt wurden. Anhand der Aus-
wertungen dieser Daten konnte der vorstehend erérterte Zusammenhang fur diese FNB zweifelsfrei be-

52 Die Transparency Map von ENTSOG ladsst nur folgende Unterscheidungen des europdischen Fernleitungsnetzes zu: alle Leitungen, alle
Leitungen ab >600 mm und alle Leitungen ab >900 mm Durchmesser

53 Kostentreiberanalyse und Effizienzvergleich der Gasfernleitungsnetzbetreiber im Auftrag der BNetzA (2018)

54 Ein &hnliches Bild ergibt sich bei dem angegebenen Mittelwert von Verzweigungen bzw. Verzweigungen ohne NKP, die ebenfalls durch eine
vergleichsweise hohe Standardabweichung eine breite Streuung vermuten lassen.

55

Die NEL Gastransport GmbH hat auf Veranlassung durch die GASCADE Gastransport GmbH ihre Netzdaten zuséatzlich bereitgestellt.
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statigt werden.>® Diese weisen nach der Analyse in Abschnitt 4.3 zudem ein Profil auf, welches auf eine
Uberwiegend systemibergreifende Transportfunktionen schlieBen lasst.

Eine weitere Méglichkeit zur Approximation des Vermaschungsgrads stellt der Vergleichsparameter Ne tz-
anschlusspunkt (NAP) bzw. Netzkopplungspunkt (NKP) pro Leitungskilometer dar. Diese Mdglichkeit
wurde bereits in Konsultationsprozessen mit der BNetzA durch Fernleitungsnetzbetreiber erértert. 57

In der in Abschnitt 4.3 dargestellten Analyse der funktionsbestimmenden Transportnetzmerkmale wird
die Ausspeisepunktdichte (Anzahl der Netzausspeisepunkte pro Leitungskilometer) verwendet. Anhand
dieses Indikators lasst sich feststellen, dass ein Zusammenhang zwischen der Dominanz der system-
Ubergreifenden Transportfunktion der Netzbetreiber und dem Vermaschungsgrad besteht (s. Abbildung
13). Eine erhdhte Dichte der Netzausspeisepunkte lasst sich somit vor allem bei Netzen mit einer starker
ausgepragten systeminternen Funktion identifizieren.
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Abbildung 13: Indikatorenwert (Indikator 1-2 und 4-5) vs. Netzausspeisepunkte pro Lei-
tungskilometer (Indikator 3)

Quelle: DNV GL

Ein weiterer Hinweis auf eine unterschiedliche Vermaschung der Netzbetreiber findet sich in der Analyse
des Konsultationsdokuments seitens ACER. In Randnummer 6758 schreibt die europédische Behérde, dass
eine umfangreiche Vermarktung von bedingten Produkten im deutschen Gasnetz eine Widerspiegelung
der vorhandenen Netzengpésse sei und somit auch auf eine niedrige Vermaschung des Fernleitungsnet-
zes hindeuten kann. Ein Vergleich mit der Analyse aus Abschnitt 4.3 und dem Anteil der Buchungen von
bedingten verbindlichen Kapazitdtsprodukte in 2019 lasst darauf schlieBen, dass diese Produkte eher von
Netzbetreibern mit einer starkeren Auspragung einer systemibergreifender Funktion und weniger ver-

56 Auch die Anzahl der Verzweigungen, sowohl mit als auch ohne NKP, der beiden Netzbetreiber liegt unter dem Schnitt lber alle Netzbetrei-
ber hinweg.

57 Festlegung der kalenderjéhrlichen EOG fiir die zweite Regulierungsperiode Gas

58

Dies ist Teil von ACERs Empfehlungen an die BNetzA: ,An assessment on the extent to which the network can be considered as meshed, in
view of its internal physical constraints reflected in the extensive use of conditional products"
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maschten Netzstrukturen vermarktet werden (s. Abbildung 14). Diese Gegeniberstellung der durch die
Summe der Indikatorenwerte gepragten Funktionsprofile der Netzbetreiber legt einen Widerspruch zu
der von der BNetzA in Rn. 262 (REGENT NCG) der REGENT-Festlegungen getatigten Aussage nahe, dass
der Anteil der bedingten verbindlichen Kapazitédtsprodukten kein Faktor sei, der gegen die Komplexitat
der Fernleitungsnetze spreche.

100

Summe der Indikatoren

0 O
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Anteil von bedingten verbindlichen Kapazitatsprodukten an den gesamten Kapazitatsbuchungen ohne unterbrechbare Kapazitaten

Abbildung 14: Indikatorenwert im Vergleich zum Anteil der Buchungen iiber bedingte ver-
bindliche Kapazitidtsprodukte nach Netzbetreibern in 20195°

Quelle: DNV GL, NEP 2018 Datenbank

4.5 Beispiele zur Funktionstrennung aus dem europaischen Aus-
land

Nachfolgend werden zwei europdische Beispiele zur Funktionstrennung eines Fernleitungsnetzes be-
schrieben.

4.5.1 Frankreich

In Frankreich gibt es zwei Fernleitungsnetzbetreiber, GRTgaz und Teréga. GRTgaz transportiert knapp
84% des Gases in Frankreich und deckt mit seinem Netz einen groBen Teil Frankreichs mit Ausnahme
des Sudwestens ab. Der Gastransportim Sidwesten Frankreichs wird von Teréga organisiert.

59 Die Bestimmung des Anteils der Buchungen (ber bedingte verbindliche Kapazitdtsprodukte an den gesamten Kapazitatsbuchungen ohne

unterbrechbare Kapazitdten erfolgt anhand der durch die BNetzA in den REGENT-Festlegungen beschriebenen Methodik der Ermittlung der
Werte in Anlage 5 der Festlegungen. Aufgrund einer nicht nach Netzbetreibern getrennten Darstellung der Anlage 5 wurde eine Ver-
gleichsbetrachtung anhand der im NEP 2018 verdffentlichten Datenbank vorgenommen. Wéahrend die BNetzA in ihrer Berechnung auf einen
Anteil der bedingten Kapazitdten von ca. 22% kommt, resultiert die Darstellung anhand von NEP-Daten in einem Anteil von ca. 26%, wo-
mit eine sehr hohe Ubereinstimmung erzielt wurde.
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Das Fernleitungsnetz unterteilt sich in das Haupttransport- und regionale Transportnetz (réseau principal
und réseau régional). Der Hauptunterschied zwischen den beiden Netzen liegt in den unterschiedlichen
Funktionen und Strukturen der Netze. Wahrend das Haupttransportnetz die Netzpunkte zu benachbarten
Netzen, Untergrundspeichern, LNG-Terminals, dem regionalen Transportnetz und industriellen GroBver-
brauchern verbindet, besteht die Kernfunktion des regionalen Transportnetzes darin, das Erdgas aus
dem Haupttransportnetz zu den lokalen Verteilungsnetzen und zu direkt angeschlossenen Verbrauchern
zu transportieren.

Die Festlegung des Tarifs flir das Haupttransportnetz erfolgt nach dem Ansatz der kapazitdtsgewichteten
Distanz. Die Zuordnung der Kosten zu den Ein- und Ausspeisepunkten erfolgt anhand eines 35%-65%
Splits. Zwischen den beiden FNBs gibt es einen Ausgleichsmechanismus, da die Ubertragungsentgelte fiir
das gesamte Haupttransportnetz festgelegt werden. Die Entgeltbildung im regionalen Transportnetz ge-
schieht dagegen unabhdngig von der Entgeltbildung im Haupttransportnetz. Die Tarife im regionalen
Transportnetz werden ebenfalls nach einem entfernungsbasierten Ansatz festgelegt und zu den Kosten
aus dem Haupttransportnetz addiert.

Eine ausflihrlichere Beschreibung des franzdsischen Systems befindet sich in Anhang B: Internationale
Erfahrungen - Umsetzung des NC TAR in Frankreich.

4.5.2 Italien

In Italien ist SNAM der Fernleitungsnetzbetreiber. Das italienische Gastransportnetz ist unterteilt in das
nationale Transportnetz, Rete Nazionale dei Gasdotti (Import/Exportleitungen, Leitungen, die mit Spei-
chern und LNG-Anlagen verbunden sind, nationale Hauptleitungen, Verdichterstationen) und das regio-
nale Transportnetz Rete Regionale di Trasporto (alle anderen Leitungen zum Durchleiten von Gas im
Vergleich zum Anlieferungspunkt des lokalen Netzes).

Der Transporttarif basiert in Italien auf dem Ansatz der kapazitdtsgewichteten Distanz. Das Verfahren
wird auf das gesamte Transportnetz - einschlieBlich der nationalen und regionalen Netze - angewendet.
Die Zuordnung der Kosten des nationalen Transportnetzes zu den Ein- und Ausspeisepunkten erfolgt
anhand eines 40%-60% Splits. Im Gegensatz dazu werden die Kosten des regionalen Netzes vollstandig
auf die Ausspeisepunkte umgelegt, was dazu fihrt, dass 72% der gesamten Transportkosten auf die
Ausspeisefernleitungspunkte entfallen.

Eine genauere Beschreibung des italienischen Systems befindet sich in Anhang C: Internationale Erfah-
rungen - Umsetzung des NC TAR in Italien.
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5 KOSTENSTRUKTUREN UND QUERSUBVENTIONEN

5.1 Kostenstrukturen der Fernleitungsnetze

Die Fernleitungstransportnetze bestehen unter anderem aus Rohrleitungen, Verdichterstationen sowie
dazugehoriger Mess- und Regeltechnik (Gasdruckregel- und Messanlagen, GDRM).

Erdgas wird in Rohrleitungen Uber groBe Strecken von den Fdrdergebieten zu den Verbrauchsgebieten
transportiert.®? Die transportierten Gasmengen werden unter hohem Druck beférdert, wobei es w&hrend
des Transports wegen Reibungsverlusten zu einem Druckabfall kommt.6! Um einen Transport {iber l&n-
gere Distanzen zu ermdglichen, muss der so verminderte Druck immer wieder erhéht werden. Verdicht-
erstationen dienen dem Ausgleich der Rohrleitungsdruckverluste und missen in einem Abstand weniger
hundert Kilometer regelmaBig errichtet werden. Gasdruckregelanlagen dienen der Druckminderung des
transportierten Gases auf ein fiir eine bestimmte Anwendung bestimmtes Niveau.

Ahnlich zu anderen kapitalintensiven Netzwerkindustrien ist auch die Gasnetzinfrastruktur durch einen
hohen Fixkosten-Anteil gekennzeichnet. Ursachlich dafiir sind die hohen Kapitalkosten (Abschreibungen
und Kapitalverzinsung), welche die kapitalintensiven Investitionen in Anlagen mit langer technischer
Lebensdauer widerspiegeln. Diese Kosten fallen fiir die Vorhaltung einer bestimmten Transportkapazitat
an und hangen nicht von den durchgeleiteten Gasmengen ab. Die Betriebskosten sind zum Teil variabel
(z. B. Kosten fir die in Verdichterstationen verbrauchte Energie) und zum Teil fix (z. B. Wartungskos-
ten). Dabei unterscheiden sich die Betriebskosten von Gasleitungen und Verdichteranlagen. Wahrend fir
Gasleitungen die Betriebskosten eine untergeordnete Rolle spielen, sind diese Kosten bei Verdichterstati-
onen von gréBerer Bedeutung.®? Die Kosten des Treibgasverbrauches bilden die zentrale Komponente
der variablen Kosten eines Erdgasferntransportnetzes.

Die Transportkapazitat einer Gasleitung zwischen zwei Punkten hangt grundsatzlich von dem Leitungs-
durchmesser, der Transportentfernung sowie dem Ein- und Ausgangsdruck ab. Die Druckdifferenz zwi-
schen zwei Punkten ist Folge des Druckabfalls wahrend der Durchleitung. Der Druck sollte an beiden
Punkten eine zuldssige Unter- und Obergrenze nicht unter- bzw. Uberschreiten. Die Steigerung des
Transportvolumens geht bei einer gegebenen Entfernung mit einem hdéheren Druckabfall einher, sodass
eine hdhere Verdichterleistung bendétigt wird. Bei einem gegebenen Transportvolumen erhéht sich mit
steigender Entfernung durch die Reibungsverluste der Druckabfall, womit ebenfalls eine héhere Verdich-
terleistung notwendig wird. Ein gréBerer Durchmesser der Gasleitung hat einen positiven Einfluss auf die
Transportkapazitat (Skaleneffekte). Bei gegebener Entfernung und Druckdifferenz fihrt die Erhéhung des
Leitungsdurchmessers zu einer Uiberproportional steigenden Transportkapazitat.

Die Skaleneffekte kdnnen in folgendem Beispiel anhand empirischer Zahlen veranschaulicht werden. Den
Angaben der Fernleitungsnetzbetreiber im Netzentwicklungsplan 201893 zufolge erhdhen sich bei stei-
gendem Leitungsdurchmesser die Kosten pro Leitungskilometer zwar leicht, dabei sinken die spezifischen
Kosten pro m3 Rohrvolumen exponentiell (s. Abbildung 15). So sind die spezifischen Kosten pro m3 bei
Leitungen mit 400 mm Durchmesser im Vergleich zu Leitungen mit 1400 mm Durchmesser ungefahr
viereinhalb Mal so teuer. Der Grund daflir ist, dass die Transportkapazitadt einer Gasleitung exponentiell

60 Alternativ kann Erdgas auch als verflissigtes Gas (Liquefied Natural Gas, LNG) per Schiff transportiert werden.

61 Es handelt sich um den Widerstand der Gasmolekile gegen die Stromung und die Reibung des Gases an der Rohrwand.

62 Dies driickt sich bspw. auch in einer héheren Betriebskostenpauschale bei InvestitionsmaBnahmen nach §23 ARegV von 5,2% flir Erdgas-
verdichtung aus, wéhrend bei Rohrleitungen durchweg 0,8% angesetzt werden.

63

Kapitel 9.1 (NEP 2018)
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zur Kreisflache der Leitung und somit zum Durchmesser steigt. Daher besteht nicht zuletzt auch laut
dem BNetzA-Gutachter Swiss Economics neben dem ,ndherungsweise linearen Zusammenhang von Lei-
tungsdurchmesser und Errichtungskosten ein ndherungsweise quadratischer Zusammenhang von Lei-
tungsdurchmesser und Transportkapazitat*®4. Dort wurden Daten aus vorherigen Studien und der FNBs
zusammengetragen.
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Abbildung 15: Absolute und spezifische Kosten in Abhédngigkeit von Leitungsdurchmesser und
Druckbereich®>

Quelle: DNV GL, NEP 2018 (2019)

Bei Netzen mit héherer systemibergreifender Funktion ist davon auszugehen, dass die Netzfunktion
durch Gasleitungen mit hdherem Durchmesser und den damit verbundenen Skaleneffekten gepragt ist.
Die Transportkosten pro Kapazitatseinheit werden daher umso giinstiger, je groBer die Leitung dimensi-
oniert ist.

Auch die vorgesehene Druckstufe der Erdgastransportleitung hat einen Einfluss auf die Kostenstruktur
der Leitung. Hierbei lasst sich feststellen, dass die Kosten pro km bei steigendem Druck absolut steigen,
wobei jedoch die Steigerung im Vergleich zu durchmesserbedingten Kostensteigerungen bei Erhéhung
des Leitungsdurchmessers niedriger sind (s. Abbildung 15).

AuBerdem hat auch die Anzahl und Leistung von Verdichterstationen einen Einfluss auf die Kostenstruk-
tur der jeweiligen Netzbetreiber. Auch hier gibt es je nach Komplexit&t®®, Installationsform und GréBe
der Verdichterstation sowie der bendtigten Transportmenge unterschiedliche Kostenangaben in den Da-

64 Kostentreiberanalyse und Effizienzvergleich der Gasfernleitungsnetzbetreiber im Auftrag der BNetzA (2018)

65 Flr die Kostenansdtze wurden Annahmen getroffen, die eher von BaumaBnahmen einfacher Komplexitat ausgehen. So wurden den Kos-
tensdtzen Annahmen von bspw. ebener Topographie, einfachen Bodenverhaltnissen oder auch einem Bau der Leitungen in den Monaten
von Mai bis September zugrunde gelegt.

66

Die Komplexitat einer Verdichterstation wird laut den Netzbetreibern im NEP 2018 zwischen ,einfach", ,mittel* und ,hoch" unterschieden,
wobei eine ,einfache Komplexitat" bspw. durch einen unidirektionalen Anschluss oder eine ebene Topographie gekennzeichnet wurde, wah-
rend eine ,hohe Komplexitat" sich bspw. durch einen neuen Standort und/oder einen Kreuzungspunkt mehrerer Fernleitungen charakteri-
sieren lasse.

DNV GL - Energy - www.dnvgl.com/energy Seite 39



ten der Netzbetreiber. Diese reichen von ca. 2,5 Millionen € pro MW fir eine Verdichterstation der einfa-
chen Komplexitat mit einer Leistung von lber 20 MW je Maschineneinheit bis hin zu circa 5,5 Millionen €
pro MW flr eine vergleichsweise kleine Verdichterstation der hohen Komplexitat mit einer Leistung unter
10 MW (s. Abbildung 16).
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Abbildung 16: Kosten pro MW installierter Leistung nach Komplexitidt der Verdichterstation
Quelle: DNV GL, NEP 2018 (2019)

Somit ist davon auszugehen, dass Netze mit einer héheren Anzahl an Verdichterstationen bzw. einer
héheren Verdichterleistung absolut gesehen hdéhere Kosten zu verantworten haben als Netze mit weniger
Verdichterstationen in ihrem Netzgebiet. Bei Netzen mit héherer systemibergreifender Funktion ist je-
doch davon auszugehen, dass die Verdichterstationen im Schnitt durch eine héhere Leistung gekenn-
zeichnet sind und somit niedrigere spezifische Kosten pro MW fir diese Netzbetreiber anfallen. Ein Ver-
gleich mit der in Abschnitt 4.3. ermittelten Summe der Indikatoren und der durchschnittlichen Verdich-
terleistung je Verdichterstation pro Netzbetreiber zeigt diesen Zusammenhang (s. Abbildung 17).
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Abbildung 17: Durchschnittliche installierte Leistung in MW pro Verdichterstation®? im Ver-
gleich zu der Summe aller Indikatoren

Quelle: DNV GL

Auch bei GDRM-Anlagen, die in hohen Druckbereichen notwendig sind, gibt es je nach Anlagenleistung
unterschiedliche Kostenansatze zu beobachten. So steigen auch hier die Gesamtko sten mit zunehmender
Anlagenleistung, die spezifischen Kosten pro m3/h sinken jedoch (s. Abbildung 18).

67 Laut NEP 2018 (2019)
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Abbildung 18: Kostensatze und spezifische Kosten bei GDRM-Anlagen
Quelle: DNV GL, NEP 2018 (2019)

Bei der Betrachtung der festen Betriebskosten der Netzbetreiber ist davon auszugehen, dass diese sich
ahnlich zu den Investitionskosten verhalten. Systemubergreifende Funktionen haben unter Einbeziehung
der Leitungsnetze und Verdichterleistung zwar absolut gesehen héhere Betriebskosten als systeminterne
Funktionen, spezifisch betrachtet ist jedoch ein sinkendes Muster mit steigender Transportkapazitat na-
heliegend. Die variablen Betriebskosten werden zwar durch die bendtigte Verdichterleistung und ihren
Einsatz bestimmt, bei konstanten Druckverhéltnissen verhalten sich die variablen Kosten jedoch weitge-
hend proportional zum Transportvolumen.©®8

Diese Analyse zeigt deutlich auf, dass sich innerhalb eines Netzes die Systemfunktionen und damit auch
die Kosten der jeweiligen Funktionen unterscheiden lassen. Dabei spielt vor allem die Dimensionierung
der Gasleitungen eine maBgebliche Rolle bei der Kostenstruktur eines Netzbetreibers. Netze, die vorwie-
gend flr systemibergreifende Transportaufgaben genutzt werden, sind durch Gasleitungen mit hoherem
Durchmesser und den damit verbundenen Skaleneffekten gepragt. Auch die Verdichterleistung und
GDRM-Anlagen partizipieren an den Skaleneffekten und die spezifischen Kosten sinken mit der Steige-
rung der Volumina. Es wird ersichtlich, dass die spezifischen Kosten der systemibergreifenden Trans-
portaufgabe im Vergleich zu denen der systeminternen Funktion niedriger sind.

Im Kontext der Netzzugangsproblematik spielt die Transportkapazitat eine wichtige Rolle als Kostentrei-
ber flir den Gastransport, wobei die spezifischen Kosten jedoch mit steigender Transportkapazitat sin-
ken. Wie die vorstehenden Analysen zeigen, gilt dies auch unter Berlicksichtigung der Kosten fir die
Verdichterleistung.

5.2 Quersubventionen

Quersubventionierung liegt vor, wenn die in einem raumlich und sachlich relevanten Produktmarkt anfal-
lenden Kosten ganz oder teilweise auf Produkte anderer Markte abgewdlzt werden. Bei Quersubventio-

68 Hirschhausen, C., Neumann, Rister, 2007. Wettbewerb im Ferntransport von Erdgas? Technisch-6konomische Grundlagen und Anwendung

in Deutschland. Gutachten im Auftrag von EFET Deutschland, S.10.
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nierung zwischen zwei Kundengruppen finanziert eine Kundengruppe die sich aus niedrigeren Erldsen
ergebende Kostenunterdeckung der anderen Kundengruppe mit.

Hinsichtlich der Gastransportentgelte kann Quersubventionierung entstehen, wenn die Entgelte fir Kapa-
zitdtsbuchungen an Punkten mit systemibergreifender Funktion die mit der Netznutzung assoziierten
funktionsspezifischen Kosten Ubersteigen. Dadurch fallt ein unangemessen hoher Anteil der Deckung der
EOG auf diese Transportkapazitdten und Entgelte flir Transportkapazitdten mit systeminterner Funktion
werden gegeniiber ihren funktionsspezifischen Kosten unterbewertet.

In der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur werden Preise, die frei von Quersubventionen sind, oft als
Preise bezeichnet, die mindestens den Grenzkosten entsprechen und nicht Gber den Stand-Alone-Kosten
fur die Erbringung der Dienstleistung liegen.%° 70 Im Bereich der Netzinfrastruktur kann dies je nach Kos-
tendefinition zu einem breiten Preiskorridor von quersubventionsfreien Preisen filhren.”! Wenn bspw. die
kurzfristigen Grenzkosten als die Untergrenze fir die Bereitstellung von Gasnetzdienstleistungen benutzt
werden, sind diese Kosten flir Gasnetze typischerweise relativ niedrig und Uberschreiten mit hoher
Wahrscheinlichkeit kein zugewiesenes Entgelt.”2 Obwohl keine genaue Abschitzung der Stand-Alone-
Kosten flir die Gastransportnetze mit systemibergreifenden Funktionen in den Marktgebieten vorliegt, ist
es nicht unrealistisch, dass sie nicht Gber den Durchschnittsentgelten der FNB mit dominierend system-
Ubergreifenden Funktionen liegen.

Wie in Abschnitt 6.1 naher erldutert werden wird, liegt die marktgebietsweite REGENT-Briefmarke we-
sentlich Uber den Status-Quo-Entgelten der FNB mit Uberwiegend systemubergreifenden Funktionen.
Auch daher ist davon auszugehen, dass die REGENT-Entgelte der BNetzA mit hoher Wahrscheinlichkeit
Uber den Stand-Alone-Kosten der Netze mit systemiibergreifenden Funktionen liegen und auch deswe-
gen nicht quersubventionsfrei sind.

Im praktischen Sinne stellt sich bei der Gestaltung der Netzentgelte die Frage nach der Minimierung des
Diskriminierungspotenzials bei der Allokation der Netzkosten und der Berechnung der Netzentgelte. Die
Entgelte im Entry-Exit-Modell bestehen aus Punkttarifen, die den Zugang zu einem Marktgebiet Uber
Einspeise- und Ausspeisepunkt ermdglichen und die an die einzelnen Transaktionen im Commodity-
Handel nicht gebunden sind.”3 Die Erméglichung des Zutritts und des damit verbundenen Zugangs zum
VHP74 bedeutet jedoch nicht, dass die erforderliche gaswirtschaftliche Leistung der Netzbetreiber dquiva-
lent ist und die durch die Referenzpreismethode festgelegten Netzentgelte sich nicht unterscheiden kén-
nen, wie es die BNetzA annimmt.”>

69 Die Bedeutung der Unter- und Obergrenzen wird aus 6konomischer Sicht durch Analogien mit den Wettbewerbsmarkten erklart. In Wett-

bewerbsmaéarkten kénnen Preise iber den Stand-Alone-Kosten langfristig nur durch das Vorhandensein von Eintrittsbarrieren oder anderen
Einschrankungen aufrechterhalten werden. In Mdrkten mit freiem Eintritt werden Preise Uiber den Stand-Alone-Kosten dazu fiihren, dass
andere Unternehmen in den Markt eintreten und die angebotene Leistung zu einem niedrigeren Preis erbringen. Umgekehrt stellen die
Grenzkosten ein Minimum dar, da ein Unternehmen keine Leistung fiir einen Kunden erbringt, der nicht mindestens die Grenzkosten fir
diese Leistung bezahlt. Das Unternehmen wiirde seine Rentabilitdt verbessern, indem es diesen Kunden nicht beliefert.

Die Arbeiten von Faulhaber (1975) und Heald (1996) sind in diesem Bereich weithin anerkannt und werden in Fallstudien und Literatur
gemeinhin erwahnt. Faulhaber (1995), Cross-Subsidization: Pricing in Public Enterprises, The American Economic Review; Heald (1996),
Contrasting approaches to the ‘problem’ of cross-subsidy.

70

71
72

Regulatory Approaches to Cost Allocation, a Report for ORR prepared by NERA, April 2001, London.

In Abhangigkeit davon, ob der Kapitalstock zur Bereitstellung zuséatzlicher Transportkapazitat als konstant betrachtet wird oder ob zusatzli-
che Investitionen notwendig sind, wird zwischen kurz- und langfristigen Grenzkosten unterschieden.

73 Vgl. Erwégungsgrund Nr. 19 VO (EG) Nr. 715/2009: , Die Tarife sollten nicht von der Transportroute abhangig sein. Der flr einen oder

mehrere Einspeisepunkte festgelegte Tarif sollte daher nicht mit dem fir einen oder mehrere Ausspeisepunkte festgelegten Tarif verknlipft
sein und umgekehrt".

74 Der VHP ist nicht an einen physischen Punkt im Netz gebunden und firr jeden Marktteilnehmer erreichbar. Neben den Ein- und Ausspeise-

kapazitaten sind flur den Zugang zum VHP keine gesonderten Ein- oder Ausspeisekapazitdaten notig. Transportkunden, die iber Einspeise-
kapazitat in das Marktgebiet verfliigen, kdnnen damit Gas an den VHP bringen, und Transportkunden, die Uber Ausspeisekapazitat verfligen,
kdénnen damit Gas vom VHP abtransportieren.

75 Vgl. z. B. Beschluss, hinsichtlich der regelmaBigen Entscheidung zur Referenzpreismethode sowie der weiteren in Art. 26 Abs. 1 der Ver-

ordnung (EU) Nr. 2017/460 genannten Punkte fiir alle im Ein- und Ausspeisesystem NCG tatigen Fernleitungsnetzbetreiber (REGENT-NCG),
29.03.2019. Seite 79, P. 305.
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Der Versuch der BNetzA, diese Annahme mit der freien Zuordenbarkeit von Kapazitéten zu rechtfertigen,
ist unzutreffend, weil diese Argumentation freie Zuordenbarkeit an samtlichen Netzpunkten voraussetzt.
DefinitionsgemaB kommt es fir die freie Zuordenbarkeit bei der systemilibergreifenden Netznutzung je-
doch nur auf die Zuordenbarkeit zu Punkten an, die Gberhaupt systemibergreifend nutzbar sind, also auf
GUP und MUP. Die Zuordenbarkeit zu systeminternen Punkten hat fiir die spezifische Betrachtung der
Kosten der freien Zuordenbarkeit im Rahmen der systemuibergreifenden Netznutzung keine Relevanz.
Die dadurch veranlassten Kosten sind ausschlieBlich der systeminternen Netznutzung zuzuordnen. Dies
bestatigt erneut, dass die systeminterne Netznutzung teurer ausfallt als die systemiibergreifende Netz-
nutzung.

Eine sachgerechte Gestaltung der Entgelte erfordert, dass die bei einer Netznutzungsform in Anspruch
genommenen Netzfunktionen und die damit verbundenen Kosten abgebildet werden. Im konkreten Fall
erflllen die vorrangig der systemiibergreifenden Funktion dienenden Netze eine Doppelrolle. Zum einen
ermdglichen diese Netze den Zugang zu den Marktgebieten, der den grenz- und marktgebietsiiberschrei-
tenden Transporten dient. Zum anderen, unter Bericksichtigung der technischen Verbundenheit der
Gasleitungen, werden die Netze der systemiibergreifenden Funktion auch zur Bedienung von internen
Markten in dem jeweiligen Marktgebiet genutzt. Darlber hinaus verbinden die der systeminternen Funk-
tion dienenden Netze die systemiibergreifende Ebene mit regionalen bzw. lokalen Versorgungszentren
und transportieren Gas zu nachgelagerten Verteilnetzen und Letztverbrauchern.

Dieser Netznutzungsstruktur wird eine Kostenallokation gerecht, die additiv strukturiert ist, nicht jedoch
eine Entgeltmethode, die unterschiedslos alle Kosten fir jede Nutzung des Fernleitungsnetzes pro Kapa-
zitdtseinheit auf die Netznutzer umlegt.

Deswegen ist im spezifischen Kontext die von der BNetzA festgelegte komplette Vereinheitlichung der
Netzentgelte in der Referenzpreismethode unter ékonomischen Gesichtspunkten nicht sinnvoll. Eine ver-
ursachungsgerechte Beteiligung der Netznutzer an den Transportnetzkosten sollte durch die Allokation
der Kosten der systeminternen und systemibergreifenden Funktion gewahrleistet werden.

Durch die Buchung von Transportkapazitaten an den einzelnen Punkten kdnnen in vielen Fallen Schlisse
Uber die Netznutzung und die beanspruchte Netzfunktion gezogen werden. Da die systeminterne Netz-
funktion eine systeminterne Transportaufgabe erfillt, werden ihre Leistungen primar durch Entgelte fir
interne Bestellungen und Kapazitatsbuchungen zu Letztverbrauchern vergitet. Grund daflr ist, dass
solche Kapazitdtsbuchungen mit Sicherheit systeminternen Netzaufgaben zufallen.”® Im Gegensatz dazu
missen die Kosten von Netzen der systemiibergreifenden Funktion durch Kapazitdtsbuchungen an allen
Einspeise- und Ausspeisepunkten gedeckt werden. Dies basiert auf der bereits beschriebenen Rolle die-
ser Funktion und der Tatsache, dass sie von allen Netzkunden bendétigt wird, wenn Uber das Netz Gas fir
den inlandischen Markt importiert wird. Erfolgt jedoch eine ausschlieBlich systemiibergreifende Netznut-
zung, also auch eine Ausspeisung zu Punkten, die ausschlieBlich systemibergreifend nutzbar sind (Aus-
speisepunkte an GUP und MUP), ist eine Beteiligung an den Kosten der Netze der systeminternen Funkti-
on nicht gerechtfertigt. SchlieBlich werden diese strukturell flir diese Transportleistung nicht bean-
sprucht.

Die REGENT-Festlegungen verfehlen die mit der Netznutzungsform verbundenen Netzfunktionen und
Kosten in der Entgeltberechnung abzubilden, obwohl dies praktisch méglich ware. Infolgedessen werden
fur Netznutzungen der systeminternen Funktion Entgelte unterhalb des kostenorientierten Niveaus erho-
ben und den Kunden auferlegt, die das Netz systemUbergreifend nutzen. Entsprechend werden die Ent-
gelte fur Kapazitatsbuchungen an systemiibergreifenden Ausspeisepunkten strukturell mit Kosten der
systeminternen Netzfunktion belastet.

76 Eine Beteiligung der Entgelte flir Kapazitatsbuchungen an Einspeisepunkten ist ebenfalls denkbar.
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Dies entspricht nicht den Vorgaben des NC TARs filr die Ausgestaltung der Referenzpreismethode (Art. 7
Satz 2 Buchstabe c). So heil3t es, dass die Referenzpreismethode Diskriminierungsfreiheit gewahrleisten
und eine unzuldssige Quersubventionierung verhindern muss. Das von der BNetzA festgelegte Modell
behandelt wesentlich ungleiche Sachverhalte vielmehr gleich und wirkt damit zugleich nicht diskriminie-
rungsfrei.”” Im konkreten Fall manifestieren sich die ungleichen Sachverhalte in der Koexistenz verschie-
dener Transportnetzaufgaben, die bei der Entgeltgestaltung bericksichtigt werden missen. Dies ist
durch eine einheitliche Briefmarkenmethode jedoch gerade nicht moglich.

Auch ACER hat darauf hingewiesen, dass die BNetzA die Kostenstrukturen des Netzes beziiglich der un-
terschiedlichen FNB-Aktivitaten (systeminterne und systemibergreifende Netznutzung) nicht differen-
ziert.”8

Wie in Kapitel 7 naher erlautert werden wird, fihrt die marktgebietsweite einheitliche Briefmarke der
REGENT-Festlegungen daher auch zu diversen negativen Auswirkungen auf die Nutzung der Netze und
den Wettbewerb an den Gasmarken. Damit Quersubventionen zwischen Netzaufgaben bzw. Netznutzern
vermieden werden kdnnen, missen die funktionsbedingten Kostenunterschiede in der Netzentgeltsyste-
matik bericksichtigt werden.

5.3 Kostenzuweisungstest des NC TARs

Der NC TAR sieht eine Bewertung der Kostenzuweisung zur Prifung des Umfangs der Quersubventionie-
rung zwischen der systeminternen und der systemibergreifenden Netznutzung vor.’® Dafiir wird ein
Kapazitatskostenzuweisungsvergleich zwischen den Kapazitdtsverhaltnissen der systeminternen und der
systemubergreifenden Netznutzung durchgefiihrt. Dies bedeutet, dass getestet wird, in wie weit sich die
netznutzungsspezifischen Erlése pro jeweiligem Kapazitdatskostentreiber unterscheiden. Hierbei kénnen
die Kapazitdtskostentreiber je nach Referenzpreismethode unterschiedlich gewahlt werden. Als mdglicher
Kostentreiber wird bspw. ,die Summe der durchschnittlichen prognostizierten tdglichen Gasflisse an
jedem flr die systeminterne Netznutzung verwendeten Ein- und Ausspeisepunkt oder Cluster von Punk-
ten [..] angegeben®.8? Das Ziel des Tests ist es zu identifizieren, ob die Erlése ihren entsprechenden
Kostentreibern angemessen zugewiesen werden. Es ist nicht Bestandteil dieser Bewertungsmethode, ob
die Wahl des Kostentreibers den tatsachlichen Kostenstrukturen der jeweiligen Netznutzung in dem Netz
angemessen ist.

Die BNetzA hat den Kostenzuweisungstest des NC TAR durchgefliihrt und ist dabei zum Ergebnis gekom-
men, dass die Voraussetzungen in Bezug auf den ausgewiesenen Kostenzuweisungstest erfillt sind. Wir
konnten die Berechnung der BNetzA nachvollziehen. Trotzdem sind wir der Auffassung, dass eine derar-
tige Bewertung der Kostenzuweisung in dem hier vorliegenden Fall keine Aussagekraft zur Bewertung
einer Quersubventionierung zwischen der systeminternen und der systemiibergreifenden Netznutzung
hat. Die Bewertung bestatigt lediglich die mathematische Richtigkeit der Ableitung der Netzentgelte.

Allerdings ist sie inhdrent zirkuldr und das Ergebnis der Bewertung wird durch die Annahmen der Refe-
renzpreismethode vorbestimmt, da die Aufteilung der Erlése in die jeweilige Netznutzung die gleiche

77 Im Konsultationsentwurf zu den REGENT-Festlegungen wird diesbeziiglich in Randziffer 99 ausgefiihrt, dass unter dem BNetzA-Modell keine

Diskriminierung gegeben sei, weil alle Netzkunden gleich behandelt wiirden und gleiche Leistungen identisch bepreist wiirden. Wichtig ist
aber auch, dass eine Diskriminierung nicht nur gegeben ist, wenn gleiche Sachverhalte ungleich behandelt werden, sondern auch, wenn
ungleiche Sachverhalte gleich behandelt werden.

Das Konsultationsdokument des Entry/Exit-Tarifsystem (REGENT) wurde von der BNetzA der ACER zur Bewertung vorgelegt. ACER hat
unter der EU-Verordnung 2017/460 die Aufgabe, das Konsultationsdokument flr das Entry/Exit-Tarifsystems der EU-L&nder zu evaluieren.
Am 15. Februar 2019 hat ACER die Bewertung des REGENT-Entwurf veroffentlicht. vgl. Agency Report - Analysis of the Consultation
Document for Germany S.11

78

79 Verordnung (EU) 2017/460 der Kommission vom 16. Mdrz 2017 zur Festlegung eines Netzkodex Uiber harmonisierte Fernleitungsent-

geltstrukturen, Artikel 5.

80 Ebenda.
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Aufteilung der jeweiligen Kostentreiber darstellt. Die einheitliche Briefmarke wird durch die Division der
EOG und der gesamten prognostizierten kontrahierten Kapazitat berechnet. Die auf die spezifische Netz-
nutzung entfallende Erlése werden durch die ermittelte Briefmarke und die netznutzungsspezifische Ka-
pazitat bestimmt.

Gleichzeitig ist der Kapazitatskostentreiber die netznutzungsspezifische Kapazitat. Die Durchschnittserl6-
se, d.h. Kapazitatsverhaltnisse, der spezifischen Netznutzung ergeben sich aus der Division der der spe-
zifischen Netznutzung zugeordneten Erlése und der entsprechenden netznutzungsspezifischen Kapazitat.
Sie entsprechen dadurch automatisch der einheitlichen Briefmarke. Die Kalkulation des Vergleichs wird
aussagelos, da die Kapazitatskostenverhdltnisse bereits im Design dieselben sind. Dies wird auch inso-
fern deutlich, als dass die Kapazitat bei der Ermittlung der netznutzungsspezifischen Erldse auf der einen
Seite und der Kostentreiber auf der anderen durch dieselbe Spezifikation herausgearbeitet werden. Es
wird somit im Design der Zuweisung der Erlése und Kapazitéten angelegt, dass der Kostenzuweisungs-
test des NC TAR keine Verzerrung darstellen kann. Die Durchfihrung der Berechnung im konkreten Fall
anhand der unangepassten durchschnittlich kontrahierten Kapazitaten fihrt daher zu einem Vergleichs-
index von 0%.8! Abweichungen hiervon kénnen durch Multiplikatoren und Rabattierungen sowie der Zu-
weisung der Speichernutzung zu den mdglichen Netznutzungen e ntstehen.

Insgesamt lasst die Bewertung der Kostenzuweisung die funktionsspezifischen Unterschiede der Kosten-
strukturen der systeminternen und systemibergreifenden Netznutzung auBer Acht und liefert kein zuver-
lassiges Ergebnis fiir die Quersubventionierung zwischen den Netznutzungsgruppen.

81 Dies wird auch von der BNetzA bestétigt, s. REGENT Seite 51, Absatz 158.
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6 AUSWIRKUNGEN DER REGENT-FESTLEGUNGEN AUF DIE KOS-
TENORIENTIERUNG UND DIE SIGNALFUNKTION DER ENTGEL-
TE

Vor dem Hintergrund der in REGENT festgelegten Referenzpreismethodik sowie der spezifischen Struktur
der deutschen Fernleitungsnetze werden im Folgenden die Auswirkungen der einheitlichen Briefmarken
analysiert.

Insbesondere wird hierin untersucht:

. die Auswirkung auf die Kostenorientierung der Netzentgelte
. die Signalwirkung der veranderten Kostenorientierung

. die Auswirkung auf Investitionsanreize fiir FNBs

o die Auswirkung auf Handelsanreize an Gasmarkten

Diese Auswirkungen werden jeweils auch in Hinblick auf die Transportaufgaben der deutschen FNBs be-
trachtet und bewertet.

6.1 Funktionsspezifische Betrachtung der Auswirkung von
REGENT auf die Kostenorientierung

Wie in Kapitel 5 erlautert, sollen Netzentgelte mdglichst prazise den zugrundeliegenden Kosten flr den
Gastransport entsprechen. Durch die kostengerechte Gestaltung der Netzentgelte entstehen addquate
Anreize zur effizienten Netznutzung. Entsprechend entscheiden sich Netznutzer fiir eine Transportdienst-
leistung in einem bestimmten Netz nur, wenn der Nutzen die zu deckenden Kosten Ubersteigt. AuBerdem
entsteht ein Anreiz fir die Netzbetreiber, ihre Netze wirtschaftlich zu betreiben und auszubauen. 82

Die Einfihrung einer einheitlichen Briefmarke durch die in den REGENT-Festlegungen enthaltene Refe-
renzpreismethodik flihrt dazu, dass die Netzentgelte fiir Gastransportaufgaben sich von den damit ver-
bundenen Kosten bedeutsam unterscheiden. Damit wird die Steuerungsfunktion der Netzentgelte erheb-
lich abgeschwécht.83 Netznutzer erhalten fehlerhafte Signale tber die mit den potentiellen Transport-
alternativen verbundenen Kosten im Gastransportnetz. Dies verzerrt ihre Entscheidungen Uber die Wahl
der Transportrouten gegeniliber bestehenden Praferenzen, gebildet auf Grundlage der Unterschiede zwi-
schen Netzentgelten.

Die durch die Einfihrung der marktgebietsspezifischen einheitlichen Briefmarken erwarteten Verande-
rungen zu den Entgelten im SQ sowie zu hypothetischen betreiberindividuellen Briefmarken in 2020 ge-
stalten sich wie in den folgenden Tabelle 2 und Tabelle 3 dargestellt. Daflir werden die ungewichteten
Durchschnittsentgelte der FNB im SQ und bei Einflhrung von REGENT sowie die von der BNetzA angege-
benen hypothetischen betreiberindividuellen Briefmarken fiir 2020 aufgezeigt. Anhand dieser werden die
prozentualen Veranderungen der Entgelte durch die Einfihrung der einheitlichen Briefmarke berechnet
und ebenso in der Tabelle dargestellt. Zusatzlich zu den jahrlichen Anpassungen der prognostizierten
kontrahierten Kapazitdat und den EOG ist die Verdanderung insbesondere auf die anzuwendende einheitli-
che marktgebietsweite Briefmarke und die Zugehorigkeit der FNB zum jeweiligen Marktgebiet zuriickzu-

82 Neben dem Netzentgelt sind unter anderem auch die verfligbaren Produkttypen und die Auslastung des jeweiligen Netzes weitere Kriterien

fur die Entscheidung zur Netznutzung.

83 Die Steuerungsfunktion von Netzentgelten bedeutet, verlassliche Informationen (ber die Kosten der Netznutzung zu generieren. (Hewicker

2009, S. 484).
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fihren.8* Die Tabellen enthalten dariber hinaus die in Abschnitt 4.3 ermittelten summierten Indikato-

renwerte, welche die Transportaufgaben und Kostenstrukturen approximieren. Je héher der summierte
Indikatorenwert, desto dominanter die systemuibergreifende Aufgabe in dem Netz des jeweiligen FNB.

Verande-
Sum- Indivi- rung zur
mi:rter Status duelle Verande- individu-
FNB - GASPOOL - Brief- REGENT rung ellen
Indikato- Quo* .
n t marke zum SQ Brief-
renwer 2020 marke
2020
Gastransport Nord GmbH8> 0 1,16 1,37 3,36 190% 145%
Nowega GmbH 19,32 4,00 3,80 3,36 -16% -12%
ONTRASG(;asga”Sth 29,40 4,06 3,93 3,36 17% ~15%
Gasunie Deutschland Trans- 44,03 4,45 4,46 3,36 250, 250
port Services GmbH
GASCADEnﬁEZtra"Sport 68,98 2,64 2,64 3,36 27% 27%
NEL Gastransport GmbH 79,78 2,02 2,15 3,36 66% 56%
Fluxys Deutschland GmbH?86 79,99 2,79 3,78 3,36 20% -11%
L”bm'”'gg?t”g?;’b?_,as”a”s' 88,82 1,87 1,87 3,36 80% 80%
OPAL GaSgg”;g%;t GmbH & | 89,04 0,61 0,62 3,36 451% 442%
Durchschnitt - Punkt* 3,71 3,36 -10%
Durchschnitt - FNB** 2,62 2,74 3,36 28% 23%
Hinweis:

*Gewichtung: jeder Netzpunkt zé&hlit 1,
** Gewichtung: jeder FNB zdhlt 1,
Werte fiir Status Quo, Individuelle Briefmarke 2020, und REGENT in
€/kWh/h/a
Tabelle 2: Ubersicht FNB-Gaspool

Quelle: BNetzA REGENT Anlage 3 und 6; Pressemitteilungen von FNBs und energate.88

84 Etwaige Abweichungen des tatséchlichen individuellen Briefmarkentarifs einzelner FNB gegeniiber den in den REGENT-Festlegungen aus-

gewiesenen hypothetischen individuellen Briefmarken 2020 sind vertraulich und nicht Gegenstand dieser Untersuchung. Insoweit kénnen
Abweichungen bestehen, die auf internen Berechnungen, Annahmen und Sondereffekten beruhen.

85 Gastransport Nord stellt hierbei eine Ausnahme dar. Die Relevanz des Referenzpreises fir Gastransport Nord ist nur bedingt vergleichbar

zu anderen FNBs, da Gastransport Nord Gberwiegend bei ohnehin rabattierten Untergrundspeichern ein- und ausspeist. Quelle: Transpa-
renzplattform Gastransport Nord https://b2b-prod.gtg-nord.de/publication/

Die Abweichung zwischen dem errechneten Entgelt im Status Quo und bei separater Anwendung im hypothetischen Fall fiir 2020 ergibt
sich durch die unterschiedliche Datengrundlage. Wahrend der errechnete Status Quo der Mittelwert der in Annex 3 aufgelisteten Entgelte
der Netzpunkte Achim II und Greifswald ist, lasst sich der hypothetische Wert auf den indikativen Referenzpreis fir das Jahr 2020 zuriick-
fuhren. Hierbei ist zu beachten, dass die in Annex 3 aufgelisteten Entgelte sich auf DZK-Produkte beziehen. Dies weicht von der grundséatz-
lichen Handhabung der Kapazitatsprodukte in Annex 3 ab. Des Weiteren wird der hypothetische Referenzwertvon 3,78 €/kWh/h/a fir 2020
synonym mit einem Referenzwert von 4,40 €/kWh/h/a flr das Jahr 2019, der ausschlieBlich dem Netzpunkt bei Greifswald nicht aber den
Netzentgelten bei Achim II zugeordnet werden kann, beschrieben (REGENT GP, Rn. 284).

Die hier angegebenen Werte beziehen sich, &quivalent zur Datenquelle REGENT Anlage 3 bzw. 6, auf den regulierten Bereich der OPAL und
beinhalten daher Sondereffekte.

86

87

88 Einheitliche Fernleitungsnetzentgelte fur 2020 veréffentlicht Energate (2019) https://www.energate-

messenger.de/news/191983/einheitliche-femnleitungsnetzentgelte-fuer-2020-veroeffentlicht, Pressemitteilung Gasunie (2019)
https://www.gasunie.de/news/2, Preisblatt Gascade
https://www.gascade.de/fileadmin/downloads/netzzugang/preise/ GASCADE_Preisblatt_Januar_2020_190708.pdf
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Veran-

Sum- Indivi- z‘l'ﬁ"i‘r"'(‘j?_
FNB - NetConnect LEHCT Status cels LT
German Indika- Quo* Brief- REGENT derung
y toren- marke zum SQ
wert 2020
Thyssengas GmbH 13,44 5,25 5,20 4,07 -23% -22%
bayernets GmbH 27,50 3,03 2,94 4,07 34% 38%
terranets bw GmbH 33,95 4,43 3,43 4,07 -8% 19%
Open Grid Europe GmbH 44,62 4,09 4,50 4,07 -1% -10%
Fluxys TENP GmbH?8? 79,69 3,30 1,68 4,07 23% 142%
GRTgaz Deutschland GmbH 87,07 2,23 3,16 4,07 82% 29%
Durchschnitt - Punkt* 4,38 4,07 -7%
Durchschnitt- FNB** 3,72 3,49 4,07 9% 17%
Hinweis:

*Gewichtung: jeder Netzpunkt zdhlt 1,
** Gewichtung: jeder FNB zdhlt 1,
Werte fiir Status Quo, Individuelle Briefmarke 2020, und REGENT in
€/kWh/h/a
Tabelle 3: Ubersicht FNB-NetConnect Germany

Quelle: BNetzA REGENT Anlage 3 und 6; Pressemitteilungen von FNBs und energate.®0

Die unterschiedliche Auswirkung auf den systeminternen und systemUibergreifenden Transport wird deut-
lich, wenn man die Berechnungen der durchschnittlichen Veranderungen zu den derzeitigen Netzentgel-
ten betrachtet.®! So sinkt das Netzentgelt im Durchschnitt im Vergleich zum SQ in beiden Marktgebieten
(7 % in NCG, 10 % in GP), wenn man lediglich die Anzahl der Punkte betrachtet.®? In diesem Fall wird
die Zugehdrigkeit eines Netzpunktes zu einem FNB jedoch nicht berlicksichtigt. Netzpunkte von FNB mit
einer hdheren Anzahl an Netzpunkten werden dadurch von vornherein starker gewichtet.

Wenn man im Gegensatz dazu jeden FNB als einzelne Entitdat gewichtet, d.h. den Durchschnitt der
durchschnittlichen Entgelte pro FNB bewertet, dann steigt das Entgelt je Marktgebiet um 9% (NCG) bzw.
28% (GP). Der Unterschied zwischen den Ergebnissen der Berechnungen ldsst sich darauf zuriickfiihren,
dass Anzahl und Typus der Netzpunkte ungleich auf die FNB verteilt sind.

Unter Beachtung der in Abschnitt 4.2 aufgefiihrten Unterschiede der GroBe und Anzahl der Netzpunkt-
typen verzerrt die Gewichtung das Resultat der ersten Berechnung der Durchschnitte zugunsten von
systeminternen Punkten. Die zweite Berechnung gleicht diese Verzerrung teilweise aus, indem die Netz-
punkte von FNB mit weniger Netzpunkten stirker gewichtet werden.® Dadurch werden die FNB unter-
einander verglichen und Interpretationen in Hinblick auf die Netzfunktionen ermdglicht. Vor dem Hinter-

89 Das im Vergleich niedrige Entgelt fiir die hypothetische betreiberindividuelle Briefmarke in 2020 ist augenscheinlich darauf zuriickzufiihren,
dass die BNetzA von der vollstandigen Verwendung der TENP Leitung ausgeht, obwohl diese laut Betreiberangaben erst ab Oktober 2019
vollstédndig zu Verfligung stehen wird. Bei Berechnung der separaten hypothetischen Briefmarke in 2020 bei anteiliger Nutzung, d.h. ca. 55%
der prognostizierten kontrahierten Kapazitdt, stellt das Entgelt und entsprechend die Veranderung keinen AusreiBer in der quantitativen
Analyse dar. Bereits die BNetzA geht auf diese Besonderheit in ihren REGENT Festlegungen (GP, Rn. 285f.) ein.

90 Einheitliche Fernleitungsnetzentgelte fur 2020 veréffentlicht Energate (2019) https://www.energate-
messenger.de/news/191983/einheitliche-femleitungsnetzentgelte-fuer-2020-veroeffentlicht, Pressemitteilung GRTgaz Deutschland (2019)
https://www.grtgaz-deutschland.de/de/node/1248

91 Die durchschnittlichen Veranderungen sind als einfaches arithmetisches Mittel ohne Berlicksichtigung von Kapazitdtsgewichten berechnet.

92 Auch ACER kommtzu dem Resultat, dass die Netzentgelte innerhalb Deutschlands sich vergleichsweise vermindern. (ACER Market Monito-
ring Report 2018 - Gas Wholesale Markets Volume (2019) S.57)

93

Auch diese Berechnung bertcksichtigt Kapazitdtsunterschiede nicht und unterscheidet sich daher von den Ergebnissen im Market Monito-
ring Report 2018, ACER (2019).
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grund, dass in Relation viele systeminterne Netzpunkte existieren, impliziert der betrachtete Unterschied
der Durchschnitte eine Verteuerung fir Netzpunkte mit Uberwiegend systemubergreifender Funktion.

Die Tendenz wird in Abbildung 19 ersichtlich, in der die Tarifanderungen zu den summierten Indikatoren-
werten ins Verhaltnis gesetzt werden. So gilt, dass die Netzentgelte von FNB mit steigender Dominanz
der systemibergreifenden Aufgaben sich sowohl im Vergleich zum Status Quo als auch im Vergleich zur
hypothetischen betreiberindividuellen Briefmarke in 2020 tendenziell erhdhen. In der Gesamttendenz
reflektieren daher diese Entgeltanalysen die bereits auf Grundlage der obigen Analysen gewonnenen
Ergebnisse. So wird auch durch den in der nachstehenden Abbildung aufgezeigten Zusammenhang®*
ersichtlich, dass die gebietsweite einheitliche REGENT-Briefmarke nicht zu einer Verbesserung der Kos-
tenorientierung der Netzentgelte fiihren wirde.9>%
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Linear (Status Quo) Linear (Hypothetische Briefmarken 2020)

Abbildung 19: Zusammenhang zwischen der Entgeltveranderung und dem summiertem Indi-
katorenwert®’

Quelle: DNV GL

6.2 Signalwirkung der Auswirkung auf die Kostenorientierung

Die modglichen Signalwirkungen dieser Verzerrung lassen sich im Vergleich zwischen zwei dhnlichen
Transportrouten erkennen. Bspw. bezahlt ein Netznutzer im SQ fir die flir seine Transporte reservierte
Einspeisekapazitdt in Emden und Ausspeisekapazitdt in Eynatten, Belgien, fast gleiche Entgelte bei
Thyssengas GmbH und Fluxys TENP GmbH bzw. Gasunie Deutschland Transport Services GmbH und
Gascade Gastransport GmbH. Bei Einfihrung der Briefmarken in den jeweiligen Marktgebieten kehrt sich

94 Siehe zu der zunachst unabhangig von den Entgelten durchgefiihrten Analyse die Erlduterungen in Kapitel 5.

95 Die Anwendung der in Kapitel 8 skizzierten funktionsspezifischen Referenzpreismethoden ergibt eine Verdnderung der Entgelte zum Status
Quo. Gleichzeitig signalisiert sie, dass die durch die REGENT-Briefmarke zu erwartenden Veranderungen fiir FNB mit dominierender Rolle
der systemubergreifenden Aufgaben zu unangemessen hohen Entgelten fihren.

96 Die Netzentgelte im Status Quo kénnen mit einem an die gaswirtschaftliche Leistung verknipften Ausgleichsmechanismus funktionieren.

97

Diese Abbildung zeigt alle FNBs, mit der Ausnahme der zwei Extrema OPAL Gastransport GmbH und Gastransport Nord GmbH, sowie die
Trendlinien.
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allerdings der komparative Kostenvorteil der Netzentgelte der Transportroute iber NC G nur um, weil die
genutzten FNB zu unterschiedlichen Marktgebieten und daher unterschiedlichen Briefmarken gehéren.%8
Obwohl die Kapazitdtsbuchungen an GUPs erfolgen, wird der Shipper mit einheitlichen Briefmarken kon-
frontiert, die sich an den Gesamtnetzkosten orientieren. Es entsteht daher ein fehlerhaftes Signal, das
flr gleiche Intentionen unterschiedliche Bepreisungen impliziert. Dadurch entspricht die Steuerungsfunk-
tion der Entgelte nicht dem Prinzip der Kostenorientierung. Auch innerhalb eines Marktge bietes bedeutet
die Verzerrung eine Suggestion gleicher Transportkosten trotz unterschiedlicher Netzaufgaben und Kos-
tenstrukturen, wie bereits in Abschnitt 4.2 erortert.

Die tendenzielle Verglinstigung der Entgelte an Netzausspeisepunkten zu Kunden innerhalb Deutschlands
in der Gesamtheit und Verteuerung der Punkte an deutschen Grenzen entgegen dem Kostenorientie-
rungsprinzip stellt ein abweisendes Signal zur systemibergreifenden Nutzung deutscher Netze und von
Routen durch deutsche Marktgebiete dar, da alternative Routen durch eine Verteuerung der deutschen
systemUibergreifenden Transporte vergleichsweise attraktiver werden.

Insbesondere sei hier auf die nachgelagerten Endmarkte Frankreich und Italien verwiesen. Frankreich
bezieht Leitungsgas aus GroBbritannien, Norwegen und Uber Deutschland, und LNG uber LNG-
Terminals.?® Dementsprechend kénnen die Netznutzer von grenzibergreifendem Transport in Abhangig-
keit der Transportnetztarife ihre Importrouten leicht anpassen. Die Attraktivitdt der bestehenden alterna-
tiven Importrouten wird offensichtlich von den damit verbundenen Transportkosten abhédngen. Italien
hat derzeit keine vergleichbare Mdglichkeit der Diversifikation der Gasquellen. Allerdings ist es fir den
Shipper von Gas nach Italien teilweise mdglich, die Route von russischem Gas iber Deutschland durch
die Route Uber die Ukraine (Route P) und die von norwegischem Gas durch die Route Uber Frankreich zu
substituieren (Route N). Diese Mdglichkeiten fir Frankreich bzw. Italien werden in Abbildung 19 darge-
stellt. Die Routen A, B und C durch Deutschland hindurch kénnen bspw. durch N bzw. P substituiert wer-
den.

98 Die Kosten fir die Route im Marktgebiet GP betragen im SQ 7,09 €/kWh/h/a und in NCG 6,50 €/kWh/h/a. Nach Einfihrung der REGENT-
Briefmarke verzerren sich diese zu 6,72 €/kWh/h/a bzw. 8,14 €/kWh/h/a.

Market Observatory for Energy — DG Energy, Quarterly Report on European Gas Markets
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/quarterly_report_on_european_gas_markets_ql_2019_final.pdf

99
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Legende:

O LNG O Ausgewdhlte Routen

. Nordisches Gas
. Russisches/GUS Gas

Abbildung 20: Ausgewahlte Transportrouten in Europa
Quelle: DNV GL

Die Wirtschaftlichkeit dieser Substitutionen hangt von mehreren Faktoren ab. Durch eine Modellierung
der Routen auf Grundlage der sich andernden Netzentgelte kann die unmittelbare Auswirkung auf die
Wirtschaftlichkeit der Routen errechnet werden. Dabei werden die alternativen Routen so ausgewdhlt,
dass sie realistische Optionen darstellen. Die Ergebnisse der Modellierung von Routen von russischem
Gas durch die deutschen Marktgebiete nach Frankreich, nach Osterreich und in die Tschechische Repub-
lik erharten die Erwartung von steigenden Transportkosten fir systemiibergreifenden Transport auch
unter Beachtung der Entgeltédnderungen anderer relevanter Lander. Hierbei fallt insbesondere auf, dass
bereits die preiswerteste Route nach Frankreich durch das Netz von NEL Gastransport GmbH sich um ca.
17% verteuert (Route B). Die Modellierung der Routen von norwegischem Gas in die Schweiz, die dann
weiter Uber Fluxswiss nach Italien fuhren, zeigt ein ahnliches Bild (Route A). Bei dieser Modellierung
konnte ein Preisanstieg der glnstigsten Route von ca. 10% identifiziert werden. Eine Signalwirkung zur
Substitution wird dadurch eindeutig verstarkt. In Abschnitt 7.2 wird diskutiert, welche Auswirkungen dies
auf die unterschiedlichen Netznutzergruppen haben kann.

6.3 Auswirkung von REGENT auf die Investitionsanreize

Wie bereits in den vorherigen Abschnitten erarbeitet, fihrt die EinfUhrung der einheitlichen Briefmarke
zu einer Verzerrung der Steuerungsfunktion der Netzentgelte. Der Netznutzer kann entsprechend andere
Ein- und Ausspeisepunkte wahlen bzw. die deutschen Marktgebiete aufgrund der steigenden grenziiber-
schreitenden Transportkosten umgehen.

Zunachst verringert sich der Anreiz, durch niedrigere Entgelte die Attraktivitat des Netzes flir Netznutzer
zu steigern, da die Entgelte zumindest innerhalb eines Marktgebiets vereinheitlicht sind. Gleichzeitig
verlieren andere, komparativ glinstige, bestehende Netze ihre Vorteilhaftigkeit aufgrund der suggerierten
Gleichheit der Transportkosten. Infolgedessen kénnen weitreichende unvorhergesehene Verlagerungen
der Kapazitatsbuchungen stattfinden.
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So wird bspw. ein Ausspeisepunkt, der ein relativ hohes Entgelt erhoben hatte, nach der Einfihrung der
einheitlichen Briefmarke vermehrt genutzt, wahrend ein zuvor genutzter giinstiger Ausspeisepunkt weni-
ger genutzt wird. Diese Verdnderungen kdnnen in fehlerhaften Investitionsanreizen resultieren, weil gut
ausgebaute Routen, die vormals genutzt wurden, weniger bzw. keine Netznutzer finden. Dies kann zu
Stranding von Gasnetzen in bestimmten geographischen Regionen fiihren.

Zudem kdénnen daraus neue Engpdsse generiert werden. Daraus kann sich ein Bedarf an neuen Investiti-
onen ergeben, die im Hinblick auf die bestehenden Leitungen nicht als sinnvoll erachtet werden kénnen.
Die Anreize entstehen aus der Verzerrung der Nachfrage nach Transportkapazitdt und kénnen zu einem
sub-optimalen Netzausbau fihren.

6.4 Auswirkung von REGENT auf Handelsanreize an Gasmarkten

Die durch Netzentgelte verursachten Transportkosten stellen einen integralen Faktor flir Preisdifferenzen
zwischen Gasmérkten dar.100

Die REGENT-Festlegungen flihren zu einem Anstieg der Transportkosten fir Handel zwischen den durch
Deutschland verbundenen Gasmarkten. Je nach Marktbedingungen kann dieser Anstieg unterschiedliche
Effekte haben.

Bei intensiver Konkurrenz auf den Gasmarkten impliziert der Anstieg der Kosten, dass sich die Marge aus
dem Handel an den verschiedenen Markten verringert, weil die gestiegenen Transportkosten zundchst
nicht auf den Verkaufspreis aufgeschlagen werden kénnen. Falls eine Verlagerung der Gasttransporte auf
eine glnstigere Route kurzfristig nicht méglich ist, muss ein hoherer Anteil der Differenz von Ein- und
Verkaufspreis fiir den Gastransport vom einen zum anderen Markt aufkommen.10! Es sinkt somit der
Anreiz und entsprechend die Bereitschaft, Gas von einem VHP in einem deutschen Marktgebiet zu einem
anderen VHP bzw. von VHPs (iber eine Route durch Deutschland hindurch zu transportieren. 102

Dieser Effekt entsteht weitgehend unabhdngig davon, dass derzeit das Gas teilweise auch bei Preisdiffe-
renzen unterhalb der Transportkosten gehandelt wird.193 Auch in diesen Fillen bleibt die Preisdifferenz
zwischen Ein- und Verkaufspreis sowie die Auswirkung der Entgelte flr die Handler mittelfristig relevant.
Des Weiteren kdénnen Alternativen zum verlustbringenden Export wie bspw. eine Pay-Entscheidung bei
~Take-or-Pay"-Vertrdgen erwogen werden. Bei steigenden Exportkosten werden solche Alternativen at-
traktiver, sodass auch durch diese Méglichkeiten der Handel zwischen den Gasmarkten reduziert wird.

Eng mit der Verteuerung der grenziibergreifenden Transporte verknilpft gilt es, moégliche Liquiditdtsan-
derungen zu beachten. So sinkt grundsatzlich die Liquiditét bei steigenden Netzentgelten, da erst gréBe-
re Differenzen zwischen Marktpreisen zu Handel zwischen Gasmaérkten fihren. 194 Wie bereits in Kapitel 4
erlautert, werden, bedingt durch die zentrale Lage Deutschlands in Europa, Teile des deutschen Ferngas-
netzes flir den systemibergreifenden Transport zu anderen europadischen Landern genutzt. Von daher
erscheint eine Verringerung der Liquiditat auf europdischen Markten bei steigenden Netzentgelten fir
systemUbergreifende Gastransporte durch Deutschland, wie es durch die REGENT-Briefmarken der
BNetzA der Fall sein wird, realistisch.

100 Effects of transmission tariffs to wholesale market development in the EU ACER (2018) https://www.energy-

community.org/dam/jcr:celcb4d7-f572-4801-b008-29a90edff26f/REGSCHOOL102018_ACER_WMD_EU.pdf

101 Mogliche Auswirkungen von Verlagerungen werden in Kapitel 7 weitergehend diskutiert.

102 Dies basiert auf der Annahme des ,rational arbitrage behaviors". Entsprechend handeln die Marktteilnehmer, sofern die Marge zwischen
Angebots- und Nachfragepreis Uber den u.A. Transportkosten liegen. Siehe auch Growitsch et al. (2015)
Market Monitoring Report 2018 - Gas Wholesale Markets Volume, ACER (2019) S.8

Doane und Spulber (1994) https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/467321

103
104
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Bei einer weniger intensiven Konkurrenz auf den Gasmarkten kann sich die Verteuerung der grenziber-
greifenden Transporte negativ auf die Konvergenz der Gaspreise auf den europdischen Markten auswir-
ken. SchlieBlich konvergieren grundsatzlich Marktpreise eines identischen Gutes auf unterschiedlichen
Markten aufgrund bestehender Arbitrageméglichkeiten bis die Differenz zwischen den Marktpreisen den
Transport- bzw. Transaktionskosten entspricht.19% Da in diesem Fall die Anbieter die Verteuerung der
Transportkosten teilweise oder vollstandig auf die Gasmarktpreise aufschlagen kénnen, werden die
Marktpreise dann weiter in Hohe des Preisaufschlags segmentiert. Dieser steigende Preisunterschied
impliziert nicht notwendigerweise neue Handelsanreize oder Anreize zu Markteintritten, da er lediglich
der Erhéhung der Transportkosten entspricht.l% Anhand einer empirischen Modellierung wurde dariiber
hinaus identifiziert, dass bei fehlender Liquiditidt eine Konvergenz der Marktpreise fiir Gas ausbleibt.107

105
106

Neumann & Siliverstovs (2006), Seite 5. Siehe auch Growitsch et al. (2015) S. 91

Der Vollsténdigkeit halber ist anzumerken, dass die Marge fir nicht-marginale Anbieter iber andere, sich nicht verteuernde Transportwege
steigt. Sofern die Steigerung auf diesen alternativen Transportwegen fiir Markteintritte hinreichend ist, wird der marginale Anbieter weniger
nachgefragt werden.

107 Neumann & Siliverstovs (2006), S. 10.
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7 AUSWIRKUNGEN AUF WETTBEWERB UND HANDEL

Neben den Signalwirkungen auf Netznutzer, Handler und FNBs hat die festgelegte marktgebietsspezifi-
sche Briefmarke eine Auswirkung auf den Wettbewerb an den GroBhandelsmarkten und zwischen Leitun-
gen. Auf Grundlage der bereits in Abschnitt 6.2 aufgefihrten Modellierung wird in diesem Kapitel die
Auswirkung auf die Effizienz an den GroBhandelsmarkten und auf den Leitungswettbewerb analysiert.

7.1 Auswirkungen auf Gasmarkteffizienz

Wie im vorherigen Kapitel beschrieben, verringert sich der Anreiz zum Handel zwischen GroBhandels-
markten und voraussichtlich die Liquiditat an den deutschen VHPs. Aus wettbewerbsékonomischer Sicht
stellen diese Folgen der Einfiihrung der REGENT-Briefmarke ein Wettbewerbshemmnis dar.1%8 Durch die
zentrale Lage Deutschlands sind viele europdische Gasmarkte davon betroffen. Die Liquiditat spielt eine
wichtige Rolle fiir einen effizienten Markt, denn nur bei hoher Liquiditat kénnen die Informationen Uber
Angebot und Nachfrage ohne zeitliche Verzerrung ausgetauscht und das gehandelte Gut entsprechend
bewertet werden. Liquiditét tragt folglich zur Verringerung des Spreads zwischen Ein- und Verkaufspreis
bei.1%9 Dies gilt sowohl innerhalb eines Marktes als auch zwischen verbundenen Mérkten. Ein niedriger
Spread verringert die Méglichkeit zur Marktmanipulation und verbessert das Funktionieren des Mark-
tes.110 Hohe Liquiditét ist daher in sich selbst wiinschenswert, wird jedoch durch die Erhéhung der
Transportkosten marktgebietsiibergreifend verringert.

Die Anzahl und Diversitat der Marktteilnehmer sind unter anderem fiir eine hohe Liquiditdt und Markteffi-
zienz relevant.!!! Die durch die héheren Transportkosten verursachte Verringerung der méglichen Marge
beim Handel zwischen Gasmarkten impliziert, dass bspw. Marktteilnehmer ohne langfristige vertragliche
Bindung und versunkene Kosten weniger Anreiz haben im Markt zu bleiben, bzw. in den Markt einzutre-
ten.112 Wenn diese Teilnehmer aus dem Markt austreten, kénnte sich die Anzahl, aber auch die Diversitit
der Marktteilnehmer reduzieren. Die Marktkonzentration und folglich die Marktmacht der verbleibenden
Marktteilnehmer wiirden sich dann erhdhen.!!3 Neben einer weiteren Verringerung der Liquiditat kénnten
Méglichkeiten der Marktmanipulation entstehen. Auch in Hinblick auf die Versorgungssicherheit ist eine
potentiell steigende Marktmacht kritisch zu bewerten. So operieren bspw. Flissiggas-Tanker meistens in
kiirzeren Zeithorizonten als Shipper liber Rohrleitungen.1* Der Anreiz, Fliissiggas, das in den Niederlan-
den regasifiziert wird, nach Deutschland zu transportieren, kdnnte durch die sinkende Marge noch gerin-
ger werden. Die Diversitat der Versorgungsquellen wiirde entsprechend sinken.

7.2 Mengenrisiko und Entgeltspirale

Bei einem Riickgang der Buchungen (Mengenrisiko) in einem Marktgebiet wird der Erl6sausfall der jewei-
ligen FNBs ausgeglichen. GemaB AMELIE heiBt es, dass Mindererlése im Regulierungskonto gutgeschrie-

108 Gas Transport Tariffs and the Dutch Gas Market: The Role of Gas Tariff Structures in Maintaining Desirable Features of the Dutch Gas

Market Harris (2017) S.13
Heather (2019), S.3
110 gpq,

109

111 Ebd., siehe auBerdem S. 7

112 Bspw. argumentiert Chyong (2019), dass Zuschlage zu systemubergreifenden Transportkosten zum Abbau des Handels zwischen den
baltischen Markten und Bulgarien und dem Rest Europas fihren kénnte.
ACER erldutert ebenso, dass Entgelte Marktzu- und austritte beeinflussen, und die Marge zwischen Angebots- und Nachfragepreisen signifi-
kant beeintréchtigen kénnen. https://www.energy-community.org/dam/jcr:celcb4d7-f572-4801-b008-
29a90edff26f/REGSCHOOL102018_ACER_WMD_EU.pdf

113 Aquivalent dazu argumentiert Chyong (2019), dass Markteintritte von LNG-Versorgern einen Riickgang der Marktmacht bestehender lei-
tungstransportbasierter Marktteilnehmer impliziert hat.

114

Chyong (2019) S. 94
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ben werden.!!> Sofern es bei anderen FNBs aus dem gleichen Marktgebiet nicht zu Mehrerldsen in glei-
chem MaBe kommt, missen die fehlenden Erlése durch die Anpassung der Entgelte berlicksichtigt wer-
den. Als Folge steigt die einheitliche Briefmarke dann im Folgejahr. Durch einen Anstieg der Briefmarke
kénnen weitere Netznutzer den Kundenstamm verlassen und die Briefmarke muss abermals erhoht wer-
den.116 117 Djes kann zu einer ansteigenden Entgeltspirale filhren und konstituiert ein Grundproblem bei
einheitlichen Briefmarken in Netzen mit strukturell heterogenen Transportaufgaben. Es ist naheliegend,
dass eine ansteigende Entgeltspirale nicht durch Marktmechanismen gelést werden kann.

Der oben beschriebene Erlésausfall kann unter Umstédnden niedriger ausfallen, wenn die erhéhten grenz-
Ubergreifenden Transportkosten zu einem gewissen Grad auf die Gaspreise und/oder die Netzkunden-
margen Ubertragen werden kdnnen und einer ansteigenden Entgeltspirale entgegenwirken.

Die praktische Relevanz dieses Mengenrisikos lasst sich vor dem Hintergrund des zunehmenden Wettbe-
werbs der Transportkapazitaten, der aufgrund der zusatzlichen Kapazitdten durch Nord Stream 2 und
Turkish Stream sowie an LNG-Terminals ermdglicht wird, zeigen. Dadurch entstehen Uber lange Zeit-
rdume innerhalb eines Jahres Uberkapazitdten auf den Transportleitungen zu den européischen Marktge-
bieten. Wahrend die derzeit verfiigbaren Kapazitaten, die russisches Gas transportieren, nahezu durch-
gehend hoch ausgelastet sind,118 hat der Bau der zusitzlichen Kapazitdten durch Nord Stream 2 und
Turkish Stream das Ziel von Transportroutendiversifikation inne.!® Mdgliche Lastflussverlagerungen von
russischem Gas bei Fertigstellung der zusatzlichen Leitungen sind somit Bestandteil der perspektivischen
Transportnetznutzung. Transportentgelte wie bspw. die durch REGENT festgelegten Briefmarken konsti-
tuieren ein Entscheidungskriterium, das fur konkurrierende Leitungen einen komparativen Vorteil in der
Bemihung um Kapazitdtsbuchungen darstellen kann.

Berlicksichtigt man bspw. die ausstehenden trilateralen Verhandlungen zwischen Russland, der Ukraine
und der EU zur Festlegung zuklinftiger Netzentgelte flir Ukrtransgaz, erscheint der Preisanstieg der sys-
temiibergreifenden Transporte in Deutschland wettbewerbliche Uberlegungen zur Verbesserung der Aus-
lastung in der Ukraine zu begiinstigen. Bereits jetzt ldsst sich eine solche regulatorische Entwicklung in
der aktuellen Fassung des Beschlusses zur ,Methode zur Ermittlung und Berechnung der Tarife fiir Erd-
gastransportdienstleistungen flir Ein- und Ausspeisepunkte auf der Grundlage der Anreizregulie-
rung" erkennen.'20 Dort heiBt es, dass eine Rabattierung von Kapazitdten maximal bis zu den Transport-
kosten konkurrierender Routen zuléssig ist. Dadurch kénnte sich die Nordroute zur inkrementellen Route
bspw. fiir die Versorgung von Osterreich und den nachgelagerten Markten entwickeln, sodass diese zu
diesem Zweck erst genutzt wird, wenn die Ostroute durch die Ukraine voll ausgelastet ist. Diese Méglich-
keit wird weiterhin insofern verstarkt, als dass die Speicherkapazitdten innerhalb der Ukraine bei einer
Verlagerung des Lastflusses genutzt werden kdnnen.!2! Dieses Beispiel zeigt auf, dass ein Mengenrisiko
durch Lastflussverlagerungen aufgrund einseitig steigender Entgelte nicht unrealistisch ist.

BNetzA BK9-18-607

Durch den Ausgleichsmechanismus werden die Mindererldse marktgebietsweit aggregiert. SchlieBlich funktioniert der Ausgleichsm echanis-
mus, sofern die erforderliche Entgeltsteigerung im Marktgebiet die Erdsverluste aus grenziiberschreitenden Transporten vollumfanglich
kompensieren kann.

116

117 Chyong (2019) spricht von einer ,Todesspirale™. In einer Studie zu Entgeltstrukturen in den Niederlanden wird diese Mdglichkeit in ver-

gleichbarer Weise konstatiert (Brattle (2017), S. 40f.).
Sharples (2018) S. 8
Pirani (2018)

MeToANKN BU3HAYEHHS Ta po3paxyHKy TapudiB Ha MOCNYry TpaHCMOPTYBaHHSA MPUPOAHOrO rasy Ans TOYOK BXOAY i TOYOK BUXOAY Ha OCHOBI
6araTtopiyHOro CTUMynOKYOro peryntoBaHHs, HauioHanbHOI KOMiCii, Wo 34IMCHIOE AepXXaBHe peryntoBaHHS y cdhepax eHepreTukn Ta
KOMYHanbHux nocnyr, Fassung vom 11.10.2019

Market Monitoring Report 2018, ACER (2019), S. 56

118
119
120

121
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7.3 Leitungswettbewerb

Neben wettbewerbsékonomischen Implikationen auf den GroBhandelsmarkten hat die einheitliche Brief-
marke ebenso eine Auswirkung auf den Leitungswettbewerb. Der innerdeutsche entgeltbasierte
(Rest-)Wettbewerb wird durch die einheitliche Briefmarke beseitigt.

7.3.1 Einschrankung von Restwettbewerb

Der Restwettbewerb zwischen FNBs mit geteilten oder geographisch naheliegenden Netzpunkten inner-
halb eines der deutschen Marktgebiete wird durch die Vereinheitlichung der Entgelte insbesondere in
zweierlei Hinsicht beeinflusst.

Einerseits verlieren die Netzentgelte die Steuerungsfunktion durch Preisdifferenzen und kénnen dadurch
Lastflussverlagerungen und Fehlanreize flir Investitionen generieren. Die Auslastungen der Netzpunkte
andert sich entgegen dem durch den Restwettbewerb hergestellten Gleichgewicht zwischen Angebot und
Nachfrage nach Transportkapazitét. Es kommt zu einer Neubewertung der Kapazitdtsauslastungen mit
moglicherweise weitreichenden Konsequenzen fiir KapazitatsausbaumaBnahmen, die primar durch die
verzerrte Signalwirkung der Netztarife initiiert werden. Eine solche Abkehr vom Prinzip der Kostenorien-
tierung lasst den zukilinftigen Restwettbewerb als arbitrér erscheinen - so konkurrieren FNBs nicht mehr
auf Grundlage ihrer wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit um Netznutzer, sondern ausschlieBlich auf Grundla-
ge der Ubrigen Faktoren wie bspw. Produkttyp und Kapazitatsengpdssen.

Ein Beispiel dazu zeigt sich darin, dass Netznutzer von Fluxys TENP am Einspeisepunkt Eynatten von
niedrigeren Entgelten im Vergleich zu den Entgelten am gleichen Einspeisepunkt in das Netz von OGE
profitieren. Nach Einflihrung der einheitlichen Briefmarke werden diese Vorteile eliminiert. Ceteris pari-
bus wirden dann Netznutzer unter Umstdnden vermehrt Netze anderer FNBs nutzen, obwohl dies bei
einem kostenorientierten Entgeltsystem nicht der Fall wére. 22 Im Marktgebiet GP I&sst sich ein &hnlicher
Fall bspw. bei dem Einspeisepunkt Oude Statenzijl zwischen den FNBs GUD und Gastransport Nord iden-
tifizieren, 123

Durch die sich aus der festgelegten Referenzpreismethode ergebende Angleichung der Netzentgelte stellt
sich ein Preisniveau fir alle FNBs ein, das sich von den durch den Restwettbewerb ausbalancierten Preis-
niveaus systematisch unterscheidet. Neben dem bereits identifizierten Diskriminierungspotential und der
Abkehr vom Prinzip der Kostenorientierung stellt dies aus wettbewerbsékonomischer Sicht eine Verzer-
rung der ausgeglichenen Marktkonfiguration dar, sodass der Kapazitatsmarkt EffektivitatseinbuBen ver-
bucht.

Offensichtlich wird diese Verzerrung bei der Betrachtung von konkurrierenden FNBs zu gleichen internen
Bestellungspunkten innerhalb eines Marktgebiets. Bspw. konnte die Rheinische Netzgesellschaft bislang
auf Grundlage sich unterscheidender Netzentgelte am Netzpunkt Belkaw 1 zwischen Gas aus Leitungen
von Thyssengas und von OGE wahlen. Im Marktgebiet GP ldsst sich eine vergleichbare Méglichkeit fir die
Stadtwerke Uelzen zwischen den Entgelten von Nowega und GUD identifizieren. Preisdifferenzen stellen
dann zugunsten der Netzkunden Entscheidungsfaktoren dar.12* Durch die undifferenzierte Berechnung
der Briefmarke wird eine solche Konkurrenzmdglichkeit zwischen FNBs ex ante unmaoglich.

122 pie Referenzpreise fir Eynatten sind im SQ bei Fluxys TENP 3,30 €/kWh/h/a und bei OGE 4,09 €/kWh/h/a. Nach Einfihrung der Briefmarke
liegen beide bei 4,07 €/kWh/h/a.
Im SQ entsprechen die Einspeiseentgelte 1,16 €/kWh/h/a fir Gastransport Nord, 4,45 €/kWh/h/a fir GUD.

Es ist anzumerken, dass aufgrund fehlender Daten eine genaue Untersuchung der Wettbewerbsbedingungen nicht maglich ist.

123
124
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Daruber hinaus kann eine vergleichbare Situation bei Bruchteileigentum und geographisch naheliegen-
den Einspeisepunkten existieren. Das Verhaltnis von Einspeisepunkten mit der Moglichkeit der Bevorzu-
gung eines FNB gegenliber einem anderen, aufgrund von Preisdifferenzen gegeniiber Einspeisepunkten
ohne diese Mdglichkeit, ist im Marktgebiet NCG eins zu vier bzw. eins zu drei, sofern man ausschlieBlich
Einspeisepunkte an Grenz- und Marktgebietsiibergéngen betrachtet.!2> Im Marktgebiet GP ist das Ver-
hdltnis eins zu acht bzw. eins zu sieben. An diesen Punkten mit mehreren aktiven FNB gilt, dass potenti-
eller Restwettbewerb einen Anreiz fiir die FNB darstellt, ihre Netzentgelte unter Beriicksichtigung der
konkreten Verhaltnisse adaquat zu gestalten.

7.3.2 Destabilisierung des internationalen Konkurrenzgleichgewichts

Im internationalen Leitungswettbewerb von Leitungen mit systemibergreifender Funktion sind andere
Konsequenzen zu erwarten, da hier eine Differenzierung zwischen Entgelten als Entscheidungskriterium
fur die Wahl der Ein- und Ausspeisepunkte bestehen bleibt.

Netznutzer kdnnen wahlen, ob sie in das Marktgebiet mit der einheitlichen Briefmarke ein- und ausspei-
sen oder eine Alternativroute durch ein anderes Marktgebiet nutzen. In diesem Fall konkurriert dann ein
FNB, der ein marktgebietseinheitliches Netzentgelt erheben muss, mit einem FNB, der in einem anderen
Marktgebiet in Deutschland und im Ausland operiert und entsprechend andere Netzentgelte erhebt. Je
nachdem wie stark die einheitlichen Netzentgelte von den kostengerechten Tarifen abweichen, kann das
AusmalB der Verzerrung und die Auswirkungen auf den Wettbewerb unterschiedlich ausfallen.

AuBerdem gilt, dass auf der einen Seite FNBs mit (berwiegend Leitungen mit systemuibergreifender
Funktion gegenliber der internationalen Konkurrenz benachteiligt werden, da diese auch Teile der Kosten
ihrer systeminternen Netze tragen missen. Sofern internationale FNBs mit systemibergreifenden Aufga-
ben in ihren Markten diese Kosten nicht tragen miussen, stellt diese Benachteiligung einen Effizienzver-
lust des internationalen Leitungswettbewerbs dar. Selbst wenn gleiche Wettbewerbsvoraussetzungen
bestehen sollten, d.h. die internationalen Wettbewerber ebenso Quersubventionen an ihre nationalen
systeminternen Netze zahlen, ist der internationale Leitungswettbewerb nicht effizient. Die Entgelte fir
systemubergreifenden Transport wiirden dann bei keinem der Konkurrenten die mit den Transportaufga-
ben verbundenen Kosten mehr widerspiegeln.

Auf der anderen Seite entsteht ein Anreiz die deutschen Marktgebiete zu umgehen. Gastransporte lber
bestehende Leitungen konnten ersetzt werden, sodass bestehende Leitungen ungenutzt bleiben
(Stranding). Wahrend die Grundlage fiir Verlagerungen von Gastransporten unter anderem die Uberteue-
rung der deutschen systemiibergreifenden Transporte sein kdnnte, impliziert dies gleichermaBen, dass
deutsche systeminterne Netznutzer das Risiko des systemibergreifenden Leitungswettbewerbs mittragen.
Im Falle eines Ersetzens deutscher systemibergreifender Transporte und Stranding von Gasleitungen,
tragen dann aufgrund der Sozialisierung der Netzkosten systeminterne wie systemibergreifende Netz-
nutzer die daraus resultierenden Kosten.

7.4 Auswirkungen auf die Gasmarktintegration

Das zentrale Ziel des europdischen Gas Target Model ist die Schaffung eines liquiden, transparenten und
gut funktionierenden Gasmarktes in Europa. Das Gas Target Model beruht auf grenziiberschreitenden
Verbindungen von Markten bzw. der Beseitigung von grenziberschreitenden Handelshemmnissen, um

125 Die Verhaltnisse wurden auf Grundlage des BNetzA REGENT (NCG) Anhang 3 berechnet. Dazu wird die Anzahl der Einspeisepunkte und
geographisch naheliegenden verschiedenen Punkten, an denen mehr als ein FNB aktiv ist, mit der Anzahl der Einspeisepunkte, die nur von
einem FNB genutzt werden, verglichen.
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eine mdglichst konvergente Preisbildung zu erreichen. Der grenziiberschreitende Zugang zu den Fernlei-
tungsnetzen ist eine Voraussetzung fir die Entwicklung funktionierender integrierter GroBhandelsmarkte.
So schafft er die Voraussetzungen fiir Markteintritte, durch die die Liquiditat an den Gasmarkten erhdht
und die Preisdifferenz zwischen unterschiedlichen Gasmarkten verringert werden kénnen. Der Zugang
kann unter anderem durch Verzerrungen der Ubertragungstarife behindert werden. AuBerdem kénnen
Kapazitdtsengpdsse und fehlende wirtschaftliche Handelsanreize Hindernisse zu einer steigenden
Marktintegration darstellen.

Vor dem Hintergrund madglicher Auswirkungen aus der zu erwartenden Steigerung der systemibergrei-
fenden Entgelte erscheint die durch REGENT festgelegte einheitliche Briefmarke nicht kongruent mit den
Zielen der europdischen Gasmarktintegration zu stehen. Durch die zentrale Lage Deutschlands konstitu-
iert der sich verteuernde systemuibergreifende Gastransport ein Handelshemmnis fiir benachbarte Gas-
markte und Transitrouten. In den Féllen, in denen Uber Deutschland die marginale Gasversorgung be zo-
gen wird, ist eine zunehmende Preissegmentierung erwartbar.126 Wenn bspw. die Kosten der Entgeltver-
anderung auf den Gaspreis am tschechischen Markt aufgeschlagen werden wirden, wirde dies jahrliche
Mehrkosten von ca. 8,7 Mio.€ fiir die tschechischen Endverbraucher bedeuten.'?? Dariiber hinaus kénnen
die nachgelagerten Markte Tschechiens mit weiteren Mehrkosten belastet werden. Fir Italien flihrt die
entsprechende Modellierung zu Mehrkosten von 242 Mio.€ fiir das Jahr 2020.128 Es ist bedenklich, dass
sich der Gaspreis an einem Markt auBerhalb Deutschlands erhdht und die dortigen Konsumenten anteilig
fur die Kosten der Uberhdhten systemiibergreifenden Gastransportentgelte in Deutschland aufkommen
mdissen.

Selbst wenn die Verteuerung der Transportkosten nicht auf die Gasmarktpreise aufgeschlagen wird und
die Preisdifferenz zwischen den Gasmadarkten zunachst weitgehend unverdandert bleibt, kann sich dort die
Marge verringern, sodass Marktteilnehmer aus dem Markt gedrangt werden. In beiden Fallen sind die
potentiellen Auswirkungen nicht mit den Zielen der europdischen Marktintegration vereinbar. Wahrend
ein Aufschlag der steigenden Transportkosten auf den Marktpreis sich gegen konvergierende Gasmarkt-
preise richtet, gefdhrden mdogliche Marktaustritte die Liquiditdt und Funktionsfahigkeit der bestehenden
Markte.

126 ACER spricht von einem , price segmentation" Effekt durch Entgelte. (ACER Market Monitoring Report 2018 - Gas Wholesale Markets Vol-
ume (2019) S.8, siehe auch S. 57)

Hierbei wird fir die Berechnung angenommen, dass das transportierte Gas Uber Nord Stream durch Deutschland nach Tschechien flieBt.
Des Weiteren wird von sekundéren Effekten abstrahiert und angenommen, dass die Anderungen der Netzentgelte vollumfénglich auf den
Gaspreis aufgeschlagen werden kénnen. Nicht beachtet werden auf Transportkostenseite maogliche Zusatzkosten und Preisminderungen
durch Multiplikatoren, Rabattierungen und auslandischen NC TAR Implementierungen. Die zugrundeliegende Berechnung basiert auf Daten
des ERU Gas System Report 2018 und dem ACER (2019) Market Monitoring Report 2018, in dem die Verédnderung durch Implementierung
des NC TAR auf Grundlage der Entgelte von 2018 berechnet wird.

Diese Berechnung basiert auf der TENP-Route von Belgien (iber die Schweiz nach Italien. Die Herangehensweise und Annahmen sind dqui-
valent zu den in der vorherigen FuBnote 127 erlduterten. Die Daten der Berechnung stammen aus ACER (2019) Market Monitoring Report
2018 und Snam Rete Gas (2017) Ten-yeardevelopment plan of the natural gas transmission network 2017 - 2026.
http://pianodecennale.snamretegas.it/static/upload/201/2017-2026-decennale-web eng.pdf.

Auch die italienische Regulierungsbehérde fiihrt Mehrkosten fir die italienischen Konsumenten von 300 Mio.€ auf.
https://www.euractiv.com/section/energy/news/italy -squeals-on-german-gas-tariff-reform-eu-ready-to-step-in/

127

128
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8 ALTERNATIVE ZUR VERANDERUNG DER REFERENZPREISME-
THODE

Wie in den vorherigen Kapiteln aufgezeigt, sind die Fernleitungsnetze in Deutschland nicht homogen. Das
Ausmal der Heterogenitat zeigt sich mit Hilfe der untersuchten verschiedenen Strukturmerkmale. Insbe-
sondere sind Netze mit systemiibergreifenden Transportaufgaben in der Regel durch einen hohen mittle-
ren Rohrdurchmesser und groBe Transportkapazitat gekennzeichnet. Dementsprechend sind die Durch-
schnittskosten des Gastransports in solchen Netzen niedriger im Vergleich zu Netzen mit Uberwiegend
systeminternen Transportaufgaben.

Die von der BNetzA festgelegte einheitliche Briefmarke berlicksichtigt nicht die unterschiedlichen Trans-
portaufgaben und deren Kostenunterschiede. Folglich sind die aus den Entgelten generierten Signale
verzerrt. Ein kostenorientiertes Entgeltmodell sollte den Kostenunterschieden in den Transportfunktionen
der Fernleitungsnetze Rechnung tragen. Dies kann ohne oder durch eine explizite Zuordnung der funkti-
onsspezifischen Transportkosten erfolgen. Im Folgenden werden die Modelle erlautert.

8.1 Anwendung von punktdifferenzierten Briefmarken ohne ex-
plizite Kostenzuordnung nach Transportaufgaben

Der erste Ansatz teilt die zulassigen Erlése auf Grundlage exogener Parameter auf. Die netzbetreiber-
individuellen EOG der FNBs werden auf der Basis von gewichteten (prognostizierten) Kapazitdten auf die
Einspeisepunkte und Ausspeisepunkte aufgeteilt. Die ermittelten Erlésanteile werden dann fir jeden FNB
in dem jeweiligen Marktgebiet aggregiert und die Gesamterldse auf die Kapazitaten der Netzpunkte ver-
teilt. Durch die Unterscheidung zwischen Ausspeisepunkten an einheimische Letztverbraucher (nachgela-
gerte Netze) und Ausspeisepunkten an GUPs und MUPs werden punktdifferenzierte Briefmarken abgelei-
tet. Ein solches Vorgehen wurde von Frontier Economics vorgeschlagen und bereits im Konsultationspro-
zess129 diskutiert.

8.2 Anwendung von funktionsspezifischen Briefmarken anhand
expliziter Kostenzuordnung nach Transportaufgaben

Eine Kostenorientierung der Netzentgelte und gleichzeitige Vermeidung von Quersubventionen ldsst sich
insbesondere durch die explizite Trennung der Transportaufgaben und der funktionsspezifischen Kosten
erzielen. Ahnliche Ansdtze wurden bereits in Frankreich und Italien implementiert. Der Vorteil dieses
Modells besteht darin, dass eine funktionsspezifische Kostenzuordnung erfolgt. Damit werden, wo mdg-
lich, die Kosten den jeweiligen Transportaufgaben zugeordnet. Daraus werden funktionsspezifische Ent-
gelte in dem jeweiligen Marktgebiet abgeleitet, welche die Kosten der systemiibergreifenden und sys-
teminternen Gastransportnetzaufgaben widerspiegeln.

Zunachst werden die in der EOG enthaltenen Kosten bei jedem Netzbetreiber in dem jeweiligen Marktge-
biet den zwei Transportaufgaben zugeordnet. Diese Zuordnung konstituiert die funktionsspezifische
Trennung der EOG. Diese kann anhand verschiedener Pramissen erfolgen. Geeignete Pramissen ergeben
sich aus der in diesem Gutachten enthaltenen Analyse: so besteht bspw. die Mdglichkeit, die Parameter

129 Das vorgeschlagene Modell kann mit vier Gruppen von punktspezifischen Briefmarken umgesetzt werden: Einspeisepunkte; Speicher;
Ausspeisepunkte (einheimische Letztverbraucher/nachgelagerte Netze); Ausspeisepunkte (MUP, GUP). Es ist méglich auch eine weitere
finfte Gruppe (marktgebietsinterne Austauschpunkte) hinzuzufiigen. Ferngasnetzentgelte gemaB Entwurf der Festlegung REGENT, Frontier
Economics, Seite 24
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der Leitungsdurchmesser, der verschiedenen Druckstufen im Netz und die funktionsspezifische Betrach-
tung der einzelnen Netzpunkte zu verwenden.

8.2.1 Kostenzuordnung nach Leitungsdurchmesser der Rohrleitungen

Wie bereits in Kapitel 4 gezeigt, variiert der Durchmesser der Gasleitungen im deutschen Ferngasnetz in
Abhédngigkeit von den konkreten Transportaufgaben. Die Gasnetze mit (iberwiegend system Gbergreifen-
den Funktionen werden flir hohe Transportmengen dimensioniert und enthalten grundsatzlich héhere
Anteile von Gasleitungen mit einem groBen Durchmesser.

Aufgrund der bestehenden Klassifizierung der Leitungsdurchmesserklassen bietet es sich an, eine Unter-
scheidung anhand ebendieser Klassen durchzufiihren. Die Bandbreite der Klassen reicht von Durchmes-
serklasse A (>=1000 mm DN) bis G (unter 110 mm DN). Eine sinnvolle Trennung der Assets in zwei
verschiedene Funktionen lieBe sich hier zwischen den Durchmesserklassen A und B und den Klassen C
bis G durchfiihren. Dies wird auch durch die Ergebnisse der Bewertungsmatrix bestatigt, wobei die Netz-
gruppe der FNBs mit Gberwiegend systemibergreifender Transportfunktion einen hohen Anteil von Lei-
tungen mit Durchmesser >700 mm (Klasse A und B) aufweist. Nichtdestotrotz kénnen weitere Uberle-
gungen bei der Bestimmung der Funktion einzelner Rohrleitungen erforderlich sein. Auch systemiber-
greifende Funktionen von Rohrleitungen, die eigentlich in andere Leitungsdurchmesserklassen fallen,
kénnen berlicksichtigt werden. Die praktische Umsetzung der funktionalen Trennung kann anhand einer
Klassifizierung der einzelnen Rohrleitungen erfolgen. Dieser initial mit einem administrativen Aufwand
verbundene Vorgang kann in Zusammenarbeit der Netzbetreiber mit der BNetzA durchgefiihrt werden,
wie auch andere europdische Regulierungsbehodrden in Italien und Frankreich in ihrer jeweiligen Festle-
gung zu den Anderungen des NC TAR bereits darlegen konnten. So behandelt zum Beispiel Frankreich
GroBrohrleitungen ab 600 mm als Leitungen mit systemibergreifender Funktion.

4P Systemiibergreifend
Systemintern
M Speicher

Abbildung 21: Stilisierte Darstellung der Koexistenz unterschiedlicher Transportaufgaben
Quelle: DNV GL
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8.2.2 Kostenzuordnung nach Druckstufen im Gasleitungsnetz

Am internationalen Beispiel von Frankreich lasst sich feststellen, dass die Unterscheidung der Funktionen
auch unter Berlcksichtigung von Leitungsdruck bereits vorgenommen wurde. Dabei ist bspw. bei einem
Hochdruck zwischen 40 und 60 bar grundsatzlich von Netzbestandteilen mit systemibergreifenden Funk-
tionen auszugehen, wahrend Druckstufen darunter systeminternen Funktionen zugesprochen werden.
Auch die neue sich im Konsultationsprozess befindende spanische Referenzpreismethode fiir die Regulie-
rungsperiode 2021-2026 schldagt eine Kostentrennung des Fernleitungsnetzes zwischen dem Primarnetz
(>60 bar) und dem Netz fiir die nationale Versorgung (Sekundarnetz und Verteilungsnetz <=60 bar)
vor.130 Ein Vorgehen mit einer &hnlichen Klassifizierung bzw. Unterscheidung der Druckstufen erscheint
auch in Deutschland sachgerecht.

Wie auch in der Vorlage zur Datenerhebung zum 3. Effizienzvergleich der FNB Gas zu erkennen, wird im
deutschen Gasnetz zwischen den folgenden Nenndruckbereichen unterschieden:

. HD 4 (> 70 bar)

o HD 3 (> 16 barund < 70 bar)
. HD 2 (> 5 barund < 16 bar)
. HD 1 (> 1 barund < 5 bar)

. MD (> 0,1 barund < 1 bar)

o ND (=< 0,1 bar)

Fir die systemulbergreifende Nutzung ist hier in jedem Fall der Druckbereich HD 4 relevant, wobei auch
Teile der Druckbereichsklasse HD 3 systemiibergreifende Funktionen im Netz (bernehmen. Eine zielfih-
rende weitere Differenzierung innerhalb der Druckbereichsklasse HD 3 ist der BNetzA mit den vorliegen-
den Daten der Netzbetreiber mdglich. Diese Unterteilung des Gasnetzes kann die Trennung beider Funk-
tionen unterstlitzen, wobei Einzelfallbetrachtungen bei nachgewiesener systemibergreifender
oder -interner Funktion trotz gegensatzlichem Druckbereich der Rohrleitung mdglich sein sollte. Ein Blick
in die Niederlande zeigt, dass diese Uberlegungen in Europa auch vertieft betrachtet werden. Der dortige
FNB ,Gasunie Transport Services B.V." beschreibt sein Netz als in ein Hochdrucknetz (HTL, mit system-
Ubergreifenden Funktionen) und ein Mitteldrucknetz (RTL, mit systeminternen Funktionen) unterteilt,
wobei letzteres liber Mess- und Druckregeleinrichtungen aus dem HTL-Netz versorgt wird.!3! Zeitweise
wurden beide Netze auch von formal unterschiedlichen Netzbetreibern betrieben. Als Grunde flhrt
Gasunie in seiner Mitteilung im Mai 2015132 unter anderem an, dass die Rolle und Aufgabe der Netze sich
zunehmend unterscheiden und durch die Trennung der Netze die Kosten und Tarife flir die Nutzer der
betreffenden Netze transparenter und objektiver gestaltet werden. 133

130 Im aktuellen spanischen System zahlen die Gashdndler den Fernleitungsnetzbetreibern bei Einspeisung in das spanische Netz ein Kapazi-

tatsentgelt. Das Entgelt umfasst die Kosten fiir den Gastransport vom Einspeisepunkt zum VHP und ist fir alle Punkte gleich. An den Aus-
speisepunkten wird ein differenziertes Netzentgelt pro Druckstufe und Jahresverbrauch berechnet. Fur die Differenzierung werden die Netz-
kosten nach Druckstufe der Leitungen in drei Gruppen getrennt, wobeidie erste Gruppe mit der hochsten Druckstufe (>60 bar) das Pri-
marnetz umfasst. In einer zweiten Differenzierung werden Kundengruppen nach Jahresverbrauch gebildet. Durch eine Einschdtzung der
Nachfrage an den jeweiligen Druckstufen werden die Netzkosten eingeteilt und daraus werden die Entgelte flr die Ausspeisepunkte gebil-
det. Die Entgelte fir jede Gruppe bestehen aus einem festen Tarif (€/Kunde oder €/kWh/Tag je nach Verbrauchergruppe) und einem vari-
ablen Tarif aufgrund des Transportvolumens (€/kWh).

131 https://www.gasunietransportservices.nl/en/network-operations/the-transmission-network

132
133

https://www.gasunietransportservices.nl/en/news/gasunie-announces-the-creation-of-gasunie-grid-services-ggs

Diese Trennung wurde auf Druck der niederldndischen Regulierungsbehdrde ACM und Marktteilnehmern Anfang 2018 riickgdngig gemacht,
nachdem eine nicht néher spezifizierte Einigung zwischen allen Parteien erzielt werden konnte (s. Geschéftsbericht ,,Gasunie Grid Services
B.V." 2017).
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8.2.3 Kostenzuordnung nach netzpunktspezifischen Funktionen

Eine weitere Mdglichkeit besteht in der Differenzierung zwischen den Netzpunkttypen. Eine Trennung ist
hier bspw. zwischen den grenz- und marktiberschreitenden Punkten sowie anderen Netzwerkknoten-
punkten maoglich. Wie auch in der Definition des Parameters ,Horizontaler Transport" im Gutachten zur
Kostentreiberanalyse des Effizienzvergleiches der dritten Regulierungsperiode der FNB Gas, der als Sy-
nonym zur systemibergreifenden Funktion des Gasnetzes betrachtet werden kann, kdnnen hierzu auch
die Netzwerkknotenpunkte hinzugezahlt werden, die nicht buchbar oder bestellbar sind. Diese erflillen
ebenfalls eine systemibergreifende Funktion, da hier keine internen Bestellungen an nachgelagerte Net-
ze oder Ausspeisungen an Letztverbraucher vorgenommen werden kénnen. Die Ausspeisungen zu nach-
gelagerten Netzen und Letztverbrauchern werden in dem Gutachten als vertikaler Transport beschrieben,
der die systeminterne Transportfunktion darstellt.

Zur Bestimmung des tatsachlichen Anteils des horizontalen Transportes bzw. der systemibergreifenden
Funktion kann hier, wie auch in den REGENT-Festlegungen, die prognostizierte kontrahierte Kapazitat
der einzelnen Netzwerkpunkte als Basis zur Berechnung genutzt werden. Somit lasst sich betreiberindi-
viduell, aber auch marktgebietsspezifisch der Anteil der systemiibergreifenden Funktion ermitteln. Es ist
darauf hinzuweisen, dass dieser Ansatz im Gegensatz zu den zwei zuvor erlduterten Methoden keine
einzelne funktionelle Zuordnung der Netzbestandteile betrachtet, sondern auf eine allgemeine Trennung
der Funktionen in einem Netz- oder Marktgebiet abzielt. Die individuellen Kostenstrukturen der Netzan-
lagen werden nicht explizit bertcksichtigt.

8.2.4 Funktionsspezifische Eddsobergrenzen

Unabhangig von der gewahlten Methode zur Funktionsdifferenzierung des Netzes (Differenzierung nach
Leitungsdurchmesser, Differenzierung nach Druckbereichen, netzpunktspezifische Differenzierung) 134
muissen EOG-Anteile fur die systemUbergreifende und -interne Funktion gebildet werden. Bei den ersten
zwei Methoden erfolgt dies durch die funktionelle Zuteilung der direkt zuordenbaren Kapital- und Be-
triebskosten der Netzbestandteile und die Aufschliisselung der Gemeinkosten jedes FNBs. Bei der An-
wendung der netzpunktspezifischen Differenzierung werden die EOG in zwei Funktionen anhand des be-
rechneten Indikators direkt unterteilt.

Resultierend hieraus entsteht je Marktgebiet je eine separate EOG fir die systemibergreifende
und -interne Funktion. Die zwei EOG-Anteile werden dann mit den prognostizierten kontrahierten Kapazi-
taten ins Verhaltnis gesetzt. Dadurch werden marktgebietsweite Briefmarken fir die Nutzung der sys-
temiibergreifenden und der systeminternen Gastransportnetzfunktion gebildet!3>, Damit ist zwingend ein
Ausgleichsmechanismus zwischen den FNB des jeweiligen Marktgebiets verbunden.

134 Auch Kombinationen der Methoden durch Gewichtung einzelner Parameter sind mdglich.

135 Das vorgeschlagene Modell lasst sich auch mit unterschiedlicher Komplexitét in Bezug auf die Berlicksichtigung der Einspeisekapazitéten,
der Buchungen an den Speicherpunkten und die spezifische Konfiguration des Netzes bzw. der Netzpunkte ausbauen.
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9 RABATTIERUNG BEDINGTER KAPAZITATEN

9.1 Rolle der Kapazitatsprodukte

Ein- und Ausspeiskapazitdten werden in der Regel auf Basis verschiedener Kapazitatsprodukte angebo-
ten, die das Ziel einer Kapazitdtsmaximierung seitens der FNBs widerspiegeln. Wie bereits in Kapitel 3
beschrieben, erhalten Netznutzer mit festen zuordenbaren Kapazitaten (FZK) eine garantierte Bereitstel-
lung (auBer im Falle von “Force Majeure"). Die angebotenen FZK entsprechen somit der technisch maégli-
chen Transportkapazitédt des Leitungsnetzes und bilden das Standardprodukt in der Primarkapazitats-
vermarktung. In den Féllen, in denen technische Einschrdnkungen/Engpasse innerhalb des Fernleitungs-
netzes den freien Lastfluss an Ein- und Ausspeispunkten nicht gestatten, kdnnen weitere Kapazitdtspro-
dukte vermarktet werden. Dabei unterscheiden sich Kapazitatsprodukte anhand der Bedingungen, unter
denen das Gasnetz genutzt bzw. ein- oder ausgespeist werden darf.

Neben FZK wird unterbrechbare, frei zuordenbare Transportkapazitat (uFZK) vermarktet. Unterbrechbare
Kapazitaten enthalten kein garantiertes Transportrecht. Falls Netzengpasse dazu fiihren, dass die auf
unterbrechbarer Basis gebuchten Kapazitaten durch den Netzbetreiber nicht bedie nt werden kdnnen, hat
der Netzbetreiber das Recht, entsprechende Nominierungen zu reduzieren oder abzulehnen. uFZK bein-
halten daher ein reales Unterbrechungsrisiko.

Unterbrechbare Kapazitat basiert auf Kapazitaten, die nicht ausreichend sicher bereitgestellt werden
kénnen, da ihre Verfligbarkeit von den tatsachlichen und priorisierten Lastflissen abhdngig ist. Daher
werden unterbrechbare Kapazitdten in der Regel im Vergleich zu festen Kapazitdten zu einem reduzier-
ten Preis angeboten. Dabei soll der gewahrte Preisnachlass die Unterbrechungswahrscheinlichkeit ange-
messen reflektieren (GasNEV § 13 Abs.3). Die Unterbrechungswahrscheinlichkeit soll im Idealfall auf
historischen Lastdaten basieren und unter Einbeziehung von Annahmen Uber zukiinftige Lastflisse be-
rechnet werden.!3% Die BNetzA definiert in MARGIT eine Zeitspanne von drei abgeschlossenen Gaswirt-
schaftsjahren (solange Daten daflir vorhanden sind), um die Unterbrechungswahrscheinlichkeit realis-
tisch darzustellen. Abweichend hiervon wurden bei der erstmaligen Entscheidung flir das Entgeltjahr
2020 nach Art. 28 der Verordnung (EU) Nr. 2017/640 die Daten des letzten abgeschlossenen Gaswirt-
schaftsjahres betrachtet, da aufgrund der sich durch die Neufassung des Netzkodex Kapazitatszuweisung
in der Verordnung (EU) Nr. 2017/459 ergebenden Anderungen keine vergleichbaren Werte fiir einen
langeren Zeitraum vorlagen. Die Berechnung der Unterbrechungswahrscheinlichkeit entspricht der
Summe der tatsdachlich unterbrochenen uFZK in Relation zur Summe der vermarkteten uFZK. In Ab-
schnitt 5 MARGIT wird das Verfahren zur Ermittlung der Hohe der Abschlage flir Standardkapazitatspro-
dukte fir unterbrechbare Kapazitaten an Kopplungspunkten dargelegt. Dieses Verfahren orientiert sich
an den Vorschriften des NC TARs (NC TAR, Art. 16) und setzt einen Mindestrabatt fiir unterbrechbare
Kapazitdten von 10% oder 11% und ein Maximalrabatt von 90% des FZK-Preises.

Zusatzlich zu FZK und uFZK vermarkten die FNBs bedingte Kapazitatsprodukte, durch die unterschiedli-
che Nutzungsbedingungen abgebildet werden, wie bspw. Beschrankungen der freien Zuordenbarkeit und
spezielle lokale Besonderheiten.!3” Laut NC TAR ist die Verwendung von bedingten Kapazitdtsprodukten
bei der Entgeltbildung gestattet und wird in der Praxis in beiden deutschen Marktgebieten weitgehend
benutzt.

136 Falls ausreichend technische Kapazitat zur Abdeckung der Transportnachfrage besteht, resultiert daraus eine sehr niedrige Unterbre-
chungswahrscheinlichkeit.

137 Dies kénnen zum Beispiel spezielle Kurzstreckentransportkapazitaten sein.
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Bedingte Kapazitatsprodukte unterscheiden sich von FZK unter anderem auf Basis ihres Unterbrechungs-
risikos, der Netznutzung von festgelegten Ein- und Ausspeisepunkten und dem Zugang zum VHP. In
dieser Hinsicht unterscheiden sich beschrankt zuordenbare Kapazitaten (BZK) und dynamisch zuorden-
bare Kapazitaten (DZK) dadurch, dass bei BZK der Zugang zum VHP fehlt und bei DZK der Zugang auf
unterbrechbarer Basis erfolgt.138

Bei DZK-Produkten werden Zuordnungsauflagen ex-ante im Prozess der Vermarktung festgelegt. Die
Einschrankung der freien Zuordenbarkeit findet gewdhnlich Gber eine punktweise Zuordnung von Kapazi-
taten statt. Das Produkt garantiert eine Netznutzung in Verbindung mit spezifischen Ein- und Ausspeise-
punkten und enthélt ein Unterbrechungsrisiko, wenn andere Ein- und Ausspeisepunkte benutzt werden.
Die Auspragungen von DZK sind fur grenziiberschreitende Flisse geeignet und werden auch von Netz-
nutzern in hohem MaBe kontrahiert. 13°

9.2 Rabattierung

Ahnlich wie bei uFZK werden Entgelte fiir bedingte Kapazitdtsprodukte im Normalfall durch einen Rabatt
gegeniiber festen Kapazitidtsprodukten zu einem reduzierten Preis angeboten. Nach REGENT40 Jiegt die
Wertigkeit von bedingten Kapazitatsprodukten zwischen festen frei zuordenbaren und unterbrechbaren
Kapazitaten. Deswegen wird das rabattierte Entgelt fir bedingte Kapazitatsprodukte durch das Entgelt
fir das am geringsten rabattierte unterbrechbare Kapazitatsprodukt nach unten beschrankt. Der Rabatt
fir unterbrechbare Kapazitdten basiert auf der historischen Unterbrechungswahrscheinlichkeit, erhéht
mit einem Sicherheitszuschlag von 10%. Der Sicherheitszuschlag garantiert den Mindestrabatt fir uFZK
von 10% oder 11%.

Bedingte Kapazitatsprodukte sind entwickelt worden, um die Bedirfnisse von FNB und Transportkunden
sowie die physischen Bedingungen des Gasnetzes abzubilden. Somit liegt der Vorteil von bedingten Ka-
pazitédtsprodukten fiir den Netzbetreiber in der Verbesserung der Lastflusssicherheit und Reduzierung der
Netzausbaukosten.'*! Fiir Transportkunden erlauben es die bedingten Kapazitdtsprodukte, im Kontext
des konkreten Lieferportfolios die Netznutzung zu verbessern. Dadurch lésst sich die deutliche Zunahme
an Bedeutung und Marktrelevanz in der Form eines steigenden Anteils der Buchung von bedingten Kapa-
zitdten in Deutschland Uber die letzten Jahre erklaren.142

ACER regt die nationalen Regulierungsbehérden an, eine Kosten-Nutzen-Analyse durchzufihren, um die
Auswirkungen der Anderung der Rabattbedingungen von bedingten Kapazitdtsprodukten zu untersuchen,
bevor eine Entscheidung Uber die Hohe der Rabattierungen getroffen wird. Die BNetzA hat keine Kosten-
Nutzen-Analyse verodffentlicht und trotzdem durch REGENT die Rabattierung fir bedingte Kapazitatspro-
dukte stark begrenzt. FNBs mit Gberwiegend systemiibergreifender Funktion haben in der Vergangenheit
bedingte Kapazitatsprodukte mit einem deutlich héheren Rabatt als der von der BNetzA jetzt festgeleg-
ten Grenze vermarktet.!3 Bei einer Limitierung der Rabattierung ist zu erwarten, dass die kontrahierte

138 Am 28.06.2018 hat die Beschlusskammer 7 ein Festlegungsverfahren (BK7-18-052) zur Standardisierung von Kapazitatsprodukten
(KASPAR) gestartet und am 30.10.2019 abgeschlossen. Festgelegt wurde unter anderem, dass BZK -Produkte auf DZK-Produkte umgestellt
werden und die DZK-Regelung fiir ganz Deutschland vereinheitlich wird. Die Vorgaben der Festlegung sind zum 01.10.2021 umzusetzen.

139 REGENT-GP, Rn. 33

140 REGENT-GP, Rn. 403

141 Laut ACER spiegelt die umfangreiche Vermarktung von bedingten Kapazitédtsprodukten in beiden deutschen Mérkten die netztopologischen
Gegebenheiten wider. ACER 2019. Agency report — analysis of the consultation document on the Gas Transmission Tariff Structure for
Germany, Rn. 67

142 Auf die Abhdngigkeit der Nachfrage nach Kapazitdtsprodukten vom Transportzweck und die Relevanz der Kosten-Nutzen-Relation wurde
auch in der Studie zu Kapazitétsprodukten im deutschen Gasmarkt von Wagner, Elbling & Company (im Auftrag der BNetzA, 20.08.2014)
hingewiesen.

143

NEP-Gas Datenbank und Wagner, Elbling & Company, im Auftrag der BNetzA, 2014
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Menge bedingter Kapazitatsprodukte sinken wird. Zudem entstehen Anreize, dass aufgrund der niedrigen
Entgeltdifferenzen systemibergreifende Netznutzer von bedingten Kapazititen auf FZK umsteigen 144
oder sich flr alternative Routen entscheiden, was in einer Verzerrung des internationalen Wettbewerbs
resultieren kdénnte. Diese Risiken hat ACER erkannt und empfiehlt darum, im Rahmen der Kosten-
Nutzen-Analyse auch die grenziberschreitenden Wirkungen von neugesetzten Rabatten zu analysie-
ren.1*> Auch die BNetzA hat die Relevanz von bedingten Kapazitdten fiir die nationale und internationale
Versorgungssicherheit anerkannt.1#® Zudem ist zu bedenken, dass BZK- und DZK-Produkte insbesondere
nach der Marktgebietszusammenlegung dazu beitragen kénnen, ineffiziente Kapazitatsreduktionen zu
vermeiden.

Laut BNetzA ist ein unterbrechbares Produkt im Vergleich zu einem bedingten Kapazitatsprodukt auf-
grund des héheren Unterbrechungsrisikos minderwertig.14” Mit diesem Argument wird die Rabattierung
von bedingten Kapazitatsprodukten durch den Rabatt des uFZK limitiert. Allerdings muss aus 6konomi-
scher Sicht der Rabatt fiir bedingte Kapazitatsprodukte sich an der Wertigkeit fir den Netznutzer orien-
tieren und diese widerspiegeln. Darum erscheint die Begrenzung des Rabatts flir bedingte Kapazitdtspro-
dukte durch das am geringsten rabattierte unterbrechbare Kapazitatsprodukt unvollstandig als Allein-
mafBstab fir die Preisbildung.

Bedingte Kapazitatsprodukte werden in der Praxis haufig von Netznutzern gebucht, die Gas entlang einer
bestimmten Handelsroute transportieren wollen. In solchen Féllen ist der unterbrechbare Zugang zum
VHP nicht maBgeblich zur Bestimmung des wirtschaftlichen Werts, da der konkrete Transportkunde kein
kommerzielles Interesse am VHP-Handel hat.148 Dagegen bucht bspw. ein Netzkunde eine uFZK mit der
Erwartung, nicht unterbrochen zu werden, und erkennt die Wertigkeit des Zugangs zum VHP an, da sein
Geschaftsmodell auf dem Zugang basiert. Durch diese Unterschiede in der Motivation und individuellen
Praferenzen der Nutzer wird ersichtlich, dass der Zugang zum VHP unterschiedliche Rollen und Wertig-
keit hat.

Die oben dargestellten Argumente zeigen, dass die Annahme, dass bedingte Kapazitdtsprodukte aus
Prinzip immer hochwertiger sind als unterbrechbare Kapazitaten, nicht erfillt und daher unter 6konomi-
schen Gesichtspunkten unzutreffend ist.

144 g Beispiel lasst sich im ,Bericht zur Bedarfsermittlung fiir den 2019 beginnenden Prozess fiir neu zu schaffende Kapazitat zwischen Polen
TGPS und dem Trading Hub Europe" finden. In dem konkreten Fall wird am Grenziibergangspunkt Mallnow ab 2022 ausschlieBlich FzZK
nachgefragt, obwohl DZK vorhanden ist. (GASCADE Gastransport GmbH, GAZ-SYSTEM S.A., 21.10.2019).

145 ACER 2019. Report on the conditionalities stipulated in contracts for standard capacity products for firm capacity. Rn. 33

146 Wagner, Elbling & Company, im Auftrag der BNetzA, 2014, S. 32: “"DZK und BZK leisten aufgrund ihrer Gblichen Anwendung auf Transit-
routen insbesondere einen wichtigen Beitrag fir die internationale Versorgungssicherheit. Darlber hinaus ermdglichen diese Ka pazitétspro-
dukte an Exit-Punkten die Reduktion von Transit-Ausspeisungen bei Ausbleiben der komplementdren Einspeisungen und verhindern damit,
dass Transit-Ausspeisungen die nationale Versorgungssicherheit Uber Gebuhr belasten.”

147 REGENT-GP, Rn. 404

148

Zum Beispiel konnte der 6konomische Wert des Zugangs zum VHP flr Transportkunden mit Lieferverpflichtungen zu Nachbarldndern (wie
bei Take-or-Pay-Vertrdgen), die das deutsche Netz nur zum Transitzweck nutzen, realistischerweise sehr niedrig oder nahezu null sein.

DNV GL - Energy - www.dnvgl.com/energy Seite 66



QUELLENANGABEN/REFERENZEN/LITERATURVERZEICHNIS

e ACER, 2015. Report on unit investment cost indicators and corresponding reference values for
electricity and gas infrastructure
(https://www.acer.europa.eu/official_documents/acts_of the_agency/publication/uic%?20report
%20-%20gas%?20infrastructure.pdf). (aufgerufen am 5. November 2019).

e ACER, 2018a. ACER Market Monitoring Report 2018 - Gas Wholesale Market Volume
(https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Mar
ket%?20Monitoring%20Report%202018%20-
%20Gas%20Wholesale%?20Markets%20Volume.pdf). (aufgerufen am 5. November 2019).

e ACER, 2018b. Harmonised Transmission Tariff Structures
(http://www.acer.europa.eu/en/gas/framework guidelines_and_network codes/ pag-
es/harmonised-transmission-tariff-structures.aspx) (aufgerufen 12. September 2019).

¢ ACER 2018. Effects of transmission tariffs to wholesale market developmentin the EU.
https://www.energy-community.org/dam/jcr:celcb4d7-f572-4801-b008-
29a90edff26f/REGSCHOOL102018_ACER_WMD_EU.pdf . (aufgerufenam 13.11.2019)

e ACER 2019. Report on the conditionalities stipulated in contracts for standard capacity products
for firm capacity.
(https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of the_Agency/Publication/ACER%?20Rep
ort%200n%20the%20conditionalities%20stipulated%20in%?20contracts%20for%20standard%20
capacity%20products%20for%20firm%20capacity.pdf). (aufgerufen am 11. November 2019).

e ACER, 2019. Agency report - analysis of the consultation document on the Gas Transmission
Tariff Structure for Germany.
(https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of the_Agency/Publication/Agency%20re
port%20-%20analysis%200f%20the%?20consultation%20document%20for%20Germany.pdf
(aufgerufen 12. September 2019).

e Alonso, A., Olmos, L., Serrano, M., 2010. Application of an entry-exit tariff model to the gas
transport system in Spain. Energy Pol. 38, 5133-5140. https://doi.org/10.1016/j. en-
pol.2010.04.043.

e Andersson, R., Bohman, M., 1985. Short-and long-run marginal cost pricing: on their alleged
equivalence. Energy Econ. 7, 279-288.

e BGH, 2018. Bundesgerichtshof Beschluss vom 12. Juni 2018 ENVR 53/16.

¢ BMWi, 2019. Erdgasversorgung in Deutschland
(https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/gas-erdgasversorgung-in-
deutschland.html). (aufgerufen am 2. Oktober 2019).

e BNetzA, 2018a. Festlegungsentwurf zur regelmaBigen Entscheidung zur Referenzpreismethodik
(REGENT-NCG/GP, BK9-18/610-NCG)

DNV GL - Energy - www.dnvgl.com/energy Seite 67


https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Report%202018%20-%20Gas%20Wholesale%20Markets%20Volume.pdf
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Report%202018%20-%20Gas%20Wholesale%20Markets%20Volume.pdf
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Report%202018%20-%20Gas%20Wholesale%20Markets%20Volume.pdf
https://www.energy-community.org/dam/jcr:ce1cb4d7-f572-4801-b008-29a90edff26f/REGSCHOOL102018_ACER_WMD_EU.pdf
https://www.energy-community.org/dam/jcr:ce1cb4d7-f572-4801-b008-29a90edff26f/REGSCHOOL102018_ACER_WMD_EU.pdf
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Report%20on%20the%20conditionalities%20stipulated%20in%20contracts%20for%20standard%20capacity%20products%20for%20firm%20capacity.pdf
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Report%20on%20the%20conditionalities%20stipulated%20in%20contracts%20for%20standard%20capacity%20products%20for%20firm%20capacity.pdf
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Report%20on%20the%20conditionalities%20stipulated%20in%20contracts%20for%20standard%20capacity%20products%20for%20firm%20capacity.pdf
https://doi.org/10.1016/j.%20enpol.2010.04.043
https://doi.org/10.1016/j.%20enpol.2010.04.043
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/gas-erdgasversorgung-in-deutschland.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/gas-erdgasversorgung-in-deutschland.html

e BNetzA, 2018b. Workshop zu den Festlegungen REGENT, MARGIT, AMELIE und BETAE 2.0
(https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service-
Funktio-
nen/Beschlusskammern/BK09/BK9_01_Aktuell/Veroeffentlichungen/Workshop_07112018/Folien
_BK9.pdf?__blob=publicationFile&v=1). (aufgerufen 20. September 2019).

e BNetzA, 2018c. Kostentreiberanalyse und Effizienzvergleich der Gasfernleitungsnetzbetreiber,
Gutachten fir die dritte Regulierungsperiode durch Swiss Economics im Marz 2018.

e BNetzA, 2019a. Festlegung von Vorgaben zur Umrechnung von Jahresleistungspreisen in Leis-
tungspreise flr unterjahrige Kapazitatsrechte sowie von Vorgaben zur sachgerechten Ermittlung
der Netzentgelte nach § 15 Abs. 2 bis 7 GasNEV (BEATE 2.0, BK9-18/608).

e BNetzA, 2019b. Festlegung zur Einfihrung eines wirksamen Ausgleichsmechanismus zwischen
den Fernleitungsnetzbetreibern eines Marktgebietes gemaB Art. 10 Abs. 3 S. 1 der Verordnung
(EU) Nr. 2017/460 (AMELIE, BK9-18-607).

e BNetzA, 2019c. Festlegung der Berechnung der Entgelte flir unterbrechbare Kapazitaten, der Ra-
batte an LNG-Terminals, der Hohe von Multiplikatoren und von saisonalen Faktoren
nach Art. 28 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2017/460 (MARGIT, BK9-18/612).

e BNetzA, 2019d. Kostendeckungsbericht: SPNV Entgelte. Bericht gemaB § 37 Eisenbahnregulie-
rungsgesetz liber die Kostendeckung der Eisenbahninfrastrukturunternehmen des Bundes durch
die Entgelte der Verkehrsdienste nach §36 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 Eisenbahnregulierungsgesetz.

e BNetzA, 2019e. Festlegung in Sachen Standardisierung von Kapazitdtsprodukte im Gassektor
(Kapazitédtsproduktestandardisierung, ,KASPAR") BK7-18-052.
(https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service-Funktionen/Beschlusskammern/1_GZ/BK7-
GZ/2018/2018-0001bis0999/2018_0001bis0099/BK7-18-0052/BK7-18-
0052_Beschluss_download_bf.pdf?__blob=publicationFile&v=4). (aufgerufen am 10. November
2019).

¢ BNetzA und Bundeskartellamt, 2019. Monitoringbericht 2018

e Brandao, A., Soares, 1., Sarmento, P., Resende, J., Joana Pinho, J., 2014. Regulating interna-
tional gas transport: Welfare effects of postage stamp and entry-exit systems. Util. Policy 69,
86-95

e Consentec/ Fraunhofer, Optionen zur Weiterentwicklung der Netzentgeltsystematik fiir eine
sichere, umweltgerechte und kosteneffiziente Energiewende, Studie im Auftrag des
Bundesministeriums fir Wirtschaft und Energie (BMWi), 11.06. 2018.

e Chyong, C. 2019. European Natural Gas Markets: Taking Stock and Looking Forward. Review of
Industrial Organization 55(1): 89-109

e Doane, M., Spolber, D. 1994. Open Access and the Evolution of the U.S. Spot Market for Natural
Gas. The Journal of Law and Economics 37(2): 477-517

DNV GL - Energy - www.dnvgl.com/energy Seite 68


https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service-Funktionen/Beschlusskammern/1_GZ/BK7-GZ/2018/2018-0001bis0999/2018_0001bis0099/BK7-18-0052/BK7-18-0052_Beschluss_download_bf.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service-Funktionen/Beschlusskammern/1_GZ/BK7-GZ/2018/2018-0001bis0999/2018_0001bis0099/BK7-18-0052/BK7-18-0052_Beschluss_download_bf.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service-Funktionen/Beschlusskammern/1_GZ/BK7-GZ/2018/2018-0001bis0999/2018_0001bis0099/BK7-18-0052/BK7-18-0052_Beschluss_download_bf.pdf?__blob=publicationFile&v=4

Energate, 2019a. Einheitliche Fernleitungsnetzentgelte flir 2020 verdéffentlicht
(https://www.energate-messenger.de/news/191983/einheitliche-fernleitungsnetzentgelte-fuer-
2020-veroeffentlicht) (aufgerufen am 5. November).

Energate, 2019b. GRT Gaz Deutschland erwartet Klagen gegen REGENT -Festlegung [WWW Do-
kument]. URL (https://www.energate-messenger.de/news/190355/grt-gaz-deutschland-
erwartet-klagen-gegen-regent-festlegung) (aufgerufen am 5. November 2019).

Energy Community, 2018. Effects of transmission tariffs to wholesale market developmentin the
EU (https://www.energy-community.org/dam/jcr:celcb4d7-f572-4801-b008-
29a90edff26f/REGSCHOOL102018_ACER_WMD_EU.pdf). (aufgerufen am 5. November 2019).

Energy Regulatory Office. 2019. Yearly Report on the Operation of the Czech Gas System for
2018. http://www.eru.cz/documents/10540/4583836/Yearly_report_gas_2018.pdf/ece3e670-
ad24-4130-bbec-1ea62a40d3b7

ENTSOG, 2017. Implementation Document for the Network Code on Harmonised Transmission
Tariff Structures for Gas (https://www. en-
tsog.eu/public/uploads/files/publications/Tariffs/2017/170322_ENTSOG_TAR NC
IDoc_Flipbook.pdf). (aufgerufen 12. September 2019).

ENTSOG, 2019. Transparency Platform (https://transparency.entsog.eu/). (aufgerufen am
5. November 2019).

EnWG, 2005. Gesetz lGiber die Elektrizitdts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz -
EnWG) vom 7. Juli 2005 (BGBI.I1 S. 1970, 3621), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom
13. Mai 2019 (BGBI. I S. 706) geandert worden ist.

ERGEG, 2006. Report on the transmission pricing (for Transit) and how it interacts with Entry -
Exit Systems. Ref: E06-GFG-18-03. (https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/ab7a7660-
8c17-5e28-5d12-66a33371f726). (aufgerufen 2. Oktober 2019).

Euractiv, 2019. EU-Kommission kénnte in deutsch-italienischen Gas-Streit eingreifen
(https://www.euractiv.de/section/binnenmarkt-und-wettbewerb/news/eu-kommission-koennte-
in-deutsch-italienischen-gas-streit-eingreifen/). (aufgerufen am 5. November 2019).

Europdische Kommission, 2019. Market Observatory for Energy - DG Energy, Quarterly Report
on European Gas Markets
(https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/quarterly_report_on_european_gas_markets_ql_2
019_final.pdf). (aufgerufen am 5. November 2019).

Europadische Union, 2009. Richtlinie 2009/73/EG des Europadischen Parlaments und des Rates
vom 13. Juli 2009 Uber gemeinsame Vorschriften fliir den Erdgasbinnenmarkt und zur Aufhebung
der Richtlinie 2003/55/EG. Amtsblatt der Europadischen Union, L 211/94.

Europaische Union, 2017. Verordnung (EU) 2017/460 der Kommission vom 16. Marz 2017 zur
Festlegung eines Netzkodex Uber harmonisierte Fernleitungsentgeltstrukturen (NC TAR). Amts-
blatt der Europadischen Union, L 72/29.

DNV GL - Energy - www.dnvgl.com/energy Seite 69


https://www.energy-community.org/dam/jcr:ce1cb4d7-f572-4801-b008-29a90edff26f/REGSCHOOL102018_ACER_WMD_EU.pdf
https://www.energy-community.org/dam/jcr:ce1cb4d7-f572-4801-b008-29a90edff26f/REGSCHOOL102018_ACER_WMD_EU.pdf
http://www.eru.cz/documents/10540/4583836/Yearly_report_gas_2018.pdf/ece3e670-ad24-4130-b6ec-1ea62a40d3b7
http://www.eru.cz/documents/10540/4583836/Yearly_report_gas_2018.pdf/ece3e670-ad24-4130-b6ec-1ea62a40d3b7
https://transparency.entsog.eu/
https://www.euractiv.de/section/binnenmarkt-und-wettbewerb/news/eu-kommission-koennte-in-deutsch-italienischen-gas-streit-eingreifen/
https://www.euractiv.de/section/binnenmarkt-und-wettbewerb/news/eu-kommission-koennte-in-deutsch-italienischen-gas-streit-eingreifen/
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/quarterly_report_on_european_gas_markets_q1_2019_final.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/quarterly_report_on_european_gas_markets_q1_2019_final.pdf

e Europaische Union, 2019. Verordnung (EG) 715/2009 des Europdischen Parlaments und des Ra-
tes vom 13. Juli 2009 iber die Bedingungen flir den Zugang zu den Erdgasfernleitungsnetzen
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1775/2005. Amtsblatt der Europdischen Union, L
211/36.

e Frontier Economics, 2018. Ferngasnetzentgelte gemass Entwurf der Festlegung "REGENT". Oko-
nomische Einschdtzung im Auftrag von Fluxys TENP, Gascade, GRTGas, D eutschland und Open
Grid Europe

e Garcia, J., 2018. Effects of transmission tariffs to wholesale market developmentin the EU.
https://www.energy-community.org/dam/jcr:celcb4d7-f572-4801-b008-
29a90edff26f/REGSCHOOL102018_ACER_WMD_EU.pdf

e Gas Transmission Europe (GTE), 2005. Transit Report - 05TR033.

e GASCADE, 2020. Preisblatt der GASCADE Gastransport GmbH fiir die Nutzung des Ulberregiona-
len Gasfernleitungsnetzes fiir Transportkunden und Netzbetreiber giltig ab 1. Januar 2020
(https://www.gascade.de/fileadmin/downloads/netzzugang/preise/GASCADE_Preisblatt_Januar_
2020_190708.pdf). (aufgerufen am 5. November).

e GasHDrlLtgV, 2011. Gashochdruckleitungsverordnung vom 18. Mai 2011 (BGBI. I S. 928), die zu-
letzt durch Artikel 24 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBI.I S. 706) geandert worden ist.

e GasNEV, 2005. Verordnung Uber die Entgelte flir den Zugang zu Gasversorgungsnetzen (Gas-
netzentgeltverordnung - GasNEV) vom 25. Juli 2005 (BGBI. I S. 2197), die zuletzt durch Artikel
118 des Gesetzes vom 29. Marz 2017 (BGBI.I S. 626) gedndert worden ist.

e Gasunie, 2019. Information Uber die Entgeltstruktur der Gasunie Deutschland Transport Services
GmbH ab 01.01.2020 an Grenz- und Marktgebietsiibergangspunkten sowie an Speichern
(https://www.gasunie.de/news/2). (aufgerufen am 5. November 2019).

e Gazprom Marketing & Trading Limited. 2018. Stellungnahme zu BK7-18-052 ,KASPER".
(https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service-Funktionen/Beschlusskammern/1_GZ/BK7-
GZ/2018/2018-0001bis0999/2018_0001bis0099/BK7-18-0052/download/BK7-18-
0052_Stellungn_GAZPROM_Marketing_und_Trading_download_bf_2.pdf?__blob=publicationFile&
v=4). (aufgerufen am 5. November 2019).

e Growitsch, C., Stronzik, M., Nepal, R., 2015. Price Convergence and Information Efficiency in
German Natural Gas Markets. German Economic Review 1(16): 87-103

e GRTgaz, 2019. Verbindliche Netzentgelte mit Wirkung ab dem 01.01.2020 fir das Marktgebiet
Net Connect Germany (NCG) veroffentlicht (https://www.grtgaz-deutschland.de/de/node/1248).
(aufgerufen am 5. November 2019).

e GTG Nord, 2019. Transparenzplattform (https://b2b-prod.gtg-nord.de/publication/#). (aufgeru-
fen am 5. November 2019).

e Gwf Gas, 2019. Einheitliche Briefmarkenentgelte 2020 fir die Netzgebiete NetConnect Germany
(NCG) und Gaspool veroffentlicht (https://www.gwf-gas.de/aktuell/maerkte-und-

DNV GL - Energy - www.dnvgl.com/energy Seite 70


https://www.energy-community.org/dam/jcr:ce1cb4d7-f572-4801-b008-29a90edff26f/REGSCHOOL102018_ACER_WMD_EU.pdf
https://www.energy-community.org/dam/jcr:ce1cb4d7-f572-4801-b008-29a90edff26f/REGSCHOOL102018_ACER_WMD_EU.pdf
https://www.gascade.de/fileadmin/downloads/netzzugang/preise/GASCADE_Preisblatt_Januar_2020_190708.pdf
https://www.gascade.de/fileadmin/downloads/netzzugang/preise/GASCADE_Preisblatt_Januar_2020_190708.pdf
https://www.gasunie.de/news/2
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service-Funktionen/Beschlusskammern/1_GZ/BK7-GZ/2018/2018-0001bis0999/2018_0001bis0099/BK7-18-0052/download/BK7-18-0052_Stellungn_GAZPROM_Marketing_und_Trading_download_bf_2.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service-Funktionen/Beschlusskammern/1_GZ/BK7-GZ/2018/2018-0001bis0999/2018_0001bis0099/BK7-18-0052/download/BK7-18-0052_Stellungn_GAZPROM_Marketing_und_Trading_download_bf_2.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service-Funktionen/Beschlusskammern/1_GZ/BK7-GZ/2018/2018-0001bis0999/2018_0001bis0099/BK7-18-0052/download/BK7-18-0052_Stellungn_GAZPROM_Marketing_und_Trading_download_bf_2.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service-Funktionen/Beschlusskammern/1_GZ/BK7-GZ/2018/2018-0001bis0999/2018_0001bis0099/BK7-18-0052/download/BK7-18-0052_Stellungn_GAZPROM_Marketing_und_Trading_download_bf_2.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.grtgaz-deutschland.de/de/node/1248
https://b2b-prod.gtg-nord.de/publication/
https://www.gwf-gas.de/aktuell/maerkte-und-unternehmen/24-05-2019-einheitliche-briefmarkenentgelte-2020-fuer-die-netzgebiete-netconnect-germany-ncg-und-gaspool-veroeffentlicht/
https://www.gwf-gas.de/aktuell/maerkte-und-unternehmen/24-05-2019-einheitliche-briefmarkenentgelte-2020-fuer-die-netzgebiete-netconnect-germany-ncg-und-gaspool-veroeffentlicht/

unternehmen/24-05-2019-einheitliche-briefmarkenentgelte-2020-fuer-die-netzgebiete-
netconnect-germany-ncg-und-gaspool-veroeffentlicht/). (aufgerufen am 21. Oktober 2019).

e Harris, D., Chou, Y., 2017. Gas Transport Tariffs and the Dutch Gas Market: The Role of Gas Tar-
iff Structures in Maintaining Desirable Features of the Dutch Gas Market - prepared for Gasunie
Transport Services B.V.

e Heather, P. 2019. European traded gas hubs: a decade of change. Energy Insight 55:1-29

¢ Hunt, P., Entry-exit transmission pricing with notional hubs - can it deliver a pan-European
wholesale market in gas? Oxford: Oxford Institute for Energy Studies. NG 23, (2008).

e Hirschhausen, C., Von, Ruester, S., Marcantonini, C., He, X., Egerer, J., Glachant, J.-M., 2012.
EU Involvementin Electricity and Natural Gas Transmission Grid Tarification.
https://doi.org/10.2870/35676.

e Hirschhausen, C., Neumann, Rister, 2007. Wettbewerb im Ferntransport von Erdgas? Technisch-
0konomische Grundlagen und Anwendung in Deutschland. Gutachten im Auftrag von EFET
Deutschland

e Lipphardt, G., 2006. Elektrische Anlagen und Netze. Hochschule Mannheim

e KEMA, 2012. Grundsatze der Entry-Exit-Tarifierung (https://www.e-
control.at/documents/1785851/1811042/Grunds%C3%A4tze+EE-
Tarifierung_Endbericht_Kema_final.pdf/7ca69d8e-782b-4ad9-a797-
66a3c67a91ab?t=1413905153004). (aufgerufen am 5. November 2019).

e KEMA, 2014. Regulatorische Behandlung von Lastflusszusagen (https://www.bne-
onli-
ne.de/fileadmin/bne/Dokumente/Publikationen_extern/DNV_KEMA_GL_Reg_Behandlung_LFZ_FI
NAL_28032014_Studie_Kapazit®%C3%A4tsprodukte_Lastflusszusagen.pdf). (aufgerufen am 5.
November 2019).

¢ Knieps, Prof. Glinter, 2002. Wettbewerb auf den Ferntransportnetzen der deutschen Gaswirt-
schaft - Eine netz6konomische Analyse,

e Mateo, C., Gomez, T., Sdnchez-Miralles, A., Peco, J., Candela, A., 2011. A reference network
model for large-scale distribution planning with automatic street map generation. IEEE Trans.
Power Syst. 26, 190-197.

e Mosacula, C., Chaves—AviIa, J.P., Reneses, J., 2017. An Overview of Natural Gas Network Tariffs
Design Considering the Regulatory Principles as Guiding Criteria. (No. Working paper. IIT-18-
047A).

e Mosacula, C., Chaves—AviIa, J.P., Reneses, J., 2019. Reviewing the design of natural gas network
charges considering regulatory principles as guiding criteria in the context of the increasing inter-
relation of energy carriers. Util. Policy 126, 545-557

DNV GL - Energy - www.dnvgl.com/energy Seite 71


https://www.gwf-gas.de/aktuell/maerkte-und-unternehmen/24-05-2019-einheitliche-briefmarkenentgelte-2020-fuer-die-netzgebiete-netconnect-germany-ncg-und-gaspool-veroeffentlicht/
https://www.gwf-gas.de/aktuell/maerkte-und-unternehmen/24-05-2019-einheitliche-briefmarkenentgelte-2020-fuer-die-netzgebiete-netconnect-germany-ncg-und-gaspool-veroeffentlicht/
https://doi.org/10.2870/35676
https://www.e-control.at/documents/1785851/1811042/Grunds%C3%A4tze+EE-Tarifierung_Endbericht_Kema_final.pdf/7ca69d8e-782b-4ad9-a797-66a3c67a91ab?t=1413905153004
https://www.e-control.at/documents/1785851/1811042/Grunds%C3%A4tze+EE-Tarifierung_Endbericht_Kema_final.pdf/7ca69d8e-782b-4ad9-a797-66a3c67a91ab?t=1413905153004
https://www.e-control.at/documents/1785851/1811042/Grunds%C3%A4tze+EE-Tarifierung_Endbericht_Kema_final.pdf/7ca69d8e-782b-4ad9-a797-66a3c67a91ab?t=1413905153004
https://www.e-control.at/documents/1785851/1811042/Grunds%C3%A4tze+EE-Tarifierung_Endbericht_Kema_final.pdf/7ca69d8e-782b-4ad9-a797-66a3c67a91ab?t=1413905153004
https://www.bne-online.de/fileadmin/bne/Dokumente/Publikationen_extern/DNV_KEMA_GL_Reg_Behandlung_LFZ_FINAL_28032014_Studie_Kapazit%C3%A4tsprodukte_Lastflusszusagen.pdf
https://www.bne-online.de/fileadmin/bne/Dokumente/Publikationen_extern/DNV_KEMA_GL_Reg_Behandlung_LFZ_FINAL_28032014_Studie_Kapazit%C3%A4tsprodukte_Lastflusszusagen.pdf
https://www.bne-online.de/fileadmin/bne/Dokumente/Publikationen_extern/DNV_KEMA_GL_Reg_Behandlung_LFZ_FINAL_28032014_Studie_Kapazit%C3%A4tsprodukte_Lastflusszusagen.pdf
https://www.bne-online.de/fileadmin/bne/Dokumente/Publikationen_extern/DNV_KEMA_GL_Reg_Behandlung_LFZ_FINAL_28032014_Studie_Kapazit%C3%A4tsprodukte_Lastflusszusagen.pdf

Neumann, A., Siliverstovs, B., (2006). Convergence of European Spot Market Prices for Natural
Gas? A Real-Time Analysis of Market Integration using the Kalman Filter. Applied Economics Let-
ters 13(11): 727-732

Hewicker C., Kesting S., 2009. The New Entry-exit Model in the EU and Its Consequences for Gas
Supply Companies. In A. Bausch and B. Schwenker (eds.), Handbook Utility Management, Sprin-
ger-Verlag Berlin, Heidelberg

OLG Disseldorf, 2017. Beschluss vom 20. September 2017 VI-3 Kart 121/14 (V).

Perner, Jens / Riechmann, Christoph / Schulz, Walter, Durchleitungsbedingungen fiir Strom und
Gas, Schriften des Energiewirtschaftlichen Instituts Band 51, Miinchen, (1997).

Pirani, S., 2018. Russian gas transit through Ukraine after 2019: the options. Oxford Energy In-
sight 41: 1-21

Public Consultation No 2019-006 relating to the Structure of the next tariff for the use Natural
Gas Transmission Networks of GRTgaz and Terega, 27 March 2019

Pustisek, 2005. Untersuchungen der Struktur von Preissystemen flir Erdgastransportkapazitdaten
(https://d-nb.info/99154062X/34). (aufgerufen am 5. November 2019).

Regulatory Approaches to Cost Allocation, a Report for ORR prepared by NERA, April 2001, Lon-
don.

Sharples, J., 2018. Ukrainian Gas Transit: Still Vital for Russian Gas Supplies to Europe as Other
Routes Reach Full Capacity. Oxford Energy Comment:1-12

Swiss Economics, 2017. Kostentreiberanalyse und Effizienzvergleich der Gasfernleitungsnetzbe-
treiber. Arbeitsstand Parameterdefinition
(https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unterneh
men_Institutionen/Netzentgelte/Gas/EffizienzvergleichFNB/Parameterdefinitionen.pdf?__blob=pu
blicationFile&v=1). (aufgerufen am 5. November 2019).

Tukey, J., 1977. Exploratory Data Analysis

Vos, M., Kiewiet, B., Petrov, K., 2013. Gas transmission pricing models for entry -exit systems
and implementation options [WWW Dokument]. http://crninet.com/2013/ 2b.Kiewiet-Paper.pdf.
(accessed 12 September 2019).

Wagner, Elbling & Company. 2014. Kapazitdtsprodukte im deutschen Erdgasmarkt - Bestands-
aufnahme und Weiterentwicklung. Gutachten im Auftrag der Bundesnetzagentur

HauioHanbHOI KOMiCIT, WO 34iMCHIOE AepXXaBHe perytoBaHHSA y chepax eHepreTmku 1a
KOMYyHanbHMx nocnyr. 2015. MeToauKM BU3HAUYEHHS Ta po3paxyHKY Tapudis Ha nocnyru
TpaHCNopTyBaHHA NPUPOAHOro rasy A/ TOYOK BXOAY | TO4OK BUXOAY Ha OCHOBI 6araTopiuHOro
CTUMyt004YOoro perynosaHHs. Fassung von 11.10.2019

DNV GL - Energy - www.dnvgl.com/energy Seite 72


https://d-nb.info/99154062X/34
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Netzentgelte/Gas/EffizienzvergleichFNB/Parameterdefinitionen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Netzentgelte/Gas/EffizienzvergleichFNB/Parameterdefinitionen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Netzentgelte/Gas/EffizienzvergleichFNB/Parameterdefinitionen.pdf?__blob=publicationFile&v=1

ANHANG A: ROLLE UND ANFORDERUNGEN DES NC TAR

Die Verordnung (EG) 715/2009 fordert ,einen Netzkodex fiir harmonisierte Erdgas-
Fernleitungsentgeltstrukturen festzulegen und unionsweite Regelung einzufiihren, um zur Marktintegrati-
on beizutragen, die Versorgungssicherheit zu erhéhen und den Verbund der Gasnetze zu férdern™. Dazu
macht Artikel 13 deutlich, dass es sich um ein Entry/Exit-Tarifsystem handeln soll, um ein angemessenes
MaB an Verursachungsgerechtigkeit und Vorhersehbarkeit zu gewdhrleisten.

Die Motivation hinter den harmonisierten Fernleitungsentgeltstrukturen basiert auf folgenden Grinden:

- Die Verwendung unterschiedlicher Fernleitungsentgeltstrukturen kann langfristige grenziber-
schreitende Flisse verzerren, was zu einem suboptimalen Ergebnis flhrt. Ein Beispiel daflir ware,
dass Gaslieferanten sich entscheiden, bestimmte Transportrouten auszuwdhlen, die ihre Kosten
zwar minimieren, aber nicht zwingend die Gesamtkosten des Systems.

- Unterschiede bei den Fernleitungsentgeltstrukturen kdénnen zu Quersubventionen zwischen
grenziiberschreitenden und inléndischen Nutzern fihren.

- Unterschiede bei den Fernleitungsentgeltstrukturen kénnen den Wettbewerb verzerren und die
Liquiditat von Markten verringern.

- Mangelnde Konsistenz in der Bepreisung des ,Backhaul® und unterbrechbare Kapazitdten kénn-
ten die Attraktivitadt solcher Produkte beeintrachtigen.

- Die Harmonisierung der Fernleitungsentgeltstrukturen zielt darauf ab, die Konsistenz und Trans-
parenz der Preisgestaltung zu verbessern.

ENTSOG!%° hat den Entwurf zum ,Network Code on Harmonised Transmission Tariff Structures for Gas"
(NC TAR) im Dezember 2014 an ACER Ubermittelt. Die Verordnung (EU 2017/460) ist am 16. Marz 2017
in Kraft getreten und verpflichtet somit die Mitgliedstaaten innerhalb von zwei Jahren die notwendigen
Anpassungen im Tarifsystem durchzufihren.

GemaB NC TAR missen die berechneten Entgelte verursachungsgerecht, nicht-diskriminierend, objektiv
und transparent sein, und haben zum Ziel, Quersubventionierung zwischen systeminterner und system-
Ubergreifender Netznutzung zu minimieren (Art. 7).

Die Kosten, die im Zusammenhang mit dem regulierten Anlagevermdgen anfallen, sind grundsatzlich
durch kapazitatsbasierte Fernleitungsentgelte an den Netznutzer abzurechnen. Die Kostenzuweisung soll
auf einem der folgenden Kostentreiber beruhen:

technische Kapazitat,

- prognostizierte kontrahierte Kapazitat,

technische Kapazitat und Distanz oder

- prognostizierte kontrahierte Kapazitdt und Distanz

149 31 FNB aus 21 europaischen Landern habenim Dezember 2009 die Agentur der Ubertragungsnetzbetreiber fiir Gas (ENTSOG) gegriindet.
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Der NC TAR erlaubt auch die Einfihrung eines mengenbasierten Entgelts (Arbeitsentgelt) um Kosten zu
decken, die durch die Gasmenge bedingt sind (Art. 5).

Die nationalen Regulierungsbehérden miissen die Referenzpreismethode, die einen Referenzpreis fir die
Entry/Exit-Punkte eines Ein- und Ausspeisesystems bestimmt, festlegen oder genehmigen. Der NC TAR
gibt daftr die Methodik zur Berechnung der Entry- und Exit-Tarife vor und fordert eine einheitliche und
durchgehende Anwendung (Art. 6). Obwohl der NC TAR keine spezifische Berechnungsmethodik vorgibt,
wird die kapazitatsgewichtete Distanzmethodik vorgeschlagen. Dies gibt den nationalen Regulierungsbe-
hérden eine gewisse Flexibilitét bei der Auswahl der Berechnungsmethodik. Fir den Fall, dass eine alter-
native Berechnungsmethodik ausgewahlt wird, muss diese mit der Methode der kapazitatsgewichteten
Distanz verglichen werden.

Durch den festgelegten Referenzpreis wird die nicht-unterbrechbare Kapazitét mit Laufzeit von einem
Jahr abgebildet. Dieser Referenzpreis ist die Basis flir die Festlegung der unterjdhrigen Entgelte (wie
saisonale oder unterbrechbare Produkte), die auf Grund von Multiplikatoren differenziert werden. Der NC
TAR fordert, dass die ausgewdhlte Referenzpreismethode mit den Anforderungen in der Verordnung
(EG) 715/2009 Ubereinstimmen muss. Die Grundsatze daflr sollen aus dem Artikel 13 abgeleitet wer-
den:

- Okonomische Effizienz
- Kostenverursachung
- Forderung von Wettbewerb

- Transparenz und Praktikabilitat
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ANHANG B: INTERNATIONALE ERFAHRUNGEN - UMSETZUNG DES
NC TAR IN FRANKREICH

In Frankreich gibt es zwei Fernleitungsnetzbetreiber, GRTgaz und Teréga. GRTgaz betreibt, wartet und
entwickelt ein Transportnetz von Uber 32.400 km Lange, das einen groBen Teil Frankreichs mit Ausnah-
me des Stdwestens abdeckt. Das Unternehmen transportiert rund 646 TWh Gas pro Jahr. Teréga be-
treibt, wartet und entwickelt ein tber 5.000 Kilometer langes Gasleitungsnetz im Sidwesten Frankreichs.
Das Unternehmen transportiert rund 124 TWh Gas pro Jahr. Insgesamt betragt der inldndische Gasver-
brauch 40% der transportierten Gasmengen.

Das franzésische Fernleitungsnetz ist in das Haupttransportnetz (réseau principal) und das regionale
Transportnetz (réseau régional) unterteilt. Der Grund fir diese Aufteilung in Haupt- und Regionalverkehr
liegt in den unterschiedlichen Funktionen und Strukturen der Netze. Das Haupttransportnetz verbindet
die Zusammenschaltungspunkte mit benachbarten Netzen (internationale Verbindung Ein- und Ausspei-
sepunkte, PIR), Untergrundspeichern (PITS), LNG-Terminals (Schnittstelle Terminal/Haupttransportnetz,
PITTM), dem regionalen Transportnetz und industriellen GroBverbrauchern. Es besteht aus Hochdruck-
(40-80 bar) bzw. GroBrohrleitungen (> 600 mm). Es ist mehr als 9.500 km lang. Das Gas kann gemaRB
der Ein- und Ausspeisepunkte an den Verbindungsleitungen in beide Richtungen strémen. Die Stré-
mungsrichtung kann von Tag zu Tag und sogar innerhalb desselben Tages variieren.

Das Gas im Haupttransportnetz kann in unterirdische Erdgasspeicher eingespeist und anschlieBend ent-
nommen werden. Es kann auch an dem Gashandelspunkt PEG gehandelt werden.

Das regionale Transportnetz transportiert Erdgas aus dem Haupttransportnetz zu den lokalen Vertei-
lungsnetzen (Schnittstelle Transportnetz /Verteilung, PITD) und zu direkt angeschlossenen Verbrauchern.
Es besteht aus Mitteldruckleitungen (20 bar) und der Durchmesser der Rohrleitungen betragt weniger als
600mm. Das Netz ist mehr als 28.000 km lang und die Gasstréme sind unidirektional. Typischerweise
arbeiten regionale Netze in einem "Antennensystem", da das Gas nur in eine Richtung vom Haupttrans-
portnetz zum Endkunden flieBt.

Die Festlegung des Tarifs flir das Haupttransportnetz erfolgt nach dem Ansatz der kapazitdtsgewichteten
Distanz. Die Kosten des Haupttransportnetz werden den Ein- (PIR-Einspeisung, PITTM) und Ausspeise-
punkten (PR-Ausspeisung, Ausgange zum regionalen Netz) anhand eines Splits von 35%-65% zugeord-
net. Die Netzentgelte fir Speicher werden mit 80% rabattiert.

Zur Berechnung der Entfernung nimmt die franzdsische Regulierungsbehdrde CRE die realistischsten und
wirtschaftlich sinnvollsten Wege fir den Gastransport. Im Hinblick auf den grenziberschreitenden Ver-
kehr betrachtet die Regulierungsbehdérde die Diinkirchen-PIR als den flihrenden Einspeisepunkt fir den
Gastransport zu den PIRs Pirineos, Oltingue und Alveringem. Die Entfernung wird durch die klirzesten
Pipeline-Distanzen zwischen Dlnkirchen und Pirineos, Oltingue, Alveringem PIRs jeweils geschatzt.

Die Einspeisetarife an den PIRs sind gleichgesetzt. Ebenso sind sie an den PITTMs vereinheitlicht, aber
unterscheiden sich von den Einspeisetarifen an den PIRs. Damit ist impliziert, dass die Netzinfrastruktur
gleichermaBen zur Verfligbarkeit von Zugangskapazitaten innerhalb dieser beiden Kategorien von Punk-
ten beitragt.

Die Berechnung der Entfernung des Gastransports zu den Verbrauchern in Frankreich ist komplexer.
Grund daflr ist die hohe Zahl der Hauptnetzausspeisepunkte zu regionalen Transportnetzen (1.123 im
GRTgaz-Netz und 151 im Teréga-Netz), die Verfligbarkeit von unterschiedlichen Beschaffungsmaoglichkei-
ten der Gaslieferanten und das Vorhandensein von Speicherkapazitaten.
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CRE bestimmt die Einspeisepunkte, die jeden Ausspeisepunkt versorgen, basierend auf dem Prinzip, dass
diese Einspeisepunkte geografisch am ndchsten liegen und verfligbare kontrahierte Kapazitdaten besitzen.
Die Entfernungen werden flr jeden Ausspeisepunkt flir ein typisches Sommer- und Winterszenario ge-
schatzt. Dann werden die durchschnittlichen Sommer- und Winterabstéande berechnet. AbschlieBend wird
eine einzige durchschnittliche Entfernung flr alle Lieferstellen durch Gewichtung mit der Anzahl der Mo-
nate jeder Saison (sieben Sommermonate und fiinf Wintermonate) berechnet.

Da die Entgelte fur das gesamte Haupttransportnetz einschlieBlich GRTgaz und Teréga festgelegt werden,
gibt es einen Ausgleichsmechanismus zwischen den Fernleitungsnetzbetreibern.

Die Preisgestaltung des regionalen Transportnetzes ist von der Preisgestaltung im Haupttransportnetz
getrennt. Die Tarife im regionalen Transportnetz werden nach einem entfernungsbasierten Ansatz fest-
gelegt. Die Tarife werden durch Multiplikation von (konstanten) spezifischen Kapazitdatskosten und (un-
terschiedlichen) Koeffizienten fiir das konkrete regionale Tarifniveau festgelegt (je nach Lieferort Tarif-
stufen von 0 bis 10. Damit werden die spezifischen Merkmale der regionalen Transportnetze bertcksich-
tigt.
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ANHANG C: INTERNATIONALE ERFAHRUNGEN - UMSETZUNG DES
NC TAR IN ITALIEN

In Italien wird 99% des transportierten Gases im Inland verbraucht. Das italienische Gastransportnetz ist
in das nationale Fernleitungsnetz (Import/Exportleitungen, Leitungen, die mit Speichern und LNG-
Anlagen verbunden sind, nationale Hauptleitungen, Verdichterstationen) und das regionale Transportnetz
(alle anderen Leitungen zum Durchleiten von Gas im Vergleich zum Anlieferungspunkt des lokalen Net-
zes) unterteilt.

Diese Unterscheidung basiert auf dem italienischen Rechtsrahmen. Das Ministerium (Ministero per lo
Sviluppo Economico) ist verpflichtet, die Listen der nationalen und regionalen Leitungen nach den Krite-
rien des Artikels 9 der Gesetzesverordnung 164/00 zu veroéffentlichen und aktualisieren. Das nationale
Fernleitungsnetz (RNG, Rete Nazionale dei Gasdotti) setzt sich aus Offshore-Leitungen, Import- und Ex-
portleitungen, Leitungen, die zwei oder mehr Verwaltungsgebiete verbinden, Leitungen, die an Speicher-
anlagen angeschlossen sind und Leitungen, die direkt oder indirekt dem nationalen Erdgasnetz dienen,
zusammen. Auf der anderen Seite transportiert das regionale Transportnetz (RRT, Rete Regionale di
Trasporto) Gas auf regionaler Ebene zu industriellen Nutzern und Verteilern.

Das derzeitige Gastransportnetz besteht aus 19 Einspeisepunkten, darunter zehn Einspeisezonen fir
Gasfelder (67 Einspeisepunkte aus der nationalen Produktion, einschlieBlich der Biomethanproduktion),
drei LNG-Importterminals, drei Speicherzentren und sechs Kuppelstellen. Es gibt 13 Ausspeisepunkte,
darunter finf Kuppelstellen, drei Lagerpldtze und sechs nationale Liefergebiete. In den sechs inlandi-
schen Liefergebieten sind fast 7.000 inldndische Ausspeisepunkte integriert. Alle Lieferstellen befinden
sich im regionalen Netz.

Der Transporttarif basiert auf dem Ansatz der kapazitatsgewichteten Distanz. Das Verfahren wird auf das
gesamte Transportnetz einschlieBlich der nationalen und regionalen Netze angewendet. Im nationalen
Transportnetz werden die wichtigsten Abfang- und Entnahmestellen (PIDIs) identifiziert, die sich mit den
regionalen Netzen verbinden. Mehrere PIDIs bedienen jeweils die geblindelten Liefergebieten. Die natio-
nale Entfernung von einem ausgewahlten Zugangspunkt zu einem ausgewahlten PIDI ist der klirzeste
physische Weg entlang des Rohrleitungssystems, das sie verbindet. Die regionale Entfernung von einem
ausgewahlten PIDI zu einem ausgewdhlten gebilindelten Liefergebiet ist die durchschnittliche Entfernung
vom ausgewadhlten PIDI zu allen seinen zugrunde liegenden Lieferpunkten, gewichtet mit ihren Kapazita-
ten. Die Gesamtdistanz von einem ausgewdhlten Einspeisepunkt zu einem ausgewahlten gebilindelten
Liefergebiet ist die Summe der durchschnittlichen nationalen und regionalen Entfernungen aller PIDIs,
die das ausgewdhlte geblindelte Liefergebiet bedienen, gewichtet fir die Kapazitaten der jeweiligen
PIDIs.

Bei den Produktionspunkten wird die Entfernung jedes gebiindelten Produktionshubs zu den Ausspeise-
punkten gleich der Entfernung des Produktionspunktes mit dem groBten Volumen gesetzt.

Die durch die vorstehend beschriebenen Schritte erhaltene Gesamtstrecke wird in der CWD-Matrix zur
Berechnung der Entgelte benutzt. Die Kosten des nationalen Transportnetzes werden den Einspeise- und
Ausspeisepunkten unter Verwendung einer Aufteilung von 40%-60% zugewiesen. Im Gegensatz dazu
werden die Kosten des regionalen Netzes vollsténdig auf die Ausspeisepunkte umgelegt. Das Ergebnis ist,
dass 28% der gesamten Fernleitungskosten auf die Einspeisefernleitungspunkte und 72% auf die Aus-
speisefernleitungspunkte entfallen.

Die gewahlte Aufteilung verhindert, dass die Kosten des regionalen Netzes den Einspeisepunkten in
Rechnung gestellt werden. Letzteres zielt darauf ab, ein héheres MaB an Wettbewerbsfahigkeit fir die
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Gasversorgung auf nationaler Ebene zu gewéhrleisten und die Angleichung des italienischen Gashubprei-
ses an die anderen europaischen Hubs zu férdern. Darlber hinaus steht es im Einklang mit der Funktion
der regionalen Netze, d.h. dem Transport von Gas zu den inldndischen Ausspeisepunkten.

DNV GL - Energy - www.dnvgl.com/energy Seite 78



	GUTACHTEN ZUR WIRTSCHAFTLICHEN ANGEMESSENHEIT DER REGENT-FESTLEGUNGEN UND DER MÖGLICHKEIT KOSTENORIENTIERTER REFERENZPREISMETHODEN

